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Versuch einer Ortentierungshilfe ZU:  S tieferen Verstehen heider Formen

Von Johannes FSO bregenz

FEinleitung
Das Maotu PrOpr10 »Summorum Pontitlicum« aps Benedikts AVI über d1e 1eder-

zulassung der vorkonzıliaren Form des römıschen Rıtus Al| der Versöhnung und der
FEınheıt innerhalb der Kırche diıenen. Diejenigen, d1e siıch eher der ordentlichen Oorm
des Rıtus verbunden fühlen, und Jene, c1e eher der außerordentlichen Oorm zune1gen,
sollen siıch daher gegenseıt12 In Achtung und Wertschätzung begegnen.

1.1 Grundperspektive
Dazu ist N hılfreich. ass 1Nan lernt. e1: Formen des römıschen Rıtus N ıhrer

inneren Eıgenart heraus verstehen. Dies 111U85585 eın Verstehen se1n. WOrn auch der
1e K aum gegeben WITrCL. Hrst 1m Zusammenwiırken VON Verstand und 12 annn
wahre Weısheıt In der Beurteilung wachsen.
s ware och eın gutwillıger Zugang der nachkonzılıaren Form des Messrıtus.,
WEn 11a dıe ernsten und drıngenden pastoralen nlıegen, dıe hınter manchen
spekten dieses Rıtus stehen. überhaupt nıcht wahrnähme. Ooder umgekehrt, WEn
11a In ıhm dıe bsolut eiNZIgE WITrKI1C konzılsgemäbhe WeIlse der römıschen
MesstTe1ler erblıiıcken wollte. ass alle vorausgehende Tradıtion VOIN keıner NEeI1L-
nenswerten Bedeutung mehr ware
s ware andererseıts eın ANSCHICSSCHECL Z/ugang der trachıtionellen orm des
Messrıtus, WEn 1Nan In ıhr lediglıch das Urc das Konzıl Überholte. das Gestrige
und Unze1i1tgemäße Ooder umgekehrt., das alleın Kechtmäßbige, Klassısche und Un-
wandelbare erblıcken wollte
Deshalb ware N auch nıcht gerecht, e1 Formen 11UT gemä gewIlissen mıt ıhnen
In Verbindung gebrachten Mentalıtäten gegenüberzustellen, Ooder aber eiıne der be1-
den Formen 11UTr oder vorwiegend In ıhrer me Ooder wen1ger) mıssbräuch-
lıchen Ooder unzureichenden Praktizıerung berücksichtigen. aher l diese
Abhandlung konsequent VOIN der schrıftliıchen Quellenlage ausgehen.
Im 1C auft das Motu pPropri10 dart keıne der beıden Formen des Rıtus, weder dıe

Ordentlıche och dıe außerordentlıche. gegenüber der anderen als »mınderwert12«
angesehen werden. Ebenso wen12 darft dıe Tatsache als Qualitätswertung verabsolu-
tıert werden. ass dıe Kırche dıe heute allgemeın verbreıtete WeIlse ZUT »ordent-
lıchen« rklärt hat: 1es 111U85585 vielmehr In erster Linie als Dienst der iınnerkırch-
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1. Einleitung
Das Motu proprio »Summorum Pontificum« Papst Benedikts XVI. über die Wieder-

zulassung der vorkonziliaren Form des römischen Ritus will der Versöhnung und der
Einheit innerhalb der Kirche dienen. Diejenigen, die sich eher der ordentlichen Form
des Ritus verbunden fühlen, und jene, die eher der außerordentlichen Form zuneigen,
sollen sich daher gegenseitig in Achtung und Wertschätzung begegnen.

1.1. Grundperspektive
Dazu ist es hilfreich, dass man lernt, beide Formen des römischen Ritus aus ihrer

inneren Eigenart heraus zu verstehen. Dies muss ein Verstehen sein, worin auch der
Liebe Raum gegeben wird. Erst im Zusammenwirken von Verstand und Liebe kann
wahre Weisheit in der Beurteilung wachsen. 
* Es wäre noch kein gutwilliger Zugang zu der nachkonziliaren Form des Messritus,
wenn man die ernsten und dringenden pastoralen Anliegen, die hinter manchen
Aspekten dieses Ritus stehen, überhaupt nicht wahrnähme, oder umgekehrt, wenn
man in ihm die absolut einzige wirklich konzilsgemäße Weise der römischen
Messfeier erblicken wollte, so dass alle vorausgehende Tradition von keiner nen-
nenswerten Bedeutung mehr wäre. 

* Es wäre andererseits kein angemessener Zugang zu der traditionellen Form des
Messritus, wenn man in ihr lediglich das durch das Konzil Überholte, das Gestrige
und Unzeitgemäße – oder umgekehrt, das allein Rechtmäßige, Klassische und Un-
wandelbare – erblicken wollte. 

* Deshalb wäre es auch nicht gerecht, beide Formen nur gemäß gewissen mit ihnen
in Verbindung gebrachten Mentalitäten gegenüberzustellen, oder aber eine der bei-
den Formen nur - oder vorwiegend - in ihrer (mehr oder weniger) missbräuch-
lichen oder unzureichenden Praktizierung zu berücksichtigen. Daher will diese
Abhandlung konsequent von der schriftlichen Quellenlage ausgehen.
Im Blick auf das Motu proprio darf keine der beiden Formen des Ritus, weder die

ordentliche noch die außerordentliche, gegenüber der anderen als »minderwertig«
angesehen werden. Ebenso wenig darf die Tatsache als Qualitätswertung verabsolu-
tiert werden, dass die Kirche die heute allgemein verbreitete Weise zur »ordent-
lichen« erklärt hat; dies muss vielmehr in erster Linie als Dienst an der innerkirch-
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lıchen Eıinheıt verstanden werden: Der aps anerkennt damıt dıe Tatsache., dass dıe
katholische Chrısten des lateinıschen Rıtus derzeıt mehrheıitlic. In der nach dem
Zweıten Vatıkanum erarbeıteten Form Lıturgıie telern. Aus diesen (Giründen ist dıe
außerordentliche orm der römıischen MesstTeıler auch nıcht ınfTlach als »wenıger ak-
uyuell« anzusehen:‘! 1e1menNnr soll dıe gänzlıche reigabe der vorkonzıllaren Rıten 1m
Sinne des Papstes der römıischen Lıiturgie In ıhrer Gesamtheıt zugute kommen, damıt
das große und geschıichtsträchtige Unterfangen der Liturgierelorm einem Ergebnis
ührt, das be1l er Antwort aut dıe Zeıterfordernisse das Sacrum nıcht abschwächt *
Auf keınen Fall dart daher das Wort »außerordentlich« verstanden werden 1m Sinne
einer belıebigen Kanderscheinung Ooder eiıner Außenseılterposition innerhalb des ırch-
lıchen Lebens el Formen der Lıturg1ie stehen gleichermaben 1m Herzen der Kırche

Terminologische Klärungen
Wenn der aps dıe CUuec Terminologıe »ordentlıche Form« »außerordentlıche

Form« gepräagt hat. handelt N sıch hıerbel eıne kırchendiszıplinarısche FOTr-
mulhlıerung, dıe nıcht ınTach auft dıe lıturgıewıssenschaftliıche Betrachtungsweı1se
übertragen werden annn Geschieht 1es aber doch. annn mıt der eIahr., dıe päpstlı-
che Terminologıe 1m Sinne der Behauptung eiıner qualıitativen Priorität m1ssdeu-
ten, W1e leider mıttlerweıle vielTac geschehen ist Gjerade 1e8s 11USS vermıeden
werden. s bletet sıch er VOLWCS N Kespekt VOT der geltenden dıszıplınarı-
schen Formulıerung ach eıner dem (Gjemelnten entsprechenden und Tür den Bereıich
lıturgıewıssenschaiftlicher Erörterung gee1gneten Ausdruckswelse suchen. dıe
keıner der beıden Formen VOIN vornehereın eiınen Qualitätsvorrang gegenüber der JE
anderen unterschıiebt.

On 1998 antkräftete Kardınal Katzınger ın Selner Ansprache AL Anlass des zehn]jährıgen
Bestehens der Kommıi1ssıon »>Bcclesia l Iei« den Vorwurf, e1n Festhalten der vorkonzılı1aren Liturgie SC1
e1n Ausdruck des Ungehorsams den Reformwillen des / weiıten t1kanuıums » [ )as Konzıl hat ZNW.,

N1C selbhst e lıturg1ischen Bücher ernNeuerL, ohl ber hat den Auftrag deren Revıisıon rte1lt und da-
1r ein1ge rundsätze festgelegt. Vor lem ber hat 1ne Wesensbestimmung VOIN ıturg1e gegeben, e
das innere der einzelnen Reformen vorg1bt und zugle1ic den beständigen alsstabh echten 1ıturg1-
schen Fejerns ausdrückt er (12horsam gegenüber dem Konzıl ware ann verletzt, WE Qhese WESENI-
lıchen inneren Malistäbe m1issachtet und e LIOHNIAUC generales be1iseıte geschoben würden, e In den Abh-
schnıtten 3436 der Liturgiekonstitution tormulıert Sind. achn Qhesen SLAaDen ist sowohl e Feıier der
ıturg1e ach den en w1e ach den Büchern beurteilen, enn das Konzıl hat Ww1e schon gEeSsagl

Nn1ıC Bücher vorgeschrieben der abgeschafft, sondern Girundnormen gegeben, e ın len Büchern 16 -

spektiert werden MUSSCN« (http://www.Kath-ınfo.de/ra_ 1998 .html). Was Kardınal Katzınger 1er behaup-
LEL, ware sinnlos, WE 1r den Bereich der en Liturgie V OI vornehereın unmöglıch ware DE 1111A1 al-
e überlheferte ıturg1ie 1mM S1inne der orgaben des Kaonzıls telern kann und soll, ann inr eAktualıtät

Nn1ıCcC egrundsätzlıch 4DEeTrKannı! werden.
Vel hlerzu olgende Orte AL dem Begleıitbrief aps Benedikts XVI ZU] Maotu DPropr10 » Im Übrigen

können sıch 21 Formen des Usus des 1{lUS OMANUS gegensell1g befruchten |DER alte EsSSDUC annn
und <ol11 CLE Heıilıge und ein1ge der Präfationen aufnehmen. l e Kommiıssı1on Focclesija De1 wırd 1mM
ON mit den verschiedenen, dem 115 ant1qu10r gewıdmeten Einrichtungen e praktıschen Möglıch-
keıiten prüfen In der Feıier der Messe ach dem Mıssale Aauls VI ann stärker., als bısher weiıithın der Fall
1St, Jjene Sakralhtät erscheinen, e vıele Menschen ZU] en Usus 1NZ1e l e sicherste ewähr dafür,
ass das Mıssale Aauls VI e (1 meınden ınt und V OI ıhnen gelıebt wırd, besteht 1mM chrfürchtigen 'oll-
ZU® Selner orgaben, der Selnen spirıtuellen 21CNLUm und se1ne theologische 1e71e ıchtbar werden PRÄR

lichen Einheit verstanden werden: Der Papst anerkennt damit die Tatsache, dass die
katholischen Christen des lateinischen Ritus derzeit mehrheitlich in der nach dem
Zweiten Vatikanum erarbeiteten Form Liturgie feiern. Aus diesen Gründen ist die
außerordentliche Form der römischen Messfeier auch nicht einfach als »weniger ak-
tuell« anzusehen:1 Vielmehr soll die gänzliche Freigabe der vorkonziliaren Riten im
Sinne des Papstes der römischen Liturgie in ihrer Gesamtheit zugute kommen, damit
das große und geschichtsträchtige Unterfangen der Liturgiereform zu einem Ergebnis
führt, das bei aller Antwort auf die Zeiterfordernisse das Sacrum nicht abschwächt.2
Auf keinen Fall darf daher das Wort »außerordentlich« verstanden werden im Sinne
einer beliebigen Randerscheinung oder einer Außenseiterposition innerhalb des kirch-
lichen Lebens. Beide Formen der Liturgie stehen gleichermaßen im Herzen der Kirche.

1.2. Terminologische Klärungen
Wenn der Papst die neue Terminologie »ordentliche Form« – »außerordentliche

Form« geprägt hat, so handelt es sich hierbei um eine kirchendisziplinarische For-
mulierung, die nicht so einfach auf die liturgiewissenschaftliche Betrachtungsweise
übertragen werden kann. Geschieht dies aber doch, dann mit der Gefahr, die päpstli-
che Terminologie im Sinne der Behauptung einer qualitativen Priorität zu missdeu-
ten, wie es leider mittlerweile vielfach geschehen ist. Gerade dies muss vermieden
werden. Es bietet sich daher vorweg an, aus Respekt vor der geltenden disziplinari-
schen Formulierung nach einer dem Gemeinten entsprechenden und für den Bereich
liturgiewissenschaftlicher Erörterung geeigneten Ausdrucksweise zu suchen, die
keiner der beiden Formen von vorneherein einen Qualitätsvorrang gegenüber der je
anderen unterschiebt. 
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1 Schon am 24. 10. 1998 entkräftete Kardinal Ratzinger in seiner Ansprache aus Anlass des zehnjährigen
Bestehens der Kommission »Ecclesia Dei« den Vorwurf, ein Festhalten an der vorkonziliaren Liturgie sei
ein Ausdruck des Ungehorsams gegen den Reformwillen des Zweiten Vatikanums: »Das Konzil hat zwar
nicht selbst die liturgischen Bücher erneuert, wohl aber hat es den Auftrag zu deren Revision erteilt und da-
für einige Grundsätze festgelegt. Vor allem aber hat es eine Wesensbestimmung von Liturgie gegeben, die
das innere Maß der einzelnen Reformen vorgibt und zugleich den beständigen Maßstab rechten liturgi-
schen Feierns ausdrückt. Der Gehorsam gegenüber dem Konzil wäre dann verletzt, wenn diese wesent-
lichen inneren Maßstäbe missachtet und die normae generales beiseite geschoben würden, die in den Ab-
schnitten 34–36 der Liturgiekonstitution formuliert sind. Nach diesen Maßstäben ist sowohl die Feier der
Liturgie nach den alten wie nach den neuen Büchern zu beurteilen, denn das Konzil hat – wie schon gesagt
– nicht Bücher vorgeschrieben oder abgeschafft, sondern Grundnormen gegeben, die in allen Büchern re-
spektiert werden müssen« (http://www.kath-info.de/ra_1998.html). Was Kardinal Ratzinger hier behaup-
tet, wäre sinnlos, wenn es für den Bereich der alten Liturgie von vorneherein unmöglich wäre. Da man al-
so die überlieferte Liturgie im Sinne der Vorgaben des Konzils feiern kann und soll, kann ihr die Aktualität
nicht grundsätzlich aberkannt werden. 
2 Vgl. hierzu folgende Worte aus dem Begleitbrief Papst Benedikts XVI. zum Motu proprio: »Im Übrigen
können sich beide Formen des Usus des Ritus Romanus gegenseitig befruchten: Das alte Messbuch kann
und soll neue Heilige und einige der neuen Präfationen aufnehmen. Die Kommission Ecclesia Dei wird im
Kontakt mit den verschiedenen, dem usus antiquior gewidmeten Einrichtungen die praktischen Möglich-
keiten prüfen. In der Feier der Messe nach dem Missale Pauls VI. kann stärker, als bisher weithin der Fall
ist, jene Sakralität erscheinen, die viele Menschen zum alten Usus hinzieht. Die sicherste Gewähr dafür,
dass das Missale Pauls VI. die Gemeinden eint und von ihnen geliebt wird, besteht im ehrfürchtigen Voll-
zug seiner Vorgaben, der seinen spirituellen Reichtum und seine theologische Tiefe sichtbar werden lässt.«
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s ware unzureichend. WEn 11a VOIN »vorkonzıl1ıarem« und »nachkonzıllıarem«
Rıtus sprechen würde., enn Urc cdiese Ausdruckswelse würde der des KoOon-
zıls als Wegscheıide und Umbruch dastehen. und 1es hat das Konzıl nıcht gewollt
anche sprechen VO »tridentinıschen« Rıtus und VOoO »vatıkanıschen« Rıtus
Dies aber verkennt., ass der als »trıiıdentinısch« bezeiıchnete Rıtus viel alter ist als
das Konzıl VOIN Irıent, und ass der dem Be1iwort »vatıkanısch« gemeınte Rı-
{uSs VOIN dessen Befürwortern als Fortschreibung der genumınen Tradıtion römıscher
Lıiturgıie angesehen WIrd.er genügt N auch nıcht. VO »Rıtus des eılıgen 1US
V .« bZzw VO »Rıtus auls 1.« sprechen.
Sehr wertend ware N auch, den bısher1gen Rıtus als den »alten« bZzw eben als den
»bısher1gen« oder aber als den »klassıschen« Rıtus, und den heutigen als den U-
C1I1«< Rıtus anzusehen. Be1iwörter W1e »alt«, »bisher12« Ooder »Irüher« erwecken den
1INATruC des nıcht mehr Zeıtgemäben und Überholten. und dem stimmt 1U e1n-
mal 1m 1NDI1C auft diese Rıten nıcht jeder IDER Be1wort »klassısch« ingegen
ist verbunden mıt >vorbıldlich« Ooder »exemplarısch«, WAS eıne Heraushebung des
Bısherigen gegenüber dem heute ängıgen bedeuten würde., und 1es ist wıederum
nıcht konsensTähig. Was andererseıts dıe nachkonzılıare Urdnungenwürde
das Be1iwort ST1C11«< chnell verstanden als »neuartıg« und »nıcht verwurzelt«. und
dem pIlıchte nıcht jeder In der Beurteiulung der nachkonzılıaren Liturgıie be1 Man
annn 1er auch nıcht ausweıchen auft das Wort »erneuer{««, we1l 1e8s dıe Assoz1iatıon
VON »wliederhergestellt« weckt. WAS ımplızıt dıe zuletzt 19672 approbıierte WeIlse
der Liturgıie als das VO rsprung Entfremdete behaupten würde., und 1es annn
11a nıcht»zumındest nıcht verallgemeınernd.
Was aber das Substantıv en würde dıe Wahl des Wortes » Rıtus« ZUT An-
nahme zweler »Rıten« führen, N der aps ausdrücklıich vermeı1den 11l Ihm
169 vielmehr daran, VOIN dem eınen römıschen Rıtus sprechen. Man könnte
ausweıchen auft das Wort »Urdnung«, das aber sehr stark 11UTr den normatıven
Aspekt 1Ns Zentrum rückt Solange 1Nan das Wort » FOrm« In eıner nıcht welıter r_
Llektierten Welse gebraucht, ware N relatıv unproblematısch, VON dem »e1inenN« Rı-
{uSs In zwel » Formen« sprechen. Aass 11a aber eıne begriffliche Reflexion L,  %

ist » FOrm« gerade das »Geformte«., das Strukturierte und Gestaltete. und VOI-

standen., 1e2 den beıden ZUT rage stehenden Erscheinungsweıisen des Rıtus SCLA-
de eınI verschliedener under nıcht unıvok nwendbarer Formbegrıff zugrunde
1eS werden WIT später och äher 1nNs Auge Lassen) » FOrm« ist Hıs 1969 eben ei-
WAS 7U Teı1l anderes als In den se1ıt 1L969 approbierten Büchern., auch WEn N
urlıch Geme1insamkeıten g1Dbt
Statt der Ausdrücke » Rıtus« Ooder » FOrm« bletet sıch er das auch 1m Motu Pro-
Pr10 gebrauchte Wort » USUS« (»>Brauch«) das keıne Wertung ımplızıert. Im
1NDI1C auft das rechte Be1iwort aber ist Tür jedwede persönlıche Eınstellung dıe
Tatsache unumstößlıch.

ass dıe Hıs 1965 geltende lıturg1sche Urdnung als der überlheferte Usus ANZCSC-
hen werden 1US8S5 |DER lässt sıch AaUS den Quellen ohne weıteres blesen und
rückverfolgen Hıs In dıe SC  1C Fıxierung des römıschen Messrıtus,
den Sogenannten »Ordo Komanus Primus« VOoO Begınn des achten JTahrhun-
derts. WAS In den Lolgenden Ausführungen urz argelegt werden soll

* Es wäre unzureichend, wenn man von »vorkonziliarem« und »nachkonziliarem«
Ritus sprechen würde, denn durch diese Ausdrucksweise würde der Wille des Kon-
zils als Wegscheide und Umbruch dastehen, und dies hat das Konzil nicht gewollt. 

* Manche sprechen vom »tridentinischen« Ritus und vom »vatikanischen« Ritus.
Dies aber verkennt, dass der als »tridentinisch« bezeichnete Ritus viel älter ist als
das Konzil von Trient, und dass der unter dem Beiwort »vatikanisch« gemeinte Ri-
tus von dessen Befürwortern als Fortschreibung der genuinen Tradition römischer
Liturgie angesehen wird. Daher genügt es auch nicht, vom »Ritus des heiligen Pius
V.« bzw. vom »Ritus Pauls VI.« zu sprechen. 

* Sehr wertend wäre es auch, den bisherigen Ritus als den »alten« bzw. eben als den
»bisherigen« oder aber als den »klassischen« Ritus, und den heutigen als den »neu-
en« Ritus anzusehen. Beiwörter wie »alt«, »bisherig« oder »früher« erwecken den
Eindruck des nicht mehr Zeitgemäßen und Überholten, und dem stimmt nun ein-
mal im Hinblick auf diese Riten nicht jeder zu. Das Beiwort »klassisch« hingegen
ist verbunden mit »vorbildlich« oder »exemplarisch«, was eine Heraushebung des
Bisherigen gegenüber dem heute Gängigen bedeuten würde, und dies ist wiederum
nicht konsensfähig. – Was andererseits die nachkonziliare Ordnung betrifft, würde
das Beiwort »neu« schnell verstanden als »neuartig« und »nicht verwurzelt«, und
dem pflichtet nicht jeder in der Beurteilung der nachkonziliaren Liturgie bei. Man
kann hier auch nicht ausweichen auf das Wort »erneuert«, weil dies die Assoziation
von »wiederhergestellt« weckt, was implizit die zuletzt 1962 approbierte Weise
der Liturgie als das vom Ursprung Entfremdete behaupten würde, und dies kann
man so nicht sagen, zumindest nicht verallgemeinernd. 

* Was aber das Substantiv betrifft, so würde die Wahl des Wortes »Ritus« zur An-
nahme zweier »Riten« führen, was der Papst ausdrücklich vermeiden will: Ihm
liegt vielmehr daran, von dem einen römischen Ritus zu sprechen. Man könnte
ausweichen auf das Wort »Ordnung«, das aber sehr stark nur den normativen
Aspekt ins Zentrum rückt. Solange man das Wort »Form« in einer nicht weiter re-
flektierten Weise gebraucht, wäre es relativ unproblematisch, von dem »einen« Ri-
tus in zwei »Formen« zu sprechen. Lässt man aber eine begriffliche Reflexion zu,
so ist »Form« gerade das »Geformte«, das Strukturierte und Gestaltete, und so ver-
standen, liegt den beiden zur Frage stehenden Erscheinungsweisen des Ritus gera-
de ein je verschiedener und daher nicht univok anwendbarer Formbegriff zugrunde
(dies werden wir später noch näher ins Auge fassen). »Form« ist bis 1969 eben et-
was zum Teil anderes als in den seit 1969 approbierten Büchern, auch wenn es na-
türlich Gemeinsamkeiten gibt. 

* Statt der Ausdrücke »Ritus« oder »Form« bietet sich daher das auch im Motu Pro-
prio gebrauchte Wort »Usus« (»Brauch«) an, das keine Wertung impliziert. Im
Hinblick auf das rechte Beiwort aber ist für jedwede persönliche Einstellung die
Tatsache unumstößlich, 
+ dass die bis 1965 geltende liturgische Ordnung als der überlieferte Usus angese-
hen werden muss. Das lässt sich aus den Quellen ohne weiteres ablesen und zu-
rückverfolgen bis in die erste schriftliche Fixierung des römischen Messritus,
den sogenannten »Ordo Romanus Primus« vom Beginn des achten Jahrhun-
derts, was in den folgenden Ausführungen kurz dargelegt werden soll. 
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DiIie se1ıt 1969 geltende Urdnung ingegen annn besten der revıidıerte Usus
genannt werden. |DER Wort »rTevıidıiert« ist nämlıch neutraler als dıe Bezeıchnung
»reformı1ert«. dıe entweder dıe Assoz1iatıon des Protestantismus Ooder dıiejenıge
der Wiıederherstellung eiıner » FOrm« (»Re-Form«) erwecken würde., und diese
beıden (entgegengesetzten) Assoz1l1ationen waren wıiıederum mıt Wertungen VOI-

bunden. dıe nıcht hınreichend allgemeın konsensTähig waren Als W1e urch-
greifen ıngegen dıe mıt »revıdıert« angesprochene »Rev1s101n« veranschla-
ScCH ıst. ble1ibt In der Bezeiıchnung »revıdıert« en Damlut ist auch der TAadı-
tiıonsbezug des revidierten Usus nıcht VON vornehereın negıert, sondern viel-
mehr. zumındest Hıs einem gewIissen rade., eingeschlossen. Im auTtfe der
Jal  underte hat Te11C nıcht wenıge »Revisionen« des Rıtus gegeben INnSO-
tern 111U85585 auch dıe nachtridentinısche Gestalt als Ergebnis eiıner gewIlissen »Re-
VIS1ION« anerkannt werden.

Kurzer geschichtlicher Überblick

Wenn aber In den Lolgenden Überlegungen das Wort »rTevıidıiert« der Eınfachheıit
halber Tür keınen anderen als gerade den nachvatıkanıschen Usus In NsSpruc g —
NOmIMMEN wırd, während dem ıs davor allgemeın praktızıerten Usus, 'OLlzZ der vielen
»Revisıonen«., dıe rTahren hat, das Charaktermerkma des »ÜUberlieferten« ZUCGT-
kannt wırd. deutet 1e8s darauftf hın, ass dıe Jüngste lıturgische Revisıon VON ande-
LOr und tiefgreiıfenderer Eıgenart Wr als alle vorausgehenden Revisionen eıne 1lat-
sache. dıe ohl VON nmemandem. der sıch In der Quellenlage auskennt, ernsthaft be-
strıtten werden annn

21 Die stadtrömische päpstliche Stationsliturgie der Spätantike als
Ausgangspunkt

Hrst AaUS dem Anfang des Jahrhunderts ist unN8s überlıefert. WIe der apst, UMLSC-
ben VOIN Bıschöfen. höherem und nıederem Klerus. In großer Feierlichkeıit dıe (J)ster-

gefeıert hat DIies ist dıe Beschreibung der römıschen Messlıturgıie, dıe
WIT überhaupt besıtzen. DIe wen1ıgen Andeutungen N Irüherer Zeıt. dıe In Sakra-
me oder Aussagen der Kırchenväter erhalten Sınd. geben auch nıcht annähe-
rungswe1lse eın anschauliches Bıld ab, das unNns dıe konkrete Zelebration ersc  1eben
könnte .“ och nıcht 11UTr Tür UNsS., sondern auch Tür dıe dırekt nachfolgenden (jenera-
t1ionen des S, und Jahrhunderts Wr diese Beschreibung der römıschen essl1-
turgıe AaUS dem Anfang des Jahrhunderts der heute €  € »Ordo KRomanus

l hese atsacne verdankt sıch uch dem Umstand, ass e nachvatıkanıschen Revisıionen e einzıgen ın
der Kırchengeschichte WaLlCIl, deren Kevisionsgeist sıch reflektierend der gesamiten vorauslıegen-
den Iradıtiıon gegenübersan. Theologische Reflex1ion tellte sıch 1e7r ber e gewachsene TIradıtıon e1n
Grundphänomen breıter Strömungen der Theologieentwicklung des Jahrhunderts überhaupt.
Vel hlıerzu Raifa, V., Liturglia eucarıstica. Mıstagogla Messa; dalla SftOTMA dalla eologıa allaO-

rale pratica, BELS »>Subs1d1i4a« 00, Rom—

+ Die seit 1969 geltende Ordnung hingegen kann am besten der revidierte Usus
genannt werden. Das Wort »revidiert« ist nämlich neutraler als die Bezeichnung
»reformiert«, die entweder die Assoziation des Protestantismus oder diejenige
der Wiederherstellung einer »Form« (»Re-Form«) erwecken würde, und diese
beiden (entgegengesetzten) Assoziationen wären wiederum mit Wertungen ver-
bunden, die nicht hinreichend allgemein konsensfähig wären. Als wie durch-
greifend hingegen die mit »revidiert« angesprochene »Revision« zu veranschla-
gen ist, bleibt in der Bezeichnung »revidiert« offen: Damit ist auch der Tradi-
tionsbezug des revidierten Usus nicht von vorneherein negiert, sondern viel-
mehr, zumindest bis zu einem gewissen Grade, eingeschlossen. Im Laufe der
Jahrhunderte hat es freilich nicht wenige »Revisionen« des Ritus gegeben: Inso-
fern muss auch die nachtridentinische Gestalt als Ergebnis einer gewissen »Re-
vision« anerkannt werden. 

2. Kurzer geschichtlicher Überblick
Wenn aber in den folgenden Überlegungen das Wort »revidiert« der Einfachheit

halber für keinen anderen als gerade den nachvatikanischen Usus in Anspruch ge-
nommen wird, während dem bis davor allgemein praktizierten Usus, trotz der vielen
»Revisionen«, die er erfahren hat, das Charaktermerkmal des »Überlieferten« zuer-
kannt wird, so deutet dies darauf hin, dass die jüngste liturgische Revision von ande-
rer und tiefgreifenderer Eigenart war als alle vorausgehenden Revisionen – eine Tat-
sache, die wohl von niemandem, der sich in der Quellenlage auskennt, ernsthaft be-
stritten werden kann.3

2.1. Die stadtrömische päpstliche Stationsliturgie der Spätantike als 
Ausgangspunkt

Erst aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts ist uns überliefert, wie der Papst, umge-
ben von Bischöfen, höherem und niederem Klerus, in großer Feierlichkeit die Oster-
messe gefeiert hat. Dies ist die erste Beschreibung der römischen Messliturgie, die
wir überhaupt besitzen. Die wenigen Andeutungen aus früherer Zeit, die in Sakra-
mentaren oder Aussagen der Kirchenväter erhalten sind, geben auch nicht annähe-
rungsweise ein anschauliches Bild ab, das uns die konkrete Zelebration erschließen
könnte.4 Doch nicht nur für uns, sondern auch für die direkt nachfolgenden Genera-
tionen des 8., 9. und 10. Jahrhunderts war diese Beschreibung der römischen Messli-
turgie aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts – der heute so genannte »Ordo Romanus
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3 Diese Tatsache verdankt sich auch dem Umstand, dass die nachvatikanischen Revisionen die einzigen in
der ganzen Kirchengeschichte waren, deren Revisionsgeist sich reflektierend der gesamten vorausliegen-
den Tradition gegenübersah. Theologische Reflexion stellte sich hier über die gewachsene Tradition – ein
Grundphänomen breiter Strömungen der Theologieentwicklung des 20. Jahrhunderts überhaupt.
4 Vgl. hierzu Raffa, V., Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teologia alla pasto-
rale pratica, BELS »Subsidia« 100, Rom 1998, 65–78.
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Primus« che einz1ge Grundlage weıterer Entwicklung.? Hs ware also müß1ig, für che
Identıität der römıschen Lıturg1e nach Quellen suchen, C1e VOoxr dem Tdo Komanus
Primus llegen, denn CN ist 11U11 einmal Tatsache, dAass sıch der römısche Messrıtus 11UT

VOoll chesem Ausgangspunkt AUS weıterentwickelt hat DIie dem Tdo Komanus Prıimus
vorausgehenden Entwicklungsstadıen Sınd deshalb nıcht 11UT U1l unbekannt. sondern ıh-

Kenntnıs ware auch für C1e Erfassung der Identıtät des sıch ın der Folgezeıt entwık-
kelnden römıschen Rıtus unerheblıich, ca davon hnehın hıstorısch 11UT das zählte. WAS

ın chesem stadtrömıschen Dokument Nıiederschlag gefunden hat Der Trdo Komanus
Priımus. der aut der chwelle V Ol Antıke und Mıttelalter steht. repräsentiert daher voll-
gültig che spätantıke (jenese des römıschen MessrIıtus. Jede Relatıvierung der auft dem
Tdo Komanus Prımus aufbauenden Iradıtion Urc Rückbezug aut Indızıen AUS TUNE-
1611 ahrhunderten kommt über eiıne Hypothesenbildung nıcht hınaus, und chhes bleibt
VdSC, damıt Identitätsmerkmale siıcherzustellen. Somıt können WIT festhalten Die
orundlegende Erscheinungsweıl1se des römıschen Messrıtus ist dıejen1g2e der feierlhichen
Pontifikalliturgie, erstmals quellenmäßı1g oreilbar 7U Begınn des ahrhunderts

Unschwer annn 1Nan be1l der stadtrömıschen Lıiturgıie der Spätantıke eıne grundle-
gende Aufeiınanderfolge der e1le erkennen. dıe auch gemä dem VOTL einıgen Jahr-
zehnten revidierten Usus vertraut ist s zeigen sıch aber auch ein1ge bemerkenswefr-
te Unterschiede:

Am Begınn der Messe stand damals bereıts eın (vom aps auft eiınem »Orator1um«
vollzogenes) Stufengebet VOTL demar, auch WEn och keıne lexte alurC-
schrieben
das 'olk (jottes wurde erst ach dem Giorid, dırekt VOTL dem Tagesgebet, gegrüßt;
dıe Schola Ssorgte Tür den lıturgıschen Gesang gemäß den wahrscheninlich VON aps
Gregor dem Großen eın Jahrhundert herausgegebenen lıturgıschen Büchern
DiIie Schola, SOWw1e sämtlıche lıturgısche Diener unterhalb der Dıiakone., Samı(t
und sonders Klernker.
s gab 11UTr eıne Lesung, nämlıch dıe Epi1stel, danach den Antwortgesang und das
Hallelua.
ahrschemlıich wırd der aps auch gepredigt aben. aber dıe Predigt wırd unNns

nıcht als Element des Messrıtus uberlhe{lier‘!
DiIie Gabenbereitung wurde eröltnet mıt dem Ruf »Domminus vobıiscum. Uremus«,
und ann VO Zelebranten erst wıeder dıe etzten Worte des Gabengebetes
» Per omn1a saecula sgaeculorum« unmıttelbar VOT der Präfation hören.
VoOor der Kommunıion gab nıcht 11UT eine., sondern zwel Miıschungen des Leıibes
Christı In das RBlut Christi DIie erfolgte während des Friedensgrußes N dem
Allerheıiligsten, dem das rot In eıner Irüheren Messe konsekrtIiert worden war.,
dıe zweıte eiwW später ach der Brotbrechung N dem tuell konsekrtierten rot

Vel den exft ın Andrıeu, M., Les ordınes romanı du haut age, vol Il l es [eXICSs Tdiınes 1—
1LOuvaın 1971

Hıerfür g1bt ıchel AÄAndrıeu (a .. O21.) alle rklärung, ass 1e8s wahrscheinlich AUS dem Umstand (1

wuchs., ass der apsı ZULT Stationsliturgie häufig abwesend und V OIl einem Bıschof vertrefen wurde.,
ass das Bedürinıs CNLSLaN: C1e Kontinultäs der V apsı zelehrierten Messftfelier UrC| Eınsenken V OIl

»Praesanctificata«, C1e In elner rmüheren Messe Vapsı selhst konsekriert worden WAalICIl, symbolısch-
enIes erfolgte Oft, ass Y SCH ebl uch ann beibehalten wurde, als der aps selhst zeieDrierte

Primus« – die einzige Grundlage weiterer Entwicklung.5 Es wäre also müßig, für die
Identität der römischen Liturgie nach Quellen zu suchen, die vor dem Ordo Romanus
Primus liegen, denn es ist nun einmal Tatsache, dass sich der römische Messritus nur
von diesem Ausgangspunkt aus weiterentwickelt hat. Die dem Ordo Romanus Primus
vorausgehenden Entwicklungsstadien sind deshalb nicht nur uns unbekannt, sondern ih-
re Kenntnis wäre auch für die Erfassung der Identität des sich in der Folgezeit entwik-
kelnden römischen Ritus unerheblich, da davon ohnehin historisch nur das zählte, was
in diesem stadtrömischen Dokument Niederschlag gefunden hat. Der Ordo Romanus
Primus, der auf der Schwelle von Antike und Mittelalter steht, repräsentiert daher voll-
gültig die spätantike Genese des römischen Messritus. Jede Relativierung der auf dem
Ordo Romanus Primus aufbauenden Tradition durch Rückbezug auf Indizien aus frühe-
ren Jahrhunderten kommt über eine Hypothesenbildung nicht hinaus, und dies bleibt zu
vage, um damit Identitätsmerkmale sicherzustellen. Somit können wir festhalten: Die
grundlegende Erscheinungsweise des römischen Messritus ist diejenige der feierlichen
Pontifikalliturgie, erstmals quellenmäßig greifbar zum Beginn des 8. Jahrhunderts.
Unschwer kann man bei der stadtrömischen Liturgie der Spätantike eine grundle-

gende Aufeinanderfolge der Teile erkennen, die auch gemäß dem vor einigen Jahr-
zehnten revidierten Usus vertraut ist. Es zeigen sich aber auch einige bemerkenswer-
te Unterschiede: 
* Am Beginn der Messe stand damals bereits ein (vom Papst auf einem »oratorium«
vollzogenes) Stufengebet vor dem Altar, auch wenn noch keine Texte dafür vorge-
schrieben waren; 

* das Volk Gottes wurde erst nach dem Gloria, direkt vor dem Tagesgebet, gegrüßt; 
* die Schola sorgte für den liturgischen Gesang gemäß den wahrscheinlich von Papst
Gregor dem Großen ein Jahrhundert zuvor herausgegebenen liturgischen Büchern.
Die Schola, sowie sämtliche liturgische Diener unterhalb der Diakone, waren samt
und sonders Kleriker. 

* Es gab nur eine Lesung, nämlich die Epistel, danach den Antwortgesang und das
Halleluja. 

* Wahrscheinlich wird der Papst auch gepredigt haben, aber die Predigt wird uns
nicht als Element des Messritus überliefert. 

* Die Gabenbereitung wurde eröffnet mit dem Ruf »Dominus vobiscum. Oremus«,
und dann waren vom Zelebranten erst wieder die letzten Worte des Gabengebetes
»Per omnia saecula saeculorum« unmittelbar vor der Präfation zu hören. 

* Vor der Kommunion gab es nicht nur eine, sondern zwei Mischungen des Leibes
Christi in das Blut Christi: Die erste erfolgte während des Friedensgrußes aus dem
Allerheiligsten, zu dem das Brot in einer früheren Messe konsekriert worden war,6
die zweite etwas später nach der Brotbrechung aus dem aktuell konsekrierten Brot. 
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5 Vgl. den Text in: Andrieu, M., Les ordines romani du haut moyen âge, vol. II: Les textes (Ordines I–
XIII), Louvain 1971, 74–108.
6 Hierfür gibt Michel Andrieu (a. a. O., 62f.) die Erklärung, dass dies wahrscheinlich aus dem Umstand er-
wuchs, dass der Papst zur Stationsliturgie häufig abwesend war und von einem Bischof vertreten wurde, so
dass das Bedürfnis entstand, die Kontinuität zu der vom Papst zelebrierten Messfeier durch Einsenken von
»Praesanctificata«, die in einer früheren Messe vom Papst selbst konsekriert worden waren, symbolisch auszu-
drücken. Dies erfolgte so oft, dass es schließlich auch dann beibehalten wurde, als der Papst selbst zelebrierte. 
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DiIie Lıiturgıie wurde gekle1idet In eın aufwendiges Zeremonıiell, In welches
während verschliedener e1le der Felier nıcht 11UT dıe Dı1iakone., sondern auch dıe
wesenden Priester und 1SChHhOole involvıert
Am Schluss gab N keınen egen, sondern dıe Messe endete mıt dem Entlassungs-
ruf und dem Auszug.

Die roöomische ıturgle Im fränkıschen eIc

Diese Lıturgie kam annn 1m auTfe des Jahrhunderts In dıe Geblete NOrdlıc der
pen VoOor em 1m karolingıschen e1i1c wurde S$1e ar| dem Girobßen
dıe dort üblıche., aber In Unordnung beflindlıche altgallıkanısche Lıturgıe durchge-
eiz nıcht zuletzt. dıe Eınheıt des Reıiches Urc dıe Eınheıt des el1g1Öö-
SCI1l Kultes tutzen Der Drehpunkt, dem diese Durchsetzung VOT em erTo1g-
te., dıe Klöster. In denen dıe wen1ıgen schrıftlıchen Aufzeichnungen der I ıtur-
g1e In Schreıibstuben Lle1b1g kopılert und e1 der konkreten Sıtuation angepasst
wurden.

och dıe Öönche VON ıhrer Tradıtiıon her e1igentlıch Laien. In der Antıke
Wr N melstens S ass S$1e überhaupt nıcht 1ester werden wollten. ass biswel-
len VOIN außen eın Priester In das Kloster kommen MUSSIeE, dıe Messe telern.
DIie Öönche vielTac VON eiınem starken ußgeıst gepragt; S$1e ühlten sıch
nıcht würd1g, das eucharıstische pfier VOT der Majestät des dreifaltıgen (jottes dar-
zubringen. och 1m begınnenden Mıttelalter gingen dıe Klöster azZu über. e11e e1-
16585 Klosterkonventes und späater eıne überwıegende Sahl Mönchen
Priestern weihen.‘

SO trafen hıstorısch zwel Gegebenheıten KEınerseıits das Erbe der Späat-
antıken Papstlıturgie mıt ıhrem teierliıchen Zeremoniell, das aber In manchem den
INATruC erwecken konnte., sehr Außerlich und prunkvoll se1n. andererseıts dıe
VOIN tiefer Bußgesinnung € Geıisteshaltung der Önche., dıe zunehmend
Priester wurden., ass dıe rage der priesterliıchen Würdıigkeıt eıne große edeu-
(ung einzunehmen begann. Dieses Aufe1iınandertreffen musste sıch auftf Dauer In der
Art der Felier ausdrücken. Tatsächlie verfügte das spätantıke päpstliıche Zeremonıie
über eıne Weıte., dıe diesen K aum bleten konnte., nämlıch VOTL em jene rel e1le
der Lıturgıie, dıe VOIN Bewegungsabläufen gekennzeıchnet also dıe E1inzugs-
prozession und dıe Gabenbereitung, SOWI1e dıe Rıten der Kommunılon. Hıer s1iedelten
sıch 1U stille Bußgebete dıe der Zelebrant 1m 1C auft se1ıne W ürdıgkeıt SPIe-
chen konnte. (Mt boten dıe lıturgı1schen Bücher des Irühen Mıttelalters Samm-
lungen olcher Bußgebete, AaUS denen der Zelebrant wahlwelse ZJeWISsSSe Gebete rez71-
tierte
s lag den Öörtlıchen klösterlıiıchen Gegebenheıten, ass eın auftf apst, 1SChOLTLe.,

Presbyter, Dıiakone., Subdı1akone und nıedere erıker zugeschnıttenes groß ngeleg-
tes Zeremonıie In eınen personell WIe kulturell viel besche1i1deneren Rahmen einge-

werden mMusSsste SO Sınd viele einzelne Bestimmungen weggeflfallen, dıe sıch
N der konkreten Sıtuation der stadtrömıschen päpstlıchen Stationslıturgie ergeben

Vel herzu: Nussbaum., .. Kloster, Priestermönch und Privatmesse, Theophaneıa 1 Bonn 1961

* Die ganze Liturgie wurde gekleidet in ein aufwendiges Zeremoniell, in welches
während verschiedener Teile der Feier nicht nur die Diakone, sondern auch die an-
wesenden Priester und Bischöfe involviert waren. 

* Am Schluss gab es keinen Segen, sondern die Messe endete mit dem Entlassungs-
ruf und dem Auszug. 

2.2. Die römische Liturgie im fränkischen Reich
Diese Liturgie kam dann im Laufe des 8. Jahrhunderts in die Gebiete nördlich der

Alpen. Vor allem im karolingischen Reich wurde sie unter Karl dem Großen gegen
die dort übliche, aber in Unordnung befindliche altgallikanische Liturgie durchge-
setzt – nicht zuletzt, um die Einheit des neuen Reiches durch die Einheit des religiö-
sen Kultes zu stützen. Der Drehpunkt, an dem diese Durchsetzung vor allem erfolg-
te, waren die Klöster, in denen die wenigen schriftlichen Aufzeichnungen der Litur-
gie in Schreibstuben fleißig kopiert und dabei der konkreten Situation angepasst
wurden. 
Doch die Mönche waren von ihrer Tradition her eigentlich Laien. In der Antike

war es meistens so, dass sie überhaupt nicht Priester werden wollten, so dass biswei-
len von außen ein Priester in das Kloster kommen musste, um die Messe zu feiern.
Die Mönche waren vielfach von einem starken Bußgeist geprägt; sie fühlten sich
nicht würdig, das eucharistische Opfer vor der Majestät des dreifaltigen Gottes dar-
zubringen. Doch im beginnenden Mittelalter gingen die Klöster dazu über, Teile ei-
nes Klosterkonventes und später sogar eine überwiegende Zahl an Mönchen zu
Pries tern zu weihen.7
So trafen historisch zwei Gegebenheiten zusammen: Einerseits das Erbe der spät-

antiken Papstliturgie mit ihrem feierlichen Zeremoniell, das aber in manchem den
Eindruck erwecken konnte, sehr äußerlich und prunkvoll zu sein, andererseits die
von tiefer Bußgesinnung geprägte Geisteshaltung der Mönche, die zunehmend
Pries ter wurden, so dass die Frage der priesterlichen Würdigkeit eine große Bedeu-
tung einzunehmen begann. Dieses Aufeinandertreffen musste sich auf Dauer in der
Art der Feier ausdrücken. Tatsächlich verfügte das spätantike päpstliche Zeremoniell
über eine Weite, die diesen Raum bieten konnte, nämlich vor allem jene drei Teile
der Liturgie, die von Bewegungsabläufen gekennzeichnet waren, also die Einzugs-
prozession und die Gabenbereitung, sowie die Riten der Kommunion. Hier siedelten
sich nun stille Bußgebete an, die der Zelebrant im Blick auf seine Würdigkeit spre-
chen konnte. Oft boten die liturgischen Bücher des frühen Mittelalters ganze Samm-
lungen solcher Bußgebete, aus denen der Zelebrant wahlweise gewisse Gebete rezi-
tierte. 
Es lag an den örtlichen klösterlichen Gegebenheiten, dass ein auf Papst, Bischöfe,

Presbyter, Diakone, Subdiakone und niedere Kleriker zugeschnittenes groß angeleg-
tes Zeremoniell in einen personell wie kulturell viel bescheideneren Rahmen einge-
passt werden musste. So sind viele einzelne Bestimmungen weggefallen, die sich
aus der konkreten Situation der stadtrömischen päpstlichen Stationsliturgie ergeben
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7 Vgl. hierzu: Nussbaum, O., Kloster, Priestermönch und Privatmesse, Theophaneia 14, Bonn 1961.
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hatten. och WAS 1Nan N cdieser Urdnung be1ıbehalten konnte. hat IMNall, stellenweılse
ıs In Detauls. weıtergeführt. SO ist der e1igentlıche Rıtus der MesstTe1ler 'OLlzZ des nıcht
geringen MDFruCAS der aAaußeren Bedingungen In se1ner grundlegenden Orm und Kı-
genart treu bewahrt worden ®

Kkommen WIT aber zurück den Bußgebeten. Bald tellte sıch heraus, ass diese
prıvaten Gebete während der Messe wen12 mıt dem eigentliıchen Messrıtus VOI-
bunden Dies Lührte eıner korrig1erenden Ausre1ıfung: 1e1e cdieser olt lan-
ScCH Bußgebete wurden mıt der Zeıt wıeder aufgegeben, und kürzere., pragnantere
Stillgebete wurden geschaffen, dıe sıch olt SZahlz auft eınen rmtuellen Vollzug
bezogen und damıt verknüpft W aren s entstanden kurze Gebetsftormeln ZUT Ankle1-
dung der lıturgı1schen Gewänder. 7U Eınzug, 7U Altarkuss., ZUT rhebung VOIN rot
und Weın be1l der Gabenbereitung, ZUT Händewaschung und weiter.” DiIie TOM-
mı1gkeıt des Zelebranten glıederte sıch somıt In dıe rıtuellen Abläufe verstärkt ein
ber auch In diesem ahmen gab teiılwelse och eıne Ne1gung eiıner Überfülle

Gebeten., WAS eıner Überfrachtung des Rıtus tühren konnte .!9 och 1e8s bere1-
nıgte sıch mıt der Zeıt ımmer wieder.!!

Die ucC des 10US ach KOom; seline weltere Verbreitung un!'
Ausformung

In der Mıtte des 11 Jahrhunderts ehrte dıe NOralıc der pen weıterentwıckelte
römısche Lıiturgıe zurück ach KOm., 1m Gefolge des »saeculum Obscurum« eın
kultureller Niedergang herrschte. 1Da 11a deshalb In KRom auch keıne gee1gneten 11-
turgıschen Bücher mehr CSal wurden N den blühenden Klöstern NOrdlıc der Al-
DCH schöne lıturgische Bücher ach KRom gebracht. SO wurde 1U der römısche Rı-
(uS, der etiwa rel Jahrhunderte VOIN KRom 1Ins rankenreıch übermuttelt worden
WAaL, VOIN ort wıieder ach KRom zurückgeführt. (Obwohl bereıts NOrdlıc der pen
dıe 1m Rıtus verbundene MessIrömmigkeıt des Zelebranten eıne Keıfung erfahren
hatte. wurde 1UN nochmals manches., WAS als viel und lang erschıien. bgesto-
Ben und Urc kürzere und pragnantere Gebete ersetzt, W1e N der vergleichsweıse
nüchterneren Mentalıtät üdlıch der pen entsprach. Der MessrtIitus selbst aber hat
Hıs auft mınımale Detauls se1t der Spätantıke aum Anderung rlahren SO entstand
1U In RKom 1m en Mıttelalter der Ssogenannte » Usus Komanae Cur1ae<«, der

Vel herzu e VOIN AÄAndreu herausgegebenen ()rdınes Romanı L V, A, und XII (Les Trd1-
1165 Romanı du haut age, Spicılegium S aCTUMmM Lovanıense), asz 11 1LOuUuvaın 1193 1),
asz 24., 1LOuvaın ebel, ID Entwicklung des römıschen Messritus 1mM ersten Jahrtausend
hand der ()rdınes Romanı. Fıne synoptische Darstellung, T hesıs ad 1 auream Koma 2000 (dıe /.u-
sammenfTfas Sung der eantschei1denden esu cheser als Privatdruck herausgegebenen Doktorarbeit tındet
sıch ın Ders., I1 nto Messa 1OTM1Alld ne. Iuce dell’orig1ine “{l ıdentita, 1n Rıvısta lıturg1ca
12002]1, 716—729)
Fıne erstie bedeutende Entwicklung ın Qhese ıchtung A sıch 1mM 1{lUS VOIN Amıiens: vgl e lextqus-

gabe ın Leroquais V., L’Ordo Mıssae du sacramentaıre d’Amıiens, ın Ephlıt 41 435 445
Vel e SsoOgenannte »>Mıssa Ulyrıca«: 138,
Vel alledem olgende bıs eute grundlegende 1e uykx, er Ursprung der gleichbleibenden

211e der eılıgen Messe, ın ıturgı1e und ONCNLUM —

hatten. Doch was man aus dieser Ordnung beibehalten konnte, hat man, stellenweise
bis in Details, weitergeführt. So ist der eigentliche Ritus der Messfeier trotz des nicht
geringen Umbruchs der äußeren Bedingungen in seiner grundlegenden Form und Ei-
genart treu bewahrt worden.8
Kommen wir aber zurück zu den Bußgebeten. Bald stellte sich heraus, dass diese

privaten Gebete während der Messe zu wenig mit dem eigentlichen Messritus ver-
bunden waren. Dies führte zu einer korrigierenden Ausreifung: Viele dieser oft lan-
gen Bußgebete wurden mit der Zeit wieder aufgegeben, und kürzere, prägnantere
Stillgebete wurden geschaffen, die sich oft ganz genau auf einen rituellen Vollzug
bezogen und damit verknüpft waren. Es entstanden kurze Gebetsformeln zur Anklei-
dung der liturgischen Gewänder, zum Einzug, zum Altarkuss, zur Erhebung von Brot
und Wein bei der Gabenbereitung, zur Händewaschung und so weiter.9 Die Fröm-
migkeit des Zelebranten gliederte sich somit in die rituellen Abläufe verstärkt ein.
Aber auch in diesem Rahmen gab es teilweise noch eine Neigung zu einer Überfülle
an Gebeten, was zu einer Überfrachtung des Ritus führen konnte.10 Doch dies berei-
nigte sich mit der Zeit immer wieder.11

2.3. Die Rückkehr des Ritus nach Rom; seine weitere Verbreitung und 
Ausformung

In der Mitte des 11. Jahrhunderts kehrte die nördlich der Alpen weiterentwickelte
römische Liturgie zurück nach Rom, wo im Gefolge des »saeculum obscurum« ein
kultureller Niedergang herrschte. Da man deshalb in Rom auch keine geeigneten li-
turgischen Bücher mehr besaß, wurden aus den blühenden Klöstern nördlich der Al-
pen schöne liturgische Bücher nach Rom gebracht. So wurde nun der römische Ri-
tus, der etwa drei Jahrhunderte zuvor von Rom ins Frankenreich übermittelt worden
war, von dort wieder nach Rom zurückgeführt. Obwohl bereits nördlich der Alpen
die im Ritus verbundene Messfrömmigkeit des Zelebranten eine Reifung erfahren
hatte, wurde nun nochmals manches, was als zu viel und zu lang erschien, abgesto-
ßen und durch kürzere und prägnantere Gebete ersetzt, wie es der vergleichsweise
nüchterneren Mentalität südlich der Alpen entsprach. Der Messritus selbst aber hat
bis auf minimale Details seit der Spätantike kaum Änderung erfahren. So entstand
nun in Rom im hohen Mittelalter der sogenannte »Usus Romanae Curiae«, der
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8 Vgl. hierzu v. a. die von M. Andrieu herausgegebenen Ordines Romani IV, V, X, XV und XII (Les Ordi-
nes Romani du haut moyen âge, Spicilegium Sacrum Lovaniense), Bd. 1 (Fasz. 11, Louvain 11931), Bd. 3
(Fasz. 24, Louvain 1951); Nebel, J., Die Entwicklung des römischen Messritus im ersten Jahrtausend an-
hand der Ordines Romani. Eine synoptische Darstellung, Thesis ad Lauream n. 264, Roma 2000 (die Zu-
sammenfassung der entscheidenden Resultate dieser als Privatdruck herausgegebenen Doktorarbeit findet
sich in: Ders., Il rito della Messa romana nella luce dell’origine della sua identità, in: Rivista liturgica 89
[2002], 716–729).
9 Eine erste bedeutende Entwicklung in diese Richtung zeigt sich im Ritus von Amiens; vgl. die Textaus-
gabe in: Leroquais, V., L’Ordo Missae du sacramentaire d’Amiens, in: EphLit 41 (1927), 435–445.
10 Vgl. z. B. die sogenannte »Missa Illyrica«: PL 138, 1305–1336.
11 Vgl. zu alledem folgende bis heute grundlegende Studie: Luykx, B., Der Ursprung der gleichbleibenden
Teile der Heiligen Messe, in: Liturgie und Mönchtum 26 (1960), 72–119.
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Brauch der Römıischen Kurie.!? Kr Lührte ZUT Aufzeichnung eiıner Gestalt des Fröm1-
schen Messrıtus, dıe sehr malßßvoll und ausgeglıchen WAaL, we1l S1e bereıts viele Re1-
Lungen rilahren hatte

Kıne CUuec Sıtuation entstand annn Urc das Aufkommen der Bettelorden. VOLWEC?
der Franzıskaner. Im Unterschie: den bısher1gen Urdensgemeıinschaften W aren
dıe Bettelmönche nıcht mehr e1in Kloster mıt seiınen Klosterbräuchen gebunden,
sondern reisten VOIN eiınem (Jrt 7U anderen. Dazu 111U85585 gesagt werden. ass der rO-
mısche Rıtus 1m Mıttelalter 7 W ar grundlegend eıne Eınheıt bıldete., ass aber jeder
(Jrt und jedes Kloster amıt se1ıne Eıgentradıtionen verband s gab damals weder
eın einheıtliıches essDuc och eıne römısche Kongregation, welche dıe Beachtung
des Rıtus In der SaNzZCh Kırche überblıickt und kontrolliert hätte Der Rıtus Wr bısher
nıe kırchenamtlıc testgelegt worden. Reıiste er eın ONC In SZahlz Europa he-
uwurde mıt vielerle1ı Bräuchen konfrontiert., und dıiese unkontrollierbare 1el-
Talt konnte auft Dauer Tür dıe Konsequenz der geistlıchen Lebensführung und Tür dıe
Identıität der Ordensfamılıe eıne efahr bedeuten. Dadurch entstand dıe Notwendig-
keıt, eiınem zelebratıven aOS vorzubeugen, ındem 1Nan dıe Öönche auft eiıne e1INZ1-
SC rıtuelle Gestalt verpflichtete. Der Franzıskanerorden entschlıed sıch. In Ireue 7U

aps dıe (O)Irdensbrüder auft den » Usus Komanae (ur1ae« verpflichten.
och dıe Beweglıchkeıt der Öönche brachte och andere Nöte mıt siıch: Bısher

gab Ja keıne Messbücher DiIie Messgebete vielmehr In den Sakramentaren
aufgezeıichnet, und das W aren olt volumınöse Bücher DiIie Schriftlesungen efianden
sıch In eigenen Lektionaren, und dıe Messgesänge hatten wıederum e1igene Bücher.
Fuür den einzelnen ONcC ware N unmöglıch SCWESCHI, 1e8s es auft Reıisen mı1ıt7zu-
ühren SO vereinıgte 1Nan 1e8s es 1U eiınem Ssogenannten »Mıssale«, einem
kompakten, leicht transportierbaren Buch., WOr1n sıch alle lexte efanden., dıe 1Nan

Tür dıe Messe benötigte. er bezeıiıchnet 11a 1e8s auch als »Plenarmıissale«., als
» Voll-Messbuch« Hrst dıe N der nachvatıkanıschen Reform erwachsenen 1turg1-
schen Bücher nahmen wıeder SCHhIEe VOIN dieser Art und teılen dıe lexte verschle-
denen Büchern (Messbuch und Lektionar)

Der 1er angegebene praktısche TUN! ZUT Entstehung des Plenarmıssale 111U85585 CI -

ganz werden Urc ti1efer lıegende Motivatıonen., dıe och eingehenderer TIOTFr-
schung edurien |DER se1t der Gregorianıschen Reform des 11 Jahrhunderts VOI-
stärkte Bewusstsein VON der ontologıschen Uur‘ des Priestertums hat ohl den
Umstand gefördert, ass der priesterliıche Vollzug als Gjarantıe Tür sämtlıche e1le
des Messrıtus stärker akzentulert und alle lexte In dem Tür den Priester erstellten
essbuc enthalten SINd. uberdem ist mıt der Zeıt das Bewusstsein Tür den latreu-
tiıschen., also auft dıe Gottesverehrung bezogenen arakter der Epnıistel und des
Evangelıums gewachsen, WAS sıch auch dem Hınzukommen des Johannes-
Prologs als eines den vorausgehenden egen geistlıch befestigenden chluss-Evan-
gelıums zeigt.'” DiIie nade. dıe VOIN dem lıturg1schen Vollzug der Schriftlesungen

exf s1ehe 1n Van D1)k, 5., The ()rdınal f cChe Papal OUur! Irom Innocent I1 Boniıftace JII and elated
Documents, 22, ın Spicıleg1i1um Friıburgense, Tıbourg 1975, 494526
13 Vel hlıerzu Jungmann, A., Mıssarum Sollemnıia FKıne genetische Erklärung der römıschen Messe,
2, Wıen

Brauch der Römischen Kurie.12 Er führte zur Aufzeichnung einer Gestalt des römi-
schen Messritus, die sehr maßvoll und ausgeglichen war, weil sie bereits viele Rei-
fungen erfahren hatte. 
Eine neue Situation entstand dann durch das Aufkommen der Bettelorden, vorweg

der Franziskaner. Im Unterschied zu den bisherigen Ordensgemeinschaften waren
die Bettelmönche nicht mehr an ein Kloster mit seinen Klosterbräuchen gebunden,
sondern reisten von einem Ort zum anderen. Dazu muss gesagt werden, dass der rö-
mische Ritus im Mittelalter zwar grundlegend eine Einheit bildete, dass aber jeder
Ort und jedes Kloster damit seine Eigentraditionen verband. Es gab damals weder
ein einheitliches Messbuch noch eine römische Kongregation, welche die Beachtung
des Ritus in der ganzen Kirche überblickt und kontrolliert hätte. Der Ritus war bisher
nie kirchenamtlich festgelegt worden. Reiste daher ein Mönch in ganz Europa he-
rum, wurde er mit vielerlei Bräuchen konfrontiert, und diese unkontrollierbare Viel-
falt konnte auf Dauer für die Konsequenz der geistlichen Lebensführung und für die
Identität der Ordensfamilie eine Gefahr bedeuten. Dadurch entstand die Notwendig-
keit, einem zelebrativen Chaos vorzubeugen, indem man die Mönche auf eine einzi-
ge rituelle Gestalt verpflichtete. Der Franziskanerorden entschied sich, in Treue zum
Papst die Ordensbrüder auf den »Usus Romanae Curiae« zu verpflichten. 
Doch die Beweglichkeit der Mönche brachte noch andere Nöte mit sich: Bisher

gab es ja keine Messbücher. Die Messgebete waren vielmehr in den Sakramentaren
aufgezeichnet, und das waren oft voluminöse Bücher. Die Schriftlesungen befanden
sich in eigenen Lektionaren, und die Messgesänge hatten wiederum eigene Bücher.
Für den einzelnen Mönch wäre es unmöglich gewesen, dies alles auf Reisen mitzu-
führen. So vereinigte man dies alles nun zu einem sogenannten »Missale«, einem
kompakten, leicht transportierbaren Buch, worin sich alle Texte befanden, die man
für die Messe benötigte. Daher bezeichnet man dies auch als »Plenarmissale«, als
»Voll-Messbuch«: Erst die aus der nachvatikanischen Reform erwachsenen liturgi-
schen Bücher nahmen wieder Abschied von dieser Art und teilen die Texte verschie-
denen Büchern (Messbuch und Lektionar) zu. 
Der hier angegebene praktische Grund zur Entstehung des Plenarmissale muss er-

gänzt werden durch tiefer liegende Motivationen, die noch eingehenderer Erfor-
schung bedürfen. Das seit der Gregorianischen Reform des 11. Jahrhunderts ver-
stärkte Bewusstsein von der ontologischen Würde des Priestertums hat wohl den
Umstand gefördert, dass der priesterliche Vollzug als Garantie für sämtliche Teile
des Messritus stärker akzentuiert und alle Texte in dem für den Priester erstellten
Messbuch enthalten sind. Außerdem ist mit der Zeit das Bewusstsein für den latreu-
tischen, also auf die Gottesverehrung bezogenen Charakter der Epistel und des
Evangeliums gewachsen, was sich z. B. auch an dem Hinzukommen des Johannes-
Prologs als eines den vorausgehenden Segen geistlich befestigenden Schluss-Evan-
geliums zeigt.13 Die Gnade, die von dem liturgischen Vollzug der Schriftlesungen
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12 Text siehe in: Van Dijk, S., The Ordinal of the Papal Court from Innocent II to Boniface VIII and related
Documents, Bd. 22, in: Spicilegium Friburgense, Fribourg 1975, 494–526.
13 Vgl. hierzu Jungmann, J. A., Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe, Bd.
2, Wien u. a. 51962, 554ff.
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ausgeht, schıen nıcht 11UTr Tür dıe anwesenden Gläubigen bestimmt., sondern SZahlz all-
geme1n Tür Lebende und Tür Verstorbene *

Und noch eıne Entwıcklung 11USS5 angesprochen werden: Schrı  1C aufgezeichnet
wurden bısher e1igentliıch L1UT dıe Gebetstexte. nıcht aber dıe einzelnen (jesten des LZe-
lebranten. Diese e1gnete 1Han sıch über mMUnNdl1C tradıerte Lokaltradıtionen och
den umherziehenden Bettelmönchen tehlte dıe Verwurzelung In eıner olchen kIöÖ-
sterlıchen Lokaltradıtion aher uUussten dıe Eınzelriten und (jesten erstmals U-
il aufgezeichnet werden. Der Generalmmıister des Franzıskanerordens aymo VOIN
Faversham Wr der ©  e, der den VOIN der römıschen Kurıe übernommenen Usus der
Zelebration 1UN auch In der Art der Knıiebeugen und Verne1gungen, der Kreuz-
zeichen und der übrıgen (jesten schrıiftlich festhielt . )Das wurde alles. WIe SESALT,
nıcht NEeUu hinzugefügt, aber CX wurde aufgeschrieben und entwıckelte sıch somıt
einem testen Bestandte1 des römıschen Rıtus SO wurde 1UN der Usus der römıschen
Kurıe dank der Franzıskaner 1m SaNzZChH Abendland verbreıtet und erwarb somıt dıe
Voraussetzungen, nach und nach der allgemeınen orm der römıschen Messzele-
bratıon werden., aber ohne lokale Sondertradıtionen dadurch verdrängen.

Im och- und Spätmittelalter musste der Messrıtus außerdem dıe Geıisteshaltung
der OL mıt ıhrer Tendenz symbolıschen Detauls und subjektivem USUAruCc
durchlaufen Darın 162 zunächst einmal eıne Vertiefung und Verfeinerung der r1-
uvellen Ausgestaltung; zugle1ic bestand aber wıeder dıe Gefahr der Überfrachtung
und Übertreibung, 1m Spätmittelalter olt auch In Orm VOIN abergläubıschen Miss-
bräuchen. och auch 1e8s bedeutete keıne törmlıche Veränderung des MessrtIitus.
Was In der nachgotischen Zeıt übertrieben Ooder mıssbräuchliıch WAaL, ann 11a g —
w1issermaßben als Ausfranzungen ansehen: 1es edurite elbstverständlıch eıner Be-
rein12Ung. s ist das Verdienst des nıcht ZAahzZ unbescholtenen päpstlıchen Le-
remonı1enNMmMelsters Johannes Urc  arı Ende des und Anfang des Jahr-
hunderts. den römıschen Rıtus, bereıts VOIN manchen Mıssbräuchen befreıt, Hıs 1Ns
kleinste Detaul aufgezeichnet haben.!®

Dies bıldete annn dıe Grundlage Tür dıe Revisıonen der lıturgı1schen Bücher 1m
Anschluss das Konzıl VOIN Trient. Man ahm sıch alur den der römıschen KU-
re bestehenden und se1t dem Jahrhundert gul WIe unveränderten., 11UT vertfe1-
ert ausgedrückten römıschen Rıtus VOT und bearbeıtete ıhn behutsam Urc wenıge

Vel herzu 1mM überlheferten Usus der römıschen ıturg1ie gemäß Selner irmndentinıschen eSsLal
£1m 1{lUS der hbdıiakonenweıhe e Übergabeformel des Lektionars er Bıschof ‚pricht »Acc1ıpe 11ıb-

Epistolarum, habe potestatem egend1 CS ın FEcclesia SAanclLa De1, PIO VIVIS GUHAFT DFO efunchs.
In nomıne Pa+frıs el Fı+l11, el Spirıtus Sanctı Ämen « (Pontificale OMAanum SUuMMOTUM Pontithcum
1IUSSU adıtum Benedicto AXIV el Leone JII Pontihicıhus Maxımıis recognıtum castıgatum, Mechlıinıiae,
1958, 78) Beım 1{lUSs der Lhakonenweıihe he1lßt entsprechender Stelle also ZULT Übergabe des F van-
gelıars) bereıits 1mM Jahrhundert »ACcc1ıpe potestatem egendı evangelıum ın ecclesıa De1, 1am PIO V1VIS
GUHGFL DFO efunctts In nomıne domiını1. Ämen« (Pontificale Komanım Sqaeculı A, L  P 149 gemäß folgen-
der Ausgabe Andrıeu, M., Le Pontiftical Romaın oyen Age, le Pontifical Romaın du Ilie S1C-
cle, es11 60, de [ Vatıcano 1958,
1 exft vgl Van Di1]k, (Hrsg.), SOUTCes f cChe Odern kKoman Liturgy. The ()rdınals by aymo f Ha-
versham and Related Documents (1243—15307), exts, 1L e1ıden 1965, —l

exft vgl Legg, (Hrsg.), Iracts the Mass, HenrYy TAadsSshaw Soclety, 1London 1904,
121—187

ausgeht, schien nicht nur für die anwesenden Gläubigen bestimmt, sondern ganz all-
gemein für Lebende und sogar für Verstorbene.14
Und noch eine Entwicklung muss angesprochen werden: Schriftlich aufgezeichnet

wurden bisher eigentlich nur die Gebetstexte, nicht aber die einzelnen Gesten des Ze-
lebranten. Diese eignete man sich über mündlich tradierte Lokaltraditionen an. Doch
den umherziehenden Bettelmönchen fehlte die Verwurzelung in einer solchen klö-
sterlichen Lokaltradition. Daher mussten die Einzelriten und Gesten erstmals genau-
er aufgezeichnet werden. Der Generalminister des Franziskanerordens Haymo von
Faversham war der erste, der den von der römischen Kurie übernommenen Usus der
Zelebration nun auch genau in der Art der Kniebeugen und Verneigungen, der Kreuz-
zeichen und der übrigen Gesten schriftlich festhielt.15 Das wurde alles, wie gesagt,
nicht neu hinzugefügt, aber es wurde aufgeschrieben und entwickelte sich somit zu
einem festen Bestandteil des römischen Ritus. So wurde nun der Usus der römischen
Kurie dank der Franziskaner im ganzen Abendland verbreitet und erwarb somit die
Voraussetzungen, nach und nach zu der allgemeinen Form der römischen Messzele-
bration zu werden, aber ohne lokale Sondertraditionen dadurch zu verdrängen.
Im Hoch- und Spätmittelalter musste der Messritus außerdem die Geisteshaltung

der Gotik mit ihrer Tendenz zu symbolischen Details und subjektivem Ausdruck
durchlaufen. Darin liegt zunächst einmal eine Vertiefung und Verfeinerung der ri-
tuellen Ausgestaltung; zugleich bestand aber wieder die Gefahr der Überfrachtung
und Übertreibung, im Spätmittelalter oft auch in Form von abergläubischen Miss-
bräuchen. Doch auch dies bedeutete keine förmliche Veränderung des Messritus.
Was in der nachgotischen Zeit übertrieben oder missbräuchlich war, kann man ge-
wissermaßen als Ausfranzungen ansehen; dies bedurfte selbstverständlich einer Be-
reinigung. Es ist das Verdienst des sonst nicht ganz unbescholtenen päpstlichen Ze-
remonienmeisters Johannes Burckhard gegen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr-
hunderts, den römischen Ritus, bereits von manchen Missbräuchen befreit, bis ins
kleinste Detail aufgezeichnet zu haben.16
Dies bildete dann die Grundlage für die Revisionen der liturgischen Bücher im

Anschluss an das Konzil von Trient. Man nahm sich dafür den an der römischen Ku-
rie bestehenden und seit dem 13. Jahrhundert so gut wie unveränderten, nur verfei-
nert ausgedrückten römischen Ritus vor und bearbeitete ihn behutsam durch wenige
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14 Vgl. hierzu z. B. im überlieferten Usus der römischen Liturgie (gemäß seiner tridentinischen Gestalt)
beim Ritus der Subdiakonenweihe die Übergabeformel des Lektionars. Der Bischof spricht: »Accipe lib -
rum Epistolarum, et habe potestatem legendi eas in Ecclesia sancta Dei, tam pro vivis, quam pro defunctis.
In nomine Pa+tris, et Fi+lii, et Spiritus + Sancti. R: Amen.« (Pontificale Romanum Summorum Pontificum
iussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII Pontificibus Maximis recognitum et castigatum, Mechliniae,
1958, 78). Beim Ritus der Diakonenweihe heißt es an entsprechender Stelle (also zur Übergabe des Evan-
geliars) bereits im 12. Jahrhundert: »Accipe potestatem legendi evangelium in ecclesia Dei, tam pro vivis,
quam pro defunctis in nomine domini. Amen« (Pontificale Romanum Saeculi XII, IX, 149 [gemäß folgen-
der Ausgabe: Andrieu, M., Le Pontifical Romain au Moyen Âge, Bd. 1: Le Pontifical Romain du XIIe siè-
cle, Studi e Testi 86, Città del Vaticano 1938, 133]).
15 Text vgl.: Van Dijk, S. (Hrsg.), Sources of the Modern Roman Liturgy. The Ordinals by Haymo of Fa-
versham and Related Documents (1243–1307), Bd. 2: Texts, Leiden 1963, 2–14.
16 Text vgl.: Legg, J. W. (Hrsg.), Tracts on the Mass, Henry Bradshaw Society, Bd. XXVII, London 1904,
121–187.
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och nötige Streichungen oder Ergänzungen.“ IDER Ergebnis dıe Ssogenannte
»trıiıdentinısche« Gestalt des Rıtus, eıne Frucht VOIN vielen Jahrhunderten unautfhör-
lıcher Keıfung, dıe. verglichen mıt manchen Stadıen der vorausgehenden Tradıtion,
VOIN großer Ausgeglichenheıt gepräagt ist

Zusammenfassung
Im Rückblick können WIT olgende Stadıen der Keifung des römıschen Messrıtus

AUTZ.  en
|DER spätantıke stadtrömısche Zeremonıie In se1ıner Tendenz großer zelebratıver
Ausfaltung Wr nıcht total auftf andere. klösterlıche Gegebenheıten nOralıc der
pen übertragbar und musste er vereinfacht werden. DIie gleichzeı1tige urch-
rıngung Urc dıe monastısche Spırıtualität ist nıcht In erster Linie, WIe manch-
mal behauptet wırd. eıne Dblo(3 zeıtbedingte Inkulturation. dıe keıinerle1 zeıtlose und
maßgebende Bedeutung en könnte., sondern eiıne ynthese wesentlicher 1-
mens1ionen: des Aaußerliıch-zelebrativen und des innerlıch-geistlichen Aspekts
Irotz des essentiellen Charakters cdieser Entwicklung 1e der Rıtus als olcher In
se1ner Grundanlage, ıs hın Detauls. erselbe Was stattfand., 1m Kern eıne
Keifung, keıne Umgestaltung. er ist N auch Talsch. WEn behauptet wırd, dıe
Frömmuigkeıt habe sıch über den Rıtus gelagert und di1esen überformt: |DER annn S1e
Sal nıcht. Aa S1e VON ıhrem 1NZ1Ip her auft einem SZahlz anderen »7zelebratıven Nı1-
VCall« angesiedelt ist DiIie Eınschätzung eiıner »Überformung« des Rıtus z  p viel-
leicht VOIN dem optischen INATUC her., den lıturgısche Quellen dem Auge des STU-
dierenden Wıssenschaftlers vermitteln., annn aber In konkreten Feiern (soIern S$1e
nıcht mıssbräuchlich gestaltet werden!®) keiınen echten Anhaltspunkt iinden
DiIie monastısche MessIrömmigkeıt, dıe In den Rıtus eindrang, musste iıhrerseıits
VON eiınem Ubermaß Gebeten und VOIN eiıner mıt dem Rıtus nıcht genügen VOI-
bundenen einseılt1gen Bußgesinnung befreıt werden.
DiIie daraus hervorgehende Messordnung, be1l welcher der lıturg1ısche Charakter der
MessIrömmigkeıt des Zelebranten eutlic In den ordergrun tral, Wr iıhrerseıits
och nıcht nüchtern und malsvoll CHUS, dıe /Zeıten überdauern können,
ass dıe römısche Lıiturgıe ach ıhrer Rückkehr AaUS dem tIränkıschen Kulturraum
ach KRom eiıner och beiriedigenderen Ausgeglichenheıt hınfand
Der FEınfluss der Beweglıchkeıit der Bettelorden und der OL konfrontierten den
» Usus Komanae (ur1ae« mıt der 1e 7U symbolıschen Detaul und der Ne1gung
ZUT Subjektivität In der Gestik eıne Tendenz der Zeıt. dıe wıederum In ıhrem be-

1/ Wıe gering e ach dem Irtıdentinum och VOLSCHOLLLELNE Änderungen Messritus WaLlCIl, geht AL

folgender Stuche hervor: rutaz, P., C’ontriıbuto alla SftOTMA rn forma del Messale promulgato da
Pıo nel 1570, ın TODIeMmM1 1 1ıta KRelıg10sa ın Italıa ne| Cinquecento. {t1 del C’ONVeEgNO 1 O11
('hıesa ın Italıa Ologna, SEl Padova 1960, 18 /—)14
I5 Lheser Missbrauch ist 1w4a gegeben, WE der überlheferte Usus In se1lner imndentinıschen (restalt VOI-

nNnenmlıc als > Flüstermesse« begangen wırd, ın der Iso alles, hıs hın zuU Lesegottesdienst, S11 vollzogen
wiırd, 4ass 1e7r e e1gentliche TtTundiorm Aheses Usus, näamlıch e SESUNSCILC Pontifikalliturgie, VC1-

dunkelt WIrd. l hese Verschiebung hat TEe111C gegeben z großen Schaden 1r das erständnıs der
ıturg1ie

noch nötige Streichungen oder Ergänzungen.17 Das Ergebnis war die sogenannte
»tridentinische« Gestalt des Ritus, eine Frucht von vielen Jahrhunderten unaufhör-
licher Reifung, die, verglichen mit manchen Stadien der vorausgehenden Tradition,
von großer Ausgeglichenheit geprägt ist. 

2.4. Zusammenfassung
Im Rückblick können wir folgende Stadien der Reifung des römischen Messritus

aufzählen:
* Das spätantike stadtrömische Zeremoniell in seiner Tendenz zu großer zelebrativer
Ausfaltung war nicht total auf andere, v. a. klösterliche Gegebenheiten nördlich der
Alpen übertragbar und musste daher vereinfacht werden. Die gleichzeitige Durch-
dringung durch die monastische Spiritualität ist nicht in erster Linie, wie manch-
mal behauptet wird, eine bloß zeitbedingte Inkulturation, die keinerlei zeitlose und
maßgebende Bedeutung haben könnte, sondern eine Synthese wesentlicher Di-
mensionen: des äußerlich-zelebrativen und des innerlich-geistlichen Aspekts.
Trotz des essentiellen Charakters dieser Entwicklung blieb der Ritus als solcher in
seiner Grundanlage, bis hin zu Details, derselbe: Was stattfand, war im Kern eine
Reifung, keine Umgestaltung. Daher ist es auch falsch, wenn behauptet wird, die
Frömmigkeit habe sich über den Ritus gelagert und diesen überformt: Das kann sie
gar nicht, da sie von ihrem Prinzip her auf einem ganz anderen »zelebrativen Ni-
veau« angesiedelt ist. Die Einschätzung einer »Überformung« des Ritus rührt viel-
leicht von dem optischen Eindruck her, den liturgische Quellen dem Auge des stu-
dierenden Wissenschaftlers vermitteln, kann aber in konkreten Feiern (sofern sie
nicht missbräuchlich gestaltet werden18) keinen echten Anhaltspunkt finden.

* Die monastische Messfrömmigkeit, die in den Ritus eindrang, musste ihrerseits
von einem Übermaß an Gebeten und von einer mit dem Ritus nicht genügend ver-
bundenen einseitigen Bußgesinnung befreit werden. 

* Die daraus hervorgehende Messordnung, bei welcher der liturgische Charakter der
Messfrömmigkeit des Zelebranten deutlich in den Vordergrund trat, war ihrerseits
noch nicht nüchtern und maßvoll genug, um die Zeiten überdauern zu können, so
dass die römische Liturgie nach ihrer Rückkehr aus dem fränkischen Kulturraum
nach Rom zu einer noch befriedigenderen Ausgeglichenheit hinfand. 

* Der Einfluss der Beweglichkeit der Bettelorden und der Gotik konfrontierten den
»Usus Romanae Curiae« mit der Liebe zum symbolischen Detail und der Neigung
zur Subjektivität in der Gestik – eine Tendenz der Zeit, die wiederum in ihrem be-
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17 Wie gering die nach dem Tridentinum noch vorgenommenen Änderungen am Messritus waren, geht aus
folgender Studie hervor: Frutaz, A. P., Contributo alla storia della riforma del Messale promulgato da san
Pio V nel 1570, in: Problemi di Vita Religiosa in Italia nel Cinquecento. Atti del Convegno di Storia della
Chiesa in Italia (Bologna, 2–6 sett. 1958), Padova 1960, 187–214.
18 Dieser Missbrauch ist etwa gegeben, wenn der überlieferte Usus in seiner tridentinischen Gestalt vor-
nehmlich als »Flüstermesse« begangen wird, in der also alles, bis hin zum Lesegottesdienst, still vollzogen
wird, so dass hier die eigentliche Grundform dieses Usus, nämlich die gesungene Pontifikalliturgie, ver-
dunkelt wird. Diese Verschiebung hat es freilich gegeben – zum großen Schaden für das Verständnis der
Liturgie.
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rechtigten nlıegen aufgenommen und schheblic In der tridentinıschen ndge-
stalt ıhrer ausgeglıchenen Korrektur gefiunden hat
All diese Ausreıfungen und Entwıicklungen betrafen., abgesehen VON wenıgen De-

taıls. ausschlhießlic Anreıcherungen vonseıten des spırıtuellen oder symbolıschen
Denkens., dıe sıch organısch In den se1t alters her vorgegebenen ahmen einfügten.'”
Dieser Rıtus hatte dıe Krafit, sıch dıe Herausforderung der Reformatıon und
der nachfolgenden neuzeıltlıchen Umwälzungen behaupten. | D Wr Urc dıe
Jal  underte gereılt, ass mtlıch und Tür dıe Kırche verbindlıch Lestge-
eiz werden konnte. DiIie Ende des 16 Jahrhunderts entstandene Kıtenkongregatıion
hatte den Rıtus VOT dem Eındringen VOIN Miıssbräuchen schützen. en1g ist C5,
WAS dıe Barockzeıt der Zelebrationswelse och hinzugefügt hat

] Dass sıch der Rıtus aum och verändert hat. lag nıcht 11UTr daran, ass dıe Kırche
ıhn testgeschrieben hatte., sondern auch se1ıner eıle. dıe sıch mıttlerweıle CI -
worben hatte SO konnte KRomano (iuardını Begınn des Jahrhunderts zutre{f-
tend schreıben: In der Liturgıie »kommt 7U Bewusstse1n., ass viele Jahrhunderte
1er gearbeıtet und ıhr Bestes nıedergelegt en Durchgebildet das Wort; mMann1g-
Tach entfaltet dıe Welt der egrilfe und Gedanken. In vielartıger chonhne1 entwI1-

dıe We1lisen des Aufbaus, angefangen VON den kurzen Verssprüchen und dem
feingearbeıteten Gefüge der Gebete ıs ZUT kunstvollen Gestalt der Tagzeıten Oder
der eılıgen Messe es schheblic aufgehend 1m Gesamtwerk des KırchenJah-
res.«  20 DiIie Zeıt (iuardınıs Wr dıe Zeıt der Liturgischen ewegung. IDER Kunstwerk
der gewachsenen Liturgıie, das VOT em 1m Messrıtus vorlag, sollte e1 den Täu-
1gen auft vertielite Welse erschlossen werden.

Der revidierte (/SMS und sSein Verhädltnis zZU  S überlieferten ([/SS

31 Entstehung
Von der Liıturgischen ewegung, dıe der Erschlıießung des gewachsenen Rıtus

dıente. ist dıe se1t dem Zwelıten eltkrieg einsetzende Tendenz eiıner Reform der

Gileichermalien hat TEe111C arlın OSEDAC eC. der VOIN eıner te1lweılise cstarken kulturellen An-
erung des 1CUSs durch e Jahrhunderte ausgeht; vgl Häresıe der Formlosigkeıt. ID römısche ıturgı1e
und ihr e1IN! Wıen In ähnlıche ichtung we1ist Karıiı  a Katzınger (Der 21S! der Liturgie Fıne
AN:  Tung, Fre1iburg 2000, 173) » Im Übrigen hat e Liturgie hne Manıpulationen 1{lUS Sd112 V OI

selhst durch e We1se des Feijerns immer uch e1n J6 e1genes kulturelles Gepräge FEın (10ttes-
chenst ın e1nem oberbayrıschen Oort csah Sd112 anders AL als e1n Hochamt In elner Iranzösıschen-
drale, cAheses wıieder SAl anders als 1ne Messe ın eıner arre1 Südıtalıens, und wıieder anders sah C AL

In e1nem ergdor der en und Tort _« Was 1e7r ‚her synchron gemeınnt ist, naturlıc TSL recC
se1ne 1achronen Auswirkungen. In dA1esem Sinne ist zutrefifend und entspricht uch der historischen
Quellenlage, WE OSEeDAC esthält: »>Selbstverständlich andert sıch der 1CUSs andauernd auft Se21nem
Weg Urc e Jahrtausende !« (a .. 28) Er fügt 11L ber hınzu": > Er der R1tus|] [[Ul C hne ass
iırgende1iner davon e(WAS mer| und hne 4ass Wıllküur 1mM pIe Se1n braucht Änderungen ın e1nem
uralten Vollzug, e Urc e modellherende and der (reschichte geschehen sınd, en keinen utor, S1C
bleiben und S1C sınd, das ist das Wiıchtigste, ıhren Zeitgenossen unsıichtbar, S1C lreien TSL ach (1e-
neratıiıonen 1INns Bewusstsein« (a .. }

(uardıin1, K., Vom 21S! der Liturgie, Herderbüchere1, 1049, re1iburg 1983

rechtigten Anliegen aufgenommen und schließlich in der tridentinischen Endge-
stalt zu ihrer ausgeglichenen Korrektur gefunden hat.
All diese Ausreifungen und Entwicklungen betrafen, abgesehen von wenigen De-

tails, ausschließlich Anreicherungen vonseiten des spirituellen oder symbolischen
Denkens, die sich organisch in den seit alters her vorgegebenen Rahmen einfügten.19
Dieser Ritus hatte die Kraft, sich gegen die Herausforderung der Reformation und
der nachfolgenden neuzeitlichen Umwälzungen zu behaupten. Er war durch die
Jahrhunderte so gereift, dass er amtlich und für die ganze Kirche verbindlich festge-
setzt werden konnte. Die Ende des 16. Jahrhunderts entstandene Ritenkongregation
hatte den Ritus vor dem Eindringen von Missbräuchen zu schützen. Wenig ist es,
was die Barockzeit der Zelebrationsweise noch hinzugefügt hat. 
Dass sich der Ritus kaum noch verändert hat, lag nicht nur daran, dass die Kirche

ihn festgeschrieben hatte, sondern auch an seiner Reife, die er sich mittlerweile er-
worben hatte. So konnte Romano Guardini zu Beginn des 20. Jahrhunderts zutref-
fend schreiben: In der Liturgie »kommt zum Bewusstsein, dass viele Jahrhunderte
hier gearbeitet und ihr Bestes niedergelegt haben. Durchgebildet das Wort; mannig-
fach entfaltet die Welt der Begriffe und Gedanken, in vielartiger Schönheit entwi -
ckelt die Weisen des Aufbaus, angefangen von den kurzen Verssprüchen und dem
feingearbeiteten Gefüge der Gebete bis zur kunstvollen Gestalt der Tagzeiten oder
der heiligen Messe – alles schließlich aufgehend im Gesamtwerk des Kirchenjah-
res.«20 Die Zeit Guardinis war die Zeit der Liturgischen Bewegung. Das Kunstwerk
der gewachsenen Liturgie, das vor allem im Messritus vorlag, sollte dabei den Gläu-
bigen auf vertiefte Weise erschlossen werden. 

3. Der revidierte Usus und sein Verhältnis zum überlieferten Usus

3.1. Entstehung
Von der Liturgischen Bewegung, die der Erschließung des gewachsenen Ritus

diente, ist die seit dem Zweiten Weltkrieg einsetzende Tendenz zu einer Reform der
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19 Gleichermaßen hat freilich Martin Mosebach Recht, der von einer – teilweise starken – kulturellen Än-
derung des Ritus durch die Jahrhunderte ausgeht; vgl. Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie
und ihr Feind, Wien 42003, 28. In ähnliche Richtung weist Kard. Ratzinger (Der Geist der Liturgie. Eine
Einführung, Freiburg 2000, 173): »Im Übrigen hat die Liturgie ohne Manipulationen am Ritus ganz von
selbst durch die Weise des Feierns immer auch ein je eigenes kulturelles Gepräge getragen. Ein Gottes-
dienst in einem oberbayrischen Dorf sah ganz anders aus als ein Hochamt in einer französischen Kathe-
drale, dieses wieder ganz anders als eine Messe in einer Pfarrei Süditaliens, und wieder anders sah es aus
in einem Bergdorf der Anden und so fort.« Was hier eher synchron gemeint ist, hatte natürlich erst recht
seine diachronen Auswirkungen. In diesem Sinne ist es zutreffend und entspricht auch der historischen
Quellenlage, wenn Mosebach festhält: »Selbstverständlich ändert sich der Ritus andauernd auf seinem
Weg durch die Jahrtausende!« (a. a. O., 28). Er fügt nun aber hinzu: »Er [der Ritus] tut es, ohne dass
irgendeiner davon etwas merkt, und ohne dass Willkür im Spiel zu sein braucht. [...] Änderungen in einem
uralten Vollzug, die durch die modellierende Hand der Geschichte geschehen sind, haben keinen Autor, sie
bleiben anonym und sie sind, das ist das Wichtigste, ihren Zeitgenossen unsichtbar, sie treten erst nach Ge-
nerationen ins Bewusstsein« (a. a. O., 28 f.). 
20 Guardini, R., Vom Geist der Liturgie, Herderbücherei, Bd. 1049, Freiburg 1983, 38.



184 Johannes Nebel

lıturgı1schen Rıten unterscheıden., auch WEn JEWISSE Ne1igungen der Liturgischen
ewegung Gemenmmschaftsmessen, In denen dıe Muttersprache vermehrt gepflegt
wurde., dem Reformwiullen Orschu leisteten.

DiIie V ater des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls strebten ach eiıner Erneuerung der
Liturgie, hatten aber me  eıtlıch nıcht dıe Absıcht, dıe lıturgı1schen Rıten AaN-
ern  21 Dazu Ööltfnete 7 W ar dıe Liturgiekonstitution Sacrosanctum Conciılium dıe 1ür,
doch In Lolgender Kluger Formulıierung: »S sollen keıne Neuerungen eingeführt
werden. Se1 denn. e1in wırklıcher und sıcher erholItender Nutzen der Kırche VOI-

ange @S .«  22
s annn und soll Jjetzt nıcht arau eingegangen werden. inwıewelıt und N

ach dem Konzıl anders gekommen ist DiIie Zeıitmentalıtät der O0Uer Jahre., der allge-
meı1ne Aufschwung des Wıederaufbaus und des Fortschriutts ach dem Zweıten Welt-
krıeg, das Vorandrängen theologıscher Strömungen und der Enthus1asmus der
Konzılszeıt (rugen das hrıge azZu be1 IDER rIieDNıs der erneuerten lıturg1schen
Rıten st1e 3 jedenfTalls be1l eiıner Mehrheıt Bıschöfen zunächst auft Ablehnung und
Entfremdung.“ Dennoch gilt auch Tür dıe erneuverte Orm der Liturgie, ass S1e
mındest Außerlich dıe grundlegenden Eckpunkte der bısher1gen aupläne des Fröm1-
schen Rıtus respektiert und weıterführt. uberdem 11USS VON en Seılıten gläubig
erkannt bleiben. ass aps Paul VI dıe revidierten Rıten ordnungsgemäß approbiert
und dıe Felier der Sakramente gemäß diesen Normen angeordnet hat Darın besteht
eın sıcherer Anhaltspunkt, auft dem en der wahren Kırche Jesu Christı In eiıner
grundlegend würdıgen und gnadenvollen Orm dıe Sakramente telern können.

Auf dıe Liturgiereform 11185585 Jjetzt 11UT insofern eingegangen werden. als N nöt1g
ist erklären., N überhaupt eiıner Wiıederzulassung der bısher1gen 1turg1-
schen Form hat kommen mussen s ware oberflächlıch. hıerın lediglıch eın
päpstlıches ınlenken auft JEWISSE Kandgruppen VOIN trachtionalıstisch eingestellten
Christen sehen. DIie NEeU autkommende Wertschätzung der überheferten Orm der
Messe cdarf vielmehr. 1m Sinne des Begleıtbriefes 7U Motu pPropri10 »Summorum
Pontificum«, als eın gesundes Zeichen lıturgı1schen Lebens und als C'hance Iıtur-
gıischer Erneuerung angesehen werden.

Von en bısher1gen Wandlungen, dıe der römısche Rıtus Urc dıe /Zeıten und
Jal  underte hın erTfuhr. 111U85585 dıe nachvatıkanısche Liturgiereform unterschliıeden
werden. Denn erstmals In der Geschichte der Kırche hat 11a sıch mıt kırchenamt-
lıcher Autorisierung nıcht 11UTr mıt dem mıt der rıtuellen Grundordnung verbundenen
»Be1iwerk« (jebeten und Gjesten befasst und dıiese vorsichtig rediglert, sondern
neben eıner sehr gründlıchen Überarbeitung derselben dıe Grundordnung des Rıtus
selbst eiıner RevIisıon unterzogen, dıe ebenfTalls sehr gründlıch und reflektiert C-
Tallen ist DIies soll 1UN urz einzelnen Punkten aufgeze1igt werden.

Vel hlıerzu Harrıson, W., L dIe e10rm der lıturg1schen Reform l e bıschöflichen rwartungen
Oraben!: des / weıten Vatıkanums, 1n TeN (Hrsg.), l e heilıge Liturgie, e7ileralte der Internationalen
Theologischen SOommMerakademıe 1997 des 1 ınzer Priesterkreises, eyT 1997, 196—215

25
2 Vel Bugnin1, A., ID Liturgiereform, re1iburg 1988, 371—375

liturgischen Riten zu unterscheiden, auch wenn gewisse Neigungen der Liturgischen
Bewegung zu Gemeinschaftsmessen, in denen die Muttersprache vermehrt gepflegt
wurde, dem Reformwillen Vorschub leisteten. 
Die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils strebten nach einer Erneuerung der

Liturgie, hatten aber mehrheitlich nicht die Absicht, die liturgischen Riten zu än-
dern.21 Dazu öffnete zwar die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium die Tür,
doch in folgender kluger Formulierung: »Es sollen keine Neuerungen eingeführt
werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche ver-
lange es.«22
Es kann und soll jetzt nicht darauf eingegangen werden, inwieweit und warum es

nach dem Konzil anders gekommen ist. Die Zeitmentalität der 60er Jahre, der allge-
meine Aufschwung des Wiederaufbaus und des Fortschritts nach dem Zweiten Welt-
krieg, das Vorandrängen neuer theologischer Strömungen und der Enthusiasmus der
Konzilszeit trugen das Ihrige dazu bei. Das erste Erlebnis der erneuerten liturgischen
Riten stieß jedenfalls bei einer Mehrheit an Bischöfen zunächst auf Ablehnung und
Entfremdung.23 Dennoch gilt auch für die erneuerte Form der Liturgie, dass sie zu-
mindest äußerlich die grundlegenden Eckpunkte der bisherigen Baupläne des römi-
schen Ritus respektiert und weiterführt. Außerdem muss von allen Seiten gläubig an-
erkannt bleiben, dass Papst Paul VI. die revidierten Riten ordnungsgemäß approbiert
und die Feier der Sakramente gemäß diesen Normen angeordnet hat. Darin besteht
ein sicherer Anhaltspunkt, auf dem Boden der wahren Kirche Jesu Christi in einer
grundlegend würdigen und gnadenvollen Form die Sakramente feiern zu können. 
Auf die Liturgiereform muss jetzt nur insofern eingegangen werden, als es nötig

ist zu erklären, warum es überhaupt zu einer Wiederzulassung der bisherigen liturgi-
schen Form hat kommen müssen. Es wäre zu oberflächlich, hierin lediglich ein
päpstliches Einlenken auf gewisse Randgruppen von traditionalistisch eingestellten
Christen zu sehen. Die neu aufkommende Wertschätzung der überlieferten Form der
Messe darf vielmehr, im Sinne des Begleitbriefes zum Motu proprio »Summorum
Pontificum«, als ein gesundes Zeichen liturgischen Lebens und als Chance zu litur-
gischer Erneuerung angesehen werden. 
Von allen bisherigen Wandlungen, die der römische Ritus durch die Zeiten und

Jahrhunderte hin erfuhr, muss die nachvatikanische Liturgiereform unterschieden
werden. Denn erstmals in der Geschichte der Kirche hat man sich mit kirchenamt-
licher Autorisierung nicht nur mit dem mit der rituellen Grundordnung verbundenen
»Beiwerk« an Gebeten und Gesten befasst und diese vorsichtig redigiert, sondern –
neben einer sehr gründlichen Überarbeitung derselben – die Grundordnung des Ritus
selbst einer Revision unterzogen, die ebenfalls sehr gründlich und reflektiert ausge-
fallen ist. Dies soll nun kurz an einzelnen Punkten aufgezeigt werden. 

184 P. Johannes Nebel

21 Vgl. hierzu Harrison, B. W., Die Reform der liturgischen Reform. Die bischöflichen Erwartungen am
Vorabend des Zweiten Vatikanums, in: Breid, F. (Hrsg.), Die heilige Liturgie, Referate der Internationalen
Theologischen Sommerakademie 1997 des Linzer Priesterkreises, Steyr 1997, 196–215.
22 SC 23.
23 Vgl. Bugnini, A., Die Liturgiereform, Freiburg 1988, 371–375.
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Grundausrichtungen
Eucharıstie ist dıe Vergegenwärtigung des göttlıchen Heılswerkes, In deren Zen-

Irum jenes Handeln., jene »act10« steht., dıe Christus In der Kraft des eılıgen (je1lstes
Giott Vater gegenüber vollbringt. Der überlıeferte Usus betont 11UIL, ass dıe Ver-
gegenwärtigung dieses Heılswerkes Urc dıe Kırche 1m Kern Urc dıe priesterl1-
che Vollmacht ıchtbar und real vollzogen WIrd. Hıer verlagert der revıidıierte Usus
den Schwerpunkt: s ble1ibt 7 W ar anerkannt, ass das göttlıche Heılswerk das
Ustermysteriıum In Wort und Zeichen lebt: 1m Zentrum steht aber. ass VON der
Gottesdienstversammlung gefeiert wircl **

Dieser Unterschlie hat Folgen: ährend nämlıch 1m 1C auft den sSıchtbar-rea-
len Vollzug dıe Unterschiede zwıschen den lıturgıschen Dienern und dem übrıgen
Gottesvolk zutage treten, Sınd In der Feier alle., ob Priester. Diakon Ooder übrıge Täu-
bıge, grundlegend gleich (wobeıl Te111Cc auch 1m revidierten Usus dıe Verschleden-
eıt der Amter und Funktionen anerkannt ble1ibt). DiIie Eınheıt des Gottesvolkes wırd
nıcht mehr 11UTr Urc eın gemeiınsames »Stehen 1m Oollzug« konstıitulert. sondern
zusätzlıch und vorrang1g Urc das Glieichheitsprinzip: Darın wırd dıe gesamte
Gottesdienstgemeinschaft vorrangıg als eıne (Gjeme1nde angesehen, dıe VOIN (jott das
e1l empfäng

Wıe aber ist gemäß der dem revidierten Usus zugrunde lıegenden Theologıe die-
SCc5s »Empfangen« aufzufassen? s ist eın Empfangen, WOrn das Wort » Fe1iler« (»ce-
lebrati0«) 7U Substantiv WITrCL. Dadurch steht das göttlıche Heılswerk als das »7£U

Feiernde« automatısch der teılernden (Gjemelinde gegenüber ”
In dieser Öbjektivierung des göttlıchen Heılswerkes VOT der empfangenden (jJe-

meı1nde hat sıch dıe In der abendländıschen Moderne gewachsene Sens1ıbıilıtät Tür dıe
(relatıve) Autonomie des Geschöpflichen In seınem Verhältnıis Giott 1turg1-
schen Rıtus ausgewirkt. Diese Öbjektivierung 11185585 unwe1gerlich dominteren VOTL
dem Hıneingenommen-werden der Menschen und der Schöpfung In das göttlıche
Heılswerk. das ingegen In den tracdıtionellen Lıturgien urchweg 1m Vordergrund
steht (nur wırd N 1m ()sten eiwW anders akzentulert als 1m Westen). Diese tiefgrei-
en chwerpunktverlagerung unterscheılidet den revidierten Usus also nıcht 11UTr

VO überlıieferten römıschen Usus, sondern auch VON en tradıtiıonellen Lıturgien
des estens W1e des ()stens grundtegend; S$1e auch spürbar den sprachlıchen
St1l se1ıner lexte und verleıht ıhm eiıne andere der Sakralıtät

Nehmen WIT davon 1U einzelne Aspekte und Konsequenzen In den 1C

D7 Die ekklesiale Ausprägung
Der überliıeferte Usus der Messlıturg1ie hat In all seiınen geschıichtlichen Ersche1l1-
nungsweısen als durchgängıge Eıgenart, ass sämtlıche lıturgı1schen Dienste VOIN

l dhes ist explızıt das erstie und oberste Leıitprinzıp der Liturgiereform SC WESCI, vel Bugnin1, A., La r1-
tTorma lıturgica (1948—-1975), BELS »>Subs1ıdia« 30., Koma 1983, Wıeweit Aheses Leıitprinzıp
WITKIIC ın den Bestimmungen der LiturgieKonstitution des / weıten Vatıkanıschen Konzıils verankert ist,
ist 1ne berechtigte rage und musste Gegenstand eingehender Untersuchung werden.
25 Vel cheser Argumentatıon uch: ebel, Dpfer und Person. Theologıe der ucharıstie als /ugang
ZULT endes Priesters, Bregenz 2006, 18 1—1

3.2. Grundausrichtungen
Eucharistie ist die Vergegenwärtigung des göttlichen Heilswerkes, in deren Zen-

trum jenes Handeln, jene »actio« steht, die Christus in der Kraft des Heiligen Geistes
Gott Vater gegenüber vollbringt. Der überlieferte Usus betont nun, dass die Ver-
gegenwärtigung dieses Heilswerkes durch die Kirche – im Kern durch die priesterli-
che Vollmacht – sichtbar und real vollzogen wird. Hier verlagert der revidierte Usus
den Schwerpunkt: Es bleibt zwar anerkannt, dass das göttliche Heilswerk – das
Ostermysterium – in Wort und Zeichen lebt; im Zentrum steht aber, dass es von der
Gottesdienstversammlung gefeiert wird.24
Dieser Unterschied hat Folgen: Während nämlich im Blick auf den sichtbar-rea-

len Vollzug die Unterschiede zwischen den liturgischen Dienern und dem übrigen
Gottesvolk zutage treten, sind in der Feier alle, ob Priester, Diakon oder übrige Gläu-
bige, grundlegend gleich (wobei freilich auch im revidierten Usus die Verschieden-
heit der Ämter und Funktionen anerkannt bleibt). Die Einheit des Gottesvolkes wird
nicht mehr nur durch ein gemeinsames »Stehen im Vollzug« konstituiert, sondern
zusätzlich – und vorrangig – durch das Gleichheitsprinzip: Darin wird die gesamte
Gottesdienstgemeinschaft vorrangig als eine Gemeinde angesehen, die von Gott das
Heil empfängt. 
Wie aber ist gemäß der dem revidierten Usus zugrunde liegenden Theologie die-

ses »Empfangen« aufzufassen? Es ist ein Empfangen, worin das Wort »Feier« (»ce-
lebratio«) zum Substantiv wird. Dadurch steht das göttliche Heilswerk als das »zu
Feiernde« automatisch der feiernden Gemeinde gegenüber.25
In dieser Objektivierung des göttlichen Heilswerkes vor der empfangenden Ge-

meinde hat sich die in der abendländischen Moderne gewachsene Sensibilität für die
(relative) Autonomie des Geschöpflichen in seinem Verhältnis zu Gott am liturgi-
schen Ritus ausgewirkt. Diese Objektivierung muss unweigerlich dominieren vor
dem Hineingenommen-werden der Menschen und der Schöpfung in das göttliche
Heilswerk, das hingegen in den traditionellen Liturgien durchweg im Vordergrund
steht (nur wird es im Osten etwas anders akzentuiert als im Westen). Diese tiefgrei-
fende Schwerpunktverlagerung unterscheidet den revidierten Usus also nicht nur
vom überlieferten römischen Usus, sondern auch von allen traditionellen Liturgien
des Westens wie des Ostens grundlegend; sie prägt auch spürbar den sprachlichen
Stil seiner Texte und verleiht ihm eine andere Art der Sakralität. 
Nehmen wir davon nun einzelne Aspekte und Konsequenzen in den Blick:

3.2.1. Die ekklesiale Ausprägung
* Der überlieferte Usus der Messliturgie hat in all seinen geschichtlichen Erschei-
nungsweisen als durchgängige Eigenart, dass sämtliche liturgischen Dienste von
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24 Dies ist explizit das erste und oberste Leitprinzip der Liturgiereform gewesen; vgl.: Bugnini, A., La ri-
forma liturgica (1948–1975), BELS »Subsidia« Bd. 30, Roma 1983, 50 f. Wieweit dieses Leitprinzip
wirklich in den Bestimmungen der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils verankert ist,
ist eine berechtigte Frage und müsste Gegenstand eingehender Untersuchung werden. 
25 Vgl. zu dieser Argumentation auch: Nebel, J., Opfer und Person. Theologie der Eucharistie als Zugang
zur Identität des Priesters, Bregenz 2006, 181–186.
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eiıner besonderen Qualifikation her konzıplert Sınd. nämlıch VOoO Kleriıkerstand
uch WEn der Kleriıkerstand be1l den Altardıenern nıcht gegeben ıst. drückt sıch
dıe erkKun dieser Dienste VO erus her auft symbolısch-zeichenhafter ene
konsequent N (durch dıe Gewänder). DiIie Kleriıkalısıerung der lıturg1schen
Dienste bedeutet In der 021 des überlıeferten Usus keıne paltung des Volkes
(jottes und keıne Dıiskrimimierung der übrıgen Gläubigen, sondern drückt SCANIC
und ınTach Sınn und Daseinsberechtigung des nıederen Ooder höheren Klerikers
innerhalb des ıstlıiıchen Volkes AaUS s geht e1 SOZUSaSCH dıe »S phäre«
eiıner eigenen QualiTikation, welche dıe orge das Sacrum umgıbt. e1 ble1ibt
der Klerikerdienst dem 'olk (jottes grundlegend eingeordnet, we1l ıhn mıt den
sonstigen Gläubigen verbindet. der Majestät (jottes untergeordnet se1n. WAS

sıch In und Gestik ausgedrückt: Insofern gründet dıe Eınheıt des Giottesvol-
kes In der Stärke des Gottesbildes
Der revıdıerte Usus der MesstTe1ler ingegen geht VOIN dem eiınen Giottesvolk AaUS, In
welchem der geweılhte Amtsträger bestimmte Funktionen ausuübt und eıne bestimm-
te tellung einnımmt. Der lerıkerstand kommt ıhm T7W Orma| L,  % aber arın
169 nıcht mehr Jjene Dımens1on., dıe ıhn VO übrıgen 'olk (jottes abhebt Was ıhn
vielmehr unterscheıdet. ist unmıttelbar der sakramentale Dıienst. den CT, eTähigt
Urc dıe eıhe. innerhalb des Giottesvolkes ausübt. und cdieser Dımension alleın
gelten dıe lıturgı1schen (Gjewänder. Konsequenterwe1se werden dıe übrıgen 1ıturg1-
schen Diener bedingt auch Urc dıe Abschaifung der nıederen eıhen laıkal
aufgefasst. Dies eIr neben dem Lektor. dem antor und dem außerordentlıchen
Kommunılonhelfer auch zumındest VOIN der theologıschen Konzeption her den
Mınıstrantendienst. auch WEn cdieser aut zeichenhafter ene dank der (jewänder
noch dıe Verbindung se1ıner erKun AUS den Kleriıkerdiensten bewahrt Deshalb
Sınd auch Keservierungen olcher Dienste Tür das männlıche Geschlecht AUS grund-
sätzlıchen Erwäagungen aum noch haltbar Abgesehen VOIN den sakramentalen
Amtsvollzügen, welche dıe Hıerarchisierung In Bıschof. Priester und Dıakon ken-
NCNI, dıe umfTassende Verwaltung des Sacrum innerhalb des Giottesvolkes ke1l-
er e1genen Qualifizierung mehr. sondern kommt dem 'olk selbst »sStufenl10s« und
dırekt und ist VOIN er viel unmıttelbarer dem »Weltcharakter«6 verbunden.
der Ja den Laen besonders e1gen ist Dies merkt 1Han der Gottesdienstatmosphäre
auch der würd1g vollzogenen nachvatıkanıschen Liturgie eutlic
em der revıidıerte Usus VOIN der Eınheıt des Gottesvolkes ausgeht, wIll, theolo-

DISC gesehen, Te11C dıe ur der Gjetauften (und Gellrmten) als allgemeıne
Grundlage lıturgıischer Felier stärker 1Ns 1C gerückt werden. och N ist nıcht S:
WIe manche meı1nen., ass der überlıeferte Usus In dıiıesem nlıegen dem revidierten
Usus nıcht WITKI1C gleich komme. 1elImenr verwiırklıcht der überlıeferte Usus das
gleiche nlıegen auft andere Welse: Denn gerade 1m tıllen Vollzug vieler Rıten und
Gebete wırd N vermıleden. ass dıe Gläubigen In ıhrer Teilnahme SOZUSaSCH »be-
dient« werden und eTfahr laufen, nıcht mehr hiınreichend dıe Notwendıigkeıt VOCOI-

spuüren, sıch selbst In einem persönlıchen Giebetse1insatz engagıleren. e1ım tıllen
Vollzug der Rıten äng dıe Teilnahme der Gläubigen lıturg1schen Geschehen
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einer besonderen Qualifikation her konzipiert sind, nämlich vom Klerikerstand.
Auch wenn der Klerikerstand bei den Altardienern nicht gegeben ist, drückt sich
die Herkunft dieser Dienste vom Klerus her auf symbolisch-zeichenhafter Ebene
konsequent aus (durch die Gewänder). Die Klerikalisierung der liturgischen
Diens te bedeutet in der Logik des überlieferten Usus keine Spaltung des Volkes
Gottes und keine Diskriminierung der übrigen Gläubigen, sondern drückt schlicht
und einfach Sinn und Daseinsberechtigung des niederen oder höheren Klerikers
innerhalb des christlichen Volkes aus: Es geht dabei sozusagen um die »Sphäre«
einer eigenen Qualifikation, welche die Sorge um das Sacrum umgibt. Dabei bleibt
der Klerikerdienst dem Volk Gottes grundlegend eingeordnet, weil ihn mit den
sonstigen Gläubigen verbindet, der Majestät Gottes untergeordnet zu sein, was
sich in Gebet und Gestik ausgedrückt: Insofern gründet die Einheit des Gottesvol-
kes in der Stärke des Gottesbildes.  

* Der revidierte Usus der Messfeier hingegen geht von dem einen Gottesvolk aus, in
welchem der geweihte Amtsträger bestimmte Funktionen ausübt und eine bestimm-
te Stellung einnimmt. Der Klerikerstand kommt ihm zwar formal zu, aber darin
liegt nicht mehr jene Dimension, die ihn vom übrigen Volk Gottes abhebt. Was ihn
vielmehr unterscheidet, ist unmittelbar der sakramentale Dienst, den er, befähigt
durch die Weihe, innerhalb des Gottesvolkes ausübt, und dieser Dimension allein
gelten die liturgischen Gewänder. Konsequenterweise werden die übrigen liturgi-
schen Diener – bedingt auch durch die Abschaffung der niederen Weihen – laikal
aufgefasst. Dies betrifft neben dem Lektor, dem Kantor und dem außerordentlichen
Kommunionhelfer auch – zumindest von der theologischen Konzeption her – den
Ministrantendienst, auch wenn dieser auf zeichenhafter Ebene dank der Gewänder
noch die Verbindung zu seiner Herkunft aus den Klerikerdiensten bewahrt. Deshalb
sind auch Reservierungen solcher Dienste für das männliche Geschlecht aus grund-
sätzlichen Erwägungen kaum noch haltbar. Abgesehen von den sakramentalen
Amtsvollzügen, welche die Hierarchisierung in Bischof, Priester und Diakon ken-
nen, bedarf die umfassende Verwaltung des Sacrum innerhalb des Gottesvolkes kei-
ner eigenen Qualifizierung mehr, sondern kommt dem Volk selbst »stufenlos« und
direkt zu und ist von daher viel unmittelbarer dem »Weltcharakter«26 verbunden,
der ja den Laien besonders eigen ist. Dies merkt man der Gottesdienstatmosphäre
auch der würdig vollzogenen nachvatikanischen Liturgie deutlich an. 
Indem der revidierte Usus von der Einheit des Gottesvolkes ausgeht, will, theolo-

gisch gesehen, freilich die Würde der Getauften (und Gefirmten) als allgemeine
Grundlage liturgischer Feier stärker ins Licht gerückt werden. Doch es ist nicht so,
wie manche meinen, dass der überlieferte Usus in diesem Anliegen dem revidierten
Usus nicht wirklich gleich komme. Vielmehr verwirklicht der überlieferte Usus das
gleiche Anliegen auf andere Weise: Denn gerade im stillen Vollzug vieler Riten und
Gebete wird es vermieden, dass die Gläubigen in ihrer Teilnahme sozusagen »be-
dient« werden und Gefahr laufen, nicht mehr hinreichend die Notwendigkeit zu ver-
spüren, sich selbst in einem persönlichen Gebetseinsatz zu engagieren. Beim stillen
Vollzug der Riten hängt die Teilnahme der Gläubigen am liturgischen Geschehen
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viel entschiedener VOIN deren persönlıchem geistlıchen Eınsatz ab, womıt S1e sıch
spirıtuell mıt der eılıgen andlung vereinıgen. (Jjenau darın werden dıe Gläubigen
In ıhrer W ürdıgkeıt und Mündıgkeıt als (jetaufte voll ernst SCHOMHMUNCH. Dagegen
ehrt uns heute nıcht wen12 pastorale rTahrung, ass dıe Felier gemä dem revidier-
ten Usus, In der den Gläubigen es vernehmlıc und transparent VOTL ugen und ()h-
TEn gestellt wırd, nıcht selten In Gefahr ıst, eıne JEWISSE Passıvıtät In der aktıven
Teilnahme der Gläubigen Öördern (obwohl VOIN der Liturgiereform In ıhrer Theo-
re gerade das Gegenteıl intendıiert ist).“/

37 Theotogie und Frömmigkeit
DiIie theologısche Grundlinıie des überlıeferten Usus hat als Ausgangspunkt, ass
dıe Geschöpflichkeıit und Sündıgkeıt des Menschen 1m kultischen Vollzug VOTL der
MajJestät und Heılıgkeıt (jottes (»ante CONSpectum dıyınae malestatıs tuae«)
steht *$ araus erg1bt sıch eın Abstand zwıschen Zzwel olen, zwıschen denen dıe
Mıttlerstellung Chrıistı In ıhrer Bedeutung 7U J1ragen kommen annn und Urc
den bevollmächtigten Dienst des Priesters »In DECISONA Chrıist1i« vergegenwärtigt
WITCL Insofern ist der Rıtus Tür dıe des ıstlıchen Gottesbildes und Tür dıe
Zentralıtät des Heılswerkes Chrıistı sehr transparenLt. |DER pfier aber wırd hıerbeli
auch In der Diımens1ıon des »sacrıNıcıum proprium«  29 geltend gemacht, also In dem
Aspekt der (be1 er Identıtät 7U hıstorısch erTolgten Kreuzesopfer »echten«
und »real-sıchtbaren« sakramentalen Darbringung Christı Urc dıe Kırche In der
Vollmacht des Priesters. SO betont der überliıeferte Usus auch dıe herausragende
tellung der Konsekrationsworte. ohne aber 1m Hochgebet eınen epıkletischen (jJe-
STUS kennen. Dadurch rückt der bevollmächtigt handelnde Priester mıt In das
Zentrum theologıscher Betrachtung, WAS eıner Geradlinigkeıit und Eındeutigkeıt
des rmtuellen Ausdrucks auftf symbolıscher ene Tührt
Hıer eiz der revıdıierte Usus des römıschen Messrıtus andere Akzente., WAS aber
nıcht auft Kosten der eindeutigen Bezeugung des Upfercharakters der Messe geht
DiIie Betonung 1e2 jedoch stärker auft dem Gedächtnıs des Heılswerkes Chriıst1., auft
dem geistlıchen pfer des es und daher auft Giott als dem er. Diesen Unter-
schied annn 1Nan beispielsweılse daran erkennen. ass 1m revidierten Usus das vier-
te Hochgebet eınen ausführlıchen obpreı1s des Heılswerkes (jottes nthält und
ass alle nachvatıkanıschen Hochgebete eıne explızıte Ge1ist-Epiklese enthalten.
ährend also der überlıeferte Usus den Upferbegriff In dessen zentralem Vollzug
1Ns Zentrum tellt. akzentulert der revıdıierte Usus demgegenüber den Bezıehungs-

F uberdem ware theolog1sc ın TWagung zıehen, inwıeweılt gerade das VOIN höheren eihen (zum
On bZzw ZU] Priester) unabhäng1ıge Klerikat als 1ne Intensivierung der 'quf- und ırmgnade aufge-
ass werden 111US5 und daher uch ın cQhesem Sinne nochmals 5Symbolcharakter hat
286 SC e1 ZULT rhebung des BHrotes be1 der Opferung »SusC1pe, SAaNnCcCLe ater, Omn1ıpotens 4efierne
Deus, ancC immaculatam hostiam, (JLLAII) 0 Ind1gNus amulus ([UUS Olffero (1 bi« > Nımm ALl, eılıger Va-
LeT, allmächtiger, ewiger Gott, Qhese unbefleckte UOpfergabe, e iıch, eın unwürdıiger Diener, Dır darbrın-
e .« l e Polarıtät zwıischen ott und eschöpf, ınnerhalb welcher der Priester ın PCISONA C’hrıist1 als Mıtt-
ler erscheınt, ist 1er besonders Reuilic

Vel Konzıl VOIN Irient 1751

viel entschiedener von deren persönlichem geistlichen Einsatz ab, womit sie sich
spirituell mit der heiligen Handlung vereinigen. Genau darin werden die Gläubigen
in ihrer Würdigkeit und Mündigkeit als Getaufte voll ernst genommen. Dagegen
lehrt uns heute nicht wenig pastorale Erfahrung, dass die Feier gemäß dem revidier-
ten Usus, in der den Gläubigen alles vernehmlich und transparent vor Augen und Oh-
ren gestellt wird, nicht selten in Gefahr ist, eine gewisse Passivität in der aktiven
Teilnahme der Gläubigen zu fördern (obwohl von der Liturgiereform in ihrer Theo-
rie gerade das Gegenteil intendiert ist).27

3.2.2. Theologie und Frömmigkeit
* Die theologische Grundlinie des überlieferten Usus hat als Ausgangspunkt, dass
die Geschöpflichkeit und Sündigkeit des Menschen im kultischen Vollzug vor der
Majestät und Heiligkeit Gottes (»ante conspectum divinae maiestatis tuae«)
steht.28 Daraus ergibt sich ein Abstand zwischen zwei Polen, zwischen denen die
Mittlerstellung Christi in ihrer Bedeutung zum Tragen kommen kann und durch
den bevollmächtigten Dienst des Priesters »in persona Christi« vergegenwärtigt
wird. Insofern ist der Ritus für die Fülle des christlichen Gottesbildes und für die
Zentralität des Heilswerkes Christi sehr transparent. Das Opfer aber wird hierbei
auch in der Dimension des »sacrificium proprium«29 geltend gemacht, also in dem
Aspekt der (bei aller Identität zum historisch erfolgten Kreuzesopfer) »echten«
und »real-sichtbaren« sakramentalen Darbringung Christi durch die Kirche in der
Vollmacht des Priesters. So betont der überlieferte Usus auch die herausragende
Stellung der Konsekrationsworte, ohne aber im Hochgebet einen epikletischen Ge-
stus zu kennen. Dadurch rückt der bevollmächtigt handelnde Priester mit in das
Zentrum theologischer Betrachtung, was zu einer Geradlinigkeit und Eindeutigkeit
des rituellen Ausdrucks auf symbolischer Ebene führt. 

* Hier setzt der revidierte Usus des römischen Messritus andere Akzente, was aber
nicht auf Kosten der eindeutigen Bezeugung des Opfercharakters der Messe geht.
Die Betonung liegt jedoch stärker auf dem Gedächtnis des Heilswerkes Christi, auf
dem geistlichen Opfer des Lobes und daher auf Gott als dem Geber. Diesen Unter-
schied kann man beispielsweise daran erkennen, dass im revidierten Usus das vier-
te Hochgebet einen ausführlichen Lobpreis des Heilswerkes Gottes enthält und
dass alle nachvatikanischen Hochgebete eine explizite Geist-Epiklese enthalten.
Während also der überlieferte Usus den Opferbegriff in dessen zentralem Vollzug
ins Zentrum stellt, akzentuiert der revidierte Usus demgegenüber den Beziehungs-
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27 Außerdem wäre theologisch in Erwägung zu ziehen, inwieweit gerade das von höheren Weihen (zum
Dia kon bzw. zum Priester) unabhängige Klerikat als eine Intensivierung der Tauf- und Firmgnade aufge-
fasst werden muss und daher auch in diesem Sinne nochmals Symbolcharakter hat.
28 So heißt es z. B. zur Erhebung des Brotes bei der Opferung: »Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne
Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi« – »Nimm an, heiliger Va-
ter, allmächtiger, ewiger Gott, diese unbefleckte Opfergabe, die ich, dein unwürdiger Diener, Dir darbrin-
ge.« Die Polarität zwischen Gott und Geschöpf, innerhalb welcher der Priester in persona Christi als Mitt-
ler erscheint, ist hier besonders deutlich.
29 Vgl. Konzil von Trient: DH 1751.
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reichtum. In welchem der sakramentale Upferbegriff angesiedelt werden 111055 SO-
mıt ist nıcht 11UT In ekkles1aler Hınsıch 30 sondern auch In sakramententheolog1-
scher Perspektive dıe Vollmacht des Priesters In eınen Kontext gestellt.
Entsprechen hat dıe Zelebrationsirömmigkeıt 1m überlıeferten Usus TW 1NSO-
tern eıne Entwıicklung erfahren, als manche (Gijebete 1m auTtfe der Jahrhunderte NEeU

dazugekommen, wegegefallen oder gekürzt wurden: aber In all diesen Wandlungen
wurde dıe eben besc  1eDbene theologısche Grundlinıie bewahrt Nur der konkrete
USUAFruC cdi1eser Grundlinie, nıe aber dıe Grundlinie selbst Wr Gegenstand NEeI1L-
nenswerter lıturg1ischer Anderungen. Der revıidierte Usus übernımmt 7 W ar wenıge
(jebete dieser Art.> bringt aber eıne CUuec Linienführung e1n, ındem manche die-
SCT Gebete wegfallen”“ oder 11UTr als Wahlmöglıichkeıit bestehen lässt.” ein1ge ebe-
te Urc anders ausgerichtete lexte ersetzt** Ooder In ıhnen dıe eben besc  1eDbene
inhaltlıche usriıchtung abschwächt ® SO <1bt dıe Einheıitliıchkeit und Intensıtät
der bısher1gen Ausrıiıchtung aut Kr verändert er den Rıtus auft eiıner ene., auft
der bısher In der e  MmMIe nachweılsbaren Tradıtion nıe verändert wurde. DiIie

Akzente., dıe inhaltlıch ( VAR Ssınd wen1ıger auftf dıe Prägung der Frömmıig-
eıt des betenden Zelebranten bezogen; vielmehr wollen S$1e theologısche nlıegen
geltend machen.?®

/Zum Unterschiei In e2s141er 1NS1C SC1 1er 1U och arauı hingewlesen, 4ass e VO Och-
m1ıLLelalter Ubernommene irmndentinısche Fixierung des überheferten Usus den rdo Mıssae beginnen A4SS!
mit den Oorten »>S4cerdos paratlus«; der revicdierte Usus dagegen hat der entsprechenden Stelle e WOTr-
(e »Populo CONSTe£al0O«.

l hes IT1 aber, reC besehen, 1U e1in e1INZ1gES des Messrıitus, näamlıch »In spirıtu humiılıtatıs«
Gabenbereitung, abgesehen VOIN SeWlISseEN Flementen ın der (ın den muttersprachliıchen Messhbhüchern

me1st Nn1ıC vorhandenen) »Praeparatio ad Mıssam«.
l dhes IT1 VOM lem e ()rationen »Aufer nOob1is« VOT dem ersten AarKuss »Oramus (CE.« zuU ersten

Altarkuss und »Placeat 0 bı SAancia Irınıtas« VOT dem etzten Altarkuss
AA l hes IT1 das »Conlıteor« als 1ne der Alternatıven zuU

l dhes betrifft e überlheferten Opferungsgebete »S usCc1pe SAaNnCcLe Pater« und »Offerimus«, e UrCc e
dem Jüdıschen Tischsegen eantlehnten Formeln » Benedictus C Domuine« TSECEIZL wurden.
45 l hes RIr1 das Stillgebet des Priesters VOM der Kommunıon »Perceptio COTrDOT1S«, AL dem e
Orte weggefallen sSınd »quod O Ind1gNus “01LIIIC1IE ACeSULMNO«.

Dazu ist bemerkenswert, ALLS welchen theolog1schen Diskussionen e Endgestalt der Formeln ZULT I )ar-
MNgSUNGg VOIN Krot und Weın hervorgegangen ist l e euchologische Ausrichtung der (1ebete »CGepriesen
bıst Du, (Gott, Chöpfer der Welt« (»Benedictus C Domuine, Deus Un1vers1«) ist, gemäß ıhren Jüdıschen
orlagen, Sd112 auf e Bereitung des es bezogen, ass e Hınzufügung des UOpfergedankens e
Klarheıt der gedanklıchen Ausrichtung beeinträchtigt. aher ist verständlıch, ass eFormeln zunächst
den 1INSCNU! »quem/quod 0 b Olfferiımus« Nn1ıC eanthielten aps Paul VI ber bestand arauf, den [ )ar-
bringungscharakter hinzuzufügen. l hes OSsS{e £21m »Cons1ılium« der Liturgiereform ange Diskussionen
AUS, e ZU] Ergebnis hatten, 4ass 1111A1 den VO)! aps gewünschten Ausdruck »>OTferımus« 4DIenNnntLe l e
egründung, e nnıbale Bugnin1 der betreifenden Stelle ın Selner Dokumentation dafır angıbt, be-
Ssagl: » [ die einz1ge und wahre Darbringung des geopferten Chrıistus, e sıch 1mM FEucharıstischen Hochgebet
vollzieht, Nn1ıCcC YOLAUSSCHLOTLUL! und geschmälert werden« (Die Liturgiereform, 406) In dA1esem
Denken hat der E1igenwert elner geistliıchen Opferung (1m Unterschie: ZULT sakramentalen pferung keine
nennNenNnswerte Bedeutung. Dennoch 12| der 1NSCHNUI In der Formulierung AaUuUls VI erhnalten Man haltf
sıch 11L Urc 1ne ausweıichende NscCharie ın den Übersetzungen, e bewusst In e Wege geleitet WT -

de' » ] Jer Schwierigkeit konnte 1111A1 UrCc Hınwe1ise auf e Übersetzungen apnelien SC geschieht
Tast ın en prachen« Be1 der Entstehung cheser Formeln e1iNg C Iso e Berücksichtigung
theolog1ischer nlıegen, e ın keine ainheıltliche ichtung WIesen und olglıc In ıhrer textlichen /u-
sammenfügung n1ıC ın erster 1 ıme der Praägung der römmigkeıt des Heters chenen können.

reichtum, in welchem der sakramentale Opferbegriff angesiedelt werden muss. So-
mit ist nicht nur in ekklesialer Hinsicht,30 sondern auch in sakramententheologi-
scher Perspektive die Vollmacht des Priesters in einen neuen Kontext gestellt.

* Entsprechend hat die Zelebrationsfrömmigkeit im überlieferten Usus zwar inso-
fern eine Entwicklung erfahren, als manche Gebete im Laufe der Jahrhunderte neu
dazugekommen, weggefallen oder gekürzt wurden; aber in all diesen Wandlungen
wurde die eben beschriebene theologische Grundlinie bewahrt. Nur der konkrete
Ausdruck dieser Grundlinie, nie aber die Grundlinie selbst war Gegenstand nen-
nenswerter liturgischer Änderungen. Der revidierte Usus übernimmt zwar wenige
Gebete dieser Art,31 bringt aber eine neue Linienführung ein, indem er manche die-
ser Gebete wegfallen32 oder nur als Wahlmöglichkeit bestehen lässt,33 einige Gebe-
te durch anders ausgerichtete Texte ersetzt34 oder in ihnen die eben beschriebene
inhaltliche Ausrichtung abschwächt.35 So gibt er die Einheitlichkeit und Intensität
der bisherigen Ausrichtung auf. Er verändert daher den Ritus auf einer Ebene, auf
der er bisher in der gesamten nachweisbaren Tradition nie verändert wurde. Die
neuen Akzente, die er inhaltlich setzt, sind weniger auf die Prägung der Frömmig-
keit des betenden Zelebranten bezogen; vielmehr wollen sie theologische Anliegen
geltend machen.36
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30 Zum Unterschied in ekklesialer Hinsicht sei hier nur noch darauf hingewiesen, dass die vom Hoch-
mittelalter übernommene tridentinische Fixierung des überlieferten Usus den Ordo Missae beginnen lässt
mit den Worten »Sacerdos paratus«; der revidierte Usus dagegen hat an der entsprechenden Stelle die Wor-
te »Populo congregato«. 
31 Dies betrifft aber, recht besehen, nur ein einziges Gebet des Messritus, nämlich »In spiritu humilitatis«
zur Gabenbereitung, abgesehen von gewissen Elementen in der (in den muttersprachlichen Messbüchern
meist nicht vorhandenen) »Praeparatio ad Missam«.
32 Dies betrifft vor allem die Orationen »Aufer a nobis« vor dem ersten Altarkuss, »Oramus te« zum ersten
Altarkuss und »Placeat tibi sancta Trinitas« vor dem letzten Altarkuss.
33 Dies betrifft das »Confiteor« als eine der Alternativen zum Bußakt.
34 Dies betrifft die überlieferten Opferungsgebete »Suscipe sancte Pater« und »Offerimus«, die durch die
dem jüdischen Tischsegen entlehnten Formeln »Benedictus es, Domine« ersetzt wurden.
35 Dies betrifft z. B. das Stillgebet des Priesters vor der Kommunion »Perceptio corporis«, aus dem die
Worte weggefallen sind »quod ego indignus sumere praesumo«.
36 Dazu ist bemerkenswert, aus welchen theologischen Diskussionen die Endgestalt der Formeln zur Dar-
bringung von Brot und Wein hervorgegangen ist. Die euchologische Ausrichtung der Gebete »Gepriesen
bist Du, Gott, Schöpfer der Welt« (»Benedictus es, Domine, Deus universi«) ist, gemäß ihren jüdischen
Vorlagen, ganz auf die Bereitung des Mahles bezogen, so dass die Hinzufügung des Opfergedankens die
Klarheit der gedanklichen Ausrichtung beeinträchtigt. Daher ist es verständlich, dass die Formeln zunächst
den Einschub »quem/quod tibi offerimus« nicht enthielten. Papst Paul VI. aber bestand darauf, den Dar-
bringungscharakter hinzuzufügen. Dies löste beim »Consilium« der Liturgiereform lange Diskussionen
aus, die zum Ergebnis hatten, dass man den vom Papst gewünschten Ausdruck »offerimus« ablehnte. Die
Begründung, die Annibale Bugnini an der betreffenden Stelle in seiner Dokumentation dafür angibt, be-
sagt: »Die einzige und wahre Darbringung des geopferten Christus, die sich im Eucharistischen Hochgebet
vollzieht, darf nicht vorausgenommen und geschmälert werden« (Die Liturgiereform, 406). In diesem
Denken hat der Eigenwert einer geistlichen Opferung (im Unterschied zur sakramentalen Opferung) keine
nennenswerte Bedeutung. Dennoch blieb der Einschub in der Formulierung Pauls VI. erhalten. Man half
sich nun durch eine ausweichende Unschärfe in den Übersetzungen, die bewusst in die Wege geleitet wur-
de: »Der Schwierigkeit konnte man durch Hinweise auf die Übersetzungen abhelfen. [...] So geschieht es
fast in allen Sprachen« (ebd.). Bei der Entstehung dieser Formeln ging es also um die Berücksichtigung
theologischer Anliegen, die in keine einheitliche Richtung wiesen und folglich in ihrer textlichen Zu-
sammenfügung nicht in erster Linie der Prägung der Frömmigkeit des Beters dienen können.
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Die Konsequenzen für die onkrete Feiergestalt
Ekklestiale Dıimension

DiIie Girundform des überlıeferten Usus der römıschen MesstTe1ler ist seı1ıt se1ıner h1ıs-
torıschen Bezeugung durchgäng1g dıe teierliche (und gesungene) PontiTıkalform.
dıe selbst In der tıllen und »prıivaten« Eınzelzelebration och greilbar ist / DIie
Girundform des revidierten Usus ingegen ist dıe einfache Pfarrliturgie,”® und 7 W ar

nıcht als SCSUNSCHE, sondern als gelesene Messe } DIie teierliche Pontilıkalmesse
ist In dıiıesem Rahmen 11UTr och eıne geringfüg1g modiılızıerte und versollemnIısier-
te Pfarrlıturgle.
Der überlıeferte Usus sıeht In den lıturgıschen Dıienern dıe der Spıtze des (iOt-
tesvolkes stehenden erıker. deren Zentrum der Zelebrant mıt se1ıner Vollmacht
bıldet und dıe mıt dem übrıgen 'olk eıne WIe auch ımmer ausgedrückte geme1nsa-

usrıchtung auft Giott verbindet. Deshalb besteht 1m überlıieferten Usus eıne
tragfähige Grundlage afür. ass dıe konkrete Verwirklıchung cdi1eser usrıchtung
7U gleichen eıtpunkt unterschiedlich se1ın annner ist N W1e selbstverständ-
ıch möglıch und notwendig, ass VOTL em der zelebrierende Priester zeıtgleich
neben dem Gesang Ooder dem sonstigen Beten des Gottesvolkes In Stille seıne e1ge-
NeTI ollzüge hat Dies ist nıcht. W1e manche meı1ınen, eıne Diskrimimnierung der
übrıgen Gläubigen, sondern 11l eiıne Verwirklıchung des Mıttlertums Christı se1ın
und insofern das Beten der Gläubigen gerade nehmen und Giott tragen.“”
] Dass also der erus zeıtgleich andere ollzüge hat als das übrıge Gottesvolk. ist
natürliıch nıcht durchgäng1g der Fall. aber einzelnen Stellen. VOTL em Be-
gınn der Messe be1l den Stufengebeten, ZUT Gabenbereıitung und auch 7U Hochge-
bet Daneben werden ımmer wıeder der Geme1insamkeıt des Vollzuges

AF SC untersche1ide!l e1n e1spie. HNCN gemäß der irmndentinıschen Ausprägung des überlıe-
terten Usus uch der Sd112 alleıne zelehbrnerende Priester Altar zwıschen der »Epistelseite« und der
»Evangelienseite«, gemäß Jjenen Urten,e 1mM tejerlichen levitıerten Hochamt derOn1re
Lesung bZzw der On 1r das Evangelıum einnehmen.
48 l dhies geht zurück auf e Grundgestalt der dem reviclerten Usus zugrundelıegenden »>Mıssa normatıva«,
VOIN welcher Annıbale Bugnin1 aussagtl.: » Man sollte sıch vorstellen,e Messe werde als Sonntagsmesse ın
eıner Tarrkırche, unter eilnanme des Volkes, mit eıner kleinen Schola, eınem Lektor, eınem antor und
WEe1 Mıniıstranten gefelert« (Die Liturgiereform, 374)

|DDER A sıch ın der UOrdnung des Mıssale aps AaUuUls VI SAl Ruil1c SC ist Vertonung VOIN Pra-
Tatıonen gegenüber dem bloßen exft derselben 1ne Sekundärerscheinung (man vergleiche hlıerzu e (Ird-
LULLE 1mM Mıssale OMAanum V OI WASN uch ir e übriıgen 211e g1lt, e ın SCHLUNSCHECI Form MOg-
1ıch S1nd. L dIe Edıito typıca tertia des nachvatıkanıschen Mıiıssale (2002) hat e Gesangsteile TEe111C SPUr-
bar aufgewertet.

Andererseits hat arlın OSsSeDAaC TEe111C eC WE 1mM überheferten Usus e Praxıs randmarkt,
4ass der Zelebrant sıch 1mM SCSHUNSCHEN Hochamt, nachdem das (loria IN eXxXCcelsis und das FEl VOIN der
Kanontafel S11 abgelesen hat, ınfach SE1L11C insetzt, abzuwarten, hıs der esang der (1me1nde
uch nde ist, sprich, bıs »>CHes Hındernis 1mM Voranschreıiten ndlıch überwunden 1St« Häresıe der
Formlosigkeit, 47) Und der U{lr stellt eC test: »[Dabe1 ist doch der Priester, der e (1ebete der
(1me1nde gleichsam auf den Itar egen IU SS<« OSsSeDAaC hat ber n1ıC eC WE den 7ze1t-
gleichen Vollzug verschliedener ınge überhaupt als »Zweigleisigke1it« (ebd., 42) krtisiert Hıer 111US5

e innere O£1 des überlheferten Usus berücksichtigen, der 11L e1nmal dem Klerikerstand gegenüber
dem übriıgen (rottesvolk 1ne SCW1SSEC »E1igendynamık« zuerkennt.

3.3. Die Konsequenzen für die konkrete Feiergestalt
3.3.1. Ekklesiale Dimension

* Die Grundform des überlieferten Usus der römischen Messfeier ist seit seiner his -
torischen Bezeugung durchgängig die feierliche (und gesungene) Pontifikalform,
die selbst in der stillen und »privaten« Einzelzelebration noch greifbar ist.37 Die
Grundform des revidierten Usus hingegen ist die einfache Pfarrliturgie,38 und zwar
nicht als gesungene, sondern als gelesene Messe.39 Die feierliche Pontifikalmesse
ist in diesem Rahmen nur noch eine geringfügig modifizierte und versollemnisier-
te Pfarrliturgie. 

* Der überlieferte Usus sieht in den liturgischen Dienern die an der Spitze des Got-
tesvolkes stehenden Kleriker, deren Zentrum der Zelebrant mit seiner Vollmacht
bildet und die mit dem übrigen Volk eine wie auch immer ausgedrückte gemeinsa-
me Ausrichtung auf Gott verbindet. Deshalb besteht im überlieferten Usus eine
tragfähige Grundlage dafür, dass die konkrete Verwirklichung dieser Ausrichtung
zum gleichen Zeitpunkt unterschiedlich sein kann. Daher ist es wie selbstverständ-
lich möglich und notwendig, dass vor allem der zelebrierende Priester zeitgleich
neben dem Gesang oder dem sonstigen Beten des Gottesvolkes in Stille seine eige-
nen Vollzüge hat. Dies ist nicht, wie manche meinen, eine Diskriminierung der
übrigen Gläubigen, sondern will eine Verwirklichung des Mittlertums Christi sein
und insofern das Beten der Gläubigen gerade ernst nehmen und zu Gott tragen.40
Dass also der Klerus zeitgleich andere Vollzüge hat als das übrige Gottesvolk, ist
natürlich nicht durchgängig der Fall, aber an einzelnen Stellen, vor allem zu Be-
ginn der Messe bei den Stufengebeten, zur Gabenbereitung und auch zum Hochge-
bet. Daneben werden immer wieder Punkte der Gemeinsamkeit des Vollzuges
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37 So unterscheidet – um nur ein Beispiel zu nennen – gemäß der tridentinischen Ausprägung des überlie-
ferten Usus auch der ganz alleine zelebrierende Priester am Altar zwischen der »Epistelseite« und der
»Evangelienseite«, genau gemäß jenen Orten, die im feierlichen levitierten Hochamt der Subdiakon für die
Lesung bzw. der Diakon für das Evangelium einnehmen. 
38 Dies geht zurück auf die Grundgestalt der dem revidierten Usus zugrundeliegenden »Missa normativa«,
von welcher Annibale Bugnini aussagt: »Man sollte sich vorstellen, die Messe werde als Sonntagsmesse in
einer Pfarrkirche, unter Teilnahme des Volkes, mit einer kleinen Schola, einem Lektor, einem Kantor und
zwei Ministranten gefeiert« (Die Liturgiereform, 374). 
39 Das zeigt sich in der Ordnung des Missale Papst Pauls VI. ganz deutlich: So ist z. B. Vertonung von Prä-
fationen gegenüber dem bloßen Text derselben eine Sekundärerscheinung (man vergleiche hierzu die Ord-
nung im Missale Romanum von 1962), was auch für die übrigen Teile gilt, die in gesungener Form mög-
lich sind. Die Editio typica tertia des nachvatikanischen Missale (2002) hat die Gesangsteile freilich spür-
bar aufgewertet.
40 Andererseits hat Martin Mosebach freilich Recht, wenn er im überlieferten Usus die Praxis brandmarkt,
dass der Zelebrant sich im gesungenen Hochamt, nachdem er das Gloria in excelsis und das Credo von der
Kanontafel still abgelesen hat, einfach seitlich hinsetzt, um abzuwarten, bis der Gesang der Gemeinde
auch zu Ende ist, sprich, bis »dies Hindernis im Voranschreiten endlich überwunden ist« (Häresie der
Formlosigkeit, 47). Und der Autor stellt zu Recht fest: »Dabei ist es doch der Priester, der die Gebete der
Gemeinde gleichsam auf den Altar legen muss« (ebd.). Mosebach hat aber nicht Recht, wenn er den zeit-
gleichen Vollzug verschiedener Dinge überhaupt als »Zweigleisigkeit« (ebd., 42) kritisiert: Hier muss man
die innere Logik des überlieferten Usus berücksichtigen, der nun einmal dem Klerikerstand gegenüber
dem übrigen Gottesvolk eine gewisse »Eigendynamik« zuerkennt. 
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eutlic Im revidierten Usus dagegen steht der geweıhte Amtsträger In se1ıner
Chrıistusrepräsentation der ersammlung der Gläubigen konsequent gegenüber.”
Deshalb wırd N der Eınheıt der Felier wıllen notwendi1g, ass möglıchst es
gemeınsam vollzogen wırd. WEn auch jedem Teı1l Priester. sonstigen Dienern
und Gläubigen e1 eiıne SCHAUC Funktion zugewılesen WITrCL.

Der überlheferte Usus kennt In keinem se1ıner Entwicklungsstadıen den G’rundsatz,
dıe Rıten auch 1m 1NDII1C auft eıne Kommuniıikatıon zwıschen Zelebrant und
Gläubigen ordnen. DiIie eiNZIgE » Kommunıkatıon« gıilt dem Gottesverhältnıs.
Damlut dıe gesamte pastorale Dımension AaUS dem Begrıiff des Rıtus heraus,
WOrn dıe Liturgiekonstitution des Zweıten Vatıkanıschen Konzıls ec eınen
angel gesehen ha 42 Der revıdıierte Usus l gerade diesen angel In
gründlıcher Welse beheben. ındem neben dıe Kultivierung der Gottesbeziehung
1m lıturgıschen Beten dem nlıegen zwıschenmenschlıicher ommunıkatıon SpUr-
bar Geltung verschaltft DIies wırd Urc dıe Ermöglıchung des Ireiıen Wortes
einzelnen Stellen zusätzlıch gefördert.
Der überlıieferte Usus der Liturgıie kennt In seınem rıtuellen Ablauf gut W1e nıcht
dıe Möglıchkeıt der Wahlfreihelit | D ist SZahzZ VOIN dem Girundsatz geleıtet, den Kar-
1na Katzınger In seınem Buch » Der Gelst der Lıturgi1e« wıeder mehrTfach C-
sprochen hat » DIe TO der Liturgıie beruht gerade auft ıhrer Unbeliebigkeit.«*
DiIie objektive Orm wırd VOTL em dadurch garantıert, ass der zelebrierende
Priester auft dıe lıturgıschen lexte verpflichtet ist Was ıngegen das gläubiıge 'olk
betrilft, kennt der überlheferte Usus eıne große Elastızıtät. VOTL em 1m Liedgut,
WEn auch der lateinısche Choralgesang dıe elementare Rıchtschnur bıldet ber
'OTZ er Elastızıtät chwebt über em dıe Unbelıebigkeıt der objektiven sakra-
len orm Der revıdıierte Usus hat dieses Prinzıp aufgesprengt. DiIie Ireıe 1ed Wl
ble1ıbt 11UTr 1m (Ordiınarıum der Messe den amtlıchen gebunden, doch 1m
Proprium (Introitus, |UOfertorium]|. (CoOommun10) hat S$1e 11UT ungefähren orgaben

Lolgen. Mıt dieser Freiheıt korrespondıert nıcht mehr., ass wenı1gstens VOoNnsel-
ten des Zelebranten dıe Berücksichtigung des eigentliıchen amtlıchen lextes n_
tiert WIrd. |DER äng mıt dem oben genannten Prinzıp 11, ass Zelebrant
und äubıge zeıtgleich möglıchst keıne parallelen ollzüge en sollen Wahl-
Treiıheılt besteht aber darüber hınaus In verschledenen lıturgı1schen Formeln Hıs hın
ZUT Auswahl zwıschen mehreren Hochgebeten, WAS eıne gewichtige Anderung 1m
Verhältnıs ZUT vorauslıegenden Tradıtion darstellt DIie Elastızıtät besteht Tür den
Zelebranten aber auch darın. ass manche lıturgı1schen ollzüge nıcht mehr g —
11Aalu testgelegt sSınd., ass der persönlıche St1l des einzelnen zelebrierenden Prie-

pürbar mehr Freiraum und Gewicht erhält

l dhies g1lt übrigens uch dann, WE das pfer C' hrıst1ı e1nem OCNallar tejert: IDenn usdrückliıch
ene ubrıken fest, ass der Priester Begınn der Feıier e anwesende Versammlun der Gläubigen
VOIN Seinem 1{7 ALLS grüßen und gegebenenfalls ın e Feıjer einführen ol (Was sıch ja ın der Praxıs uch
weıitgehend eingebürgert hat)
A2 Vel VOT em 3 31, 33, 3, 36,48, 52, 53,
43 Katzınger, er e1s5 der ıturg1e, 145

deutlich. Im revidierten Usus dagegen steht der geweihte Amtsträger in seiner
Christusrepräsentation der Versammlung der Gläubigen konsequent gegenüber.41
Deshalb wird es um der Einheit der Feier willen notwendig, dass möglichst alles
gemeinsam vollzogen wird, wenn auch jedem Teil – Priester, sonstigen Dienern
und Gläubigen – dabei eine genaue Funktion zugewiesen wird. 

* Der überlieferte Usus kennt in keinem seiner Entwicklungsstadien den Grundsatz,
die Riten auch im Hinblick auf eine Kommunikation zwischen Zelebrant und
Gläubigen zu ordnen. Die einzige »Kommunikation« gilt dem Gottesverhältnis.
Damit fällt die gesamte pastorale Dimension aus dem Begriff des Ritus heraus,
worin die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils zu Recht einen
Mangel gesehen hat.42 Der revidierte Usus will gerade diesen Mangel in denkbar
gründlicher Weise beheben, indem er neben die Kultivierung der Gottesbeziehung
im liturgischen Beten dem Anliegen zwischenmenschlicher Kommunikation spür-
bar Geltung verschafft. Dies wird durch die Ermöglichung des freien Wortes an
einzelnen Stellen zusätzlich gefördert. 

* Der überlieferte Usus der Liturgie kennt in seinem rituellen Ablauf so gut wie nicht
die Möglichkeit der Wahlfreiheit. Er ist ganz von dem Grundsatz geleitet, den Kar-
dinal Ratzinger in seinem Buch »Der Geist der Liturgie« wieder mehrfach ausge-
sprochen hat: »Die Größe der Liturgie beruht gerade auf ihrer Unbeliebigkeit.«43
Die objektive Form wird vor allem dadurch garantiert, dass der zelebrierende
Pries ter auf die liturgischen Texte verpflichtet ist. Was hingegen das gläubige Volk
betrifft, kennt der überlieferte Usus eine große Elastizität, vor allem im Liedgut,
wenn auch der lateinische Choralgesang die elementare Richtschnur bildet. Aber
trotz aller Elastizität schwebt über allem die Unbeliebigkeit der objektiven sakra-
len Form. Der revidierte Usus hat dieses Prinzip aufgesprengt. Die freie Liedwahl
bleibt nur im Ordinarium der Messe an den amtlichen Inhalt gebunden, doch im
Proprium (Introitus, [Offertorium], Communio) hat sie nur ungefähren Vorgaben
zu folgen. Mit dieser Freiheit korrespondiert nicht mehr, dass wenigstens vonsei-
ten des Zelebranten die Berücksichtigung des eigentlichen amtlichen Textes garan-
tiert wird. Das hängt mit dem oben genannten Prinzip zusammen, dass Zelebrant
und Gläubige zeitgleich möglichst keine parallelen Vollzüge haben sollen. Wahl-
freiheit besteht aber darüber hinaus in verschiedenen liturgischen Formeln bis hin
zur Auswahl zwischen mehreren Hochgebeten, was eine gewichtige Änderung im
Verhältnis zur vorausliegenden Tradition darstellt. Die Elastizität besteht für den
Zelebranten aber auch darin, dass manche liturgischen Vollzüge nicht mehr so ge-
nau festgelegt sind, so dass der persönliche Stil des einzelnen zelebrierenden Prie-
sters spürbar mehr Freiraum und Gewicht erhält. 
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41 Dies gilt übrigens auch dann, wenn er das Opfer Christi an einem Hochaltar feiert: Denn ausdrücklich
halten die Rubriken fest, dass der Priester zu Beginn der Feier die anwesende Versammlung der Gläubigen
von seinem Sitz aus grüßen und gegebenenfalls in die Feier einführen soll (was sich ja in der Praxis auch
weitgehend eingebürgert hat).
42 Vgl. vor allem SC 30, 31, 33, 35, 36, 48, 52, 53, 54.
43 Ratzinger, Der Geist der Liturgie, 143.
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Die unterschiedliche Art des Sacrum

DiIie Unterschiede zwıschen beıden Formen betrefitfener auch dıe grundlegende
Art der Sakralıtät

Der uberlelierte Usus ist gepräagt VOIN vielen spekten, dıe symbolıscher Natur
Sınd. den Unterschlie zwıschen rechter und er Seıte DIe rechte Seıte
wırd. getreu dem bıblıschen Zeugnis,* als gottgefällıge und gottverbundene Seıte
verstanden. dıe ınke Seıte ingegen als abfällıge und sündıge Seıte Immer hat AQ-
her In der Felier »rechts« den Vorrang VOT »lınks« 4 Der revıidierte Usus <1bt diese
ymbolı auf, eıne dynamıschere npassungsfäh1igkeıt der Gottesdienstgestal-
(ung ermöglıchen eıne Anderung, hınter welcher auch eın m1ss1ONarısCh-pas-
toraler Elan der dem Eındruck konzılıarer Erneuerung stehenden Kırche g —
standen en Ma
Der überliıeferte Usus kennt eıne konsequente und e1igentümlıche Ehrerbietung
gegenüber dem ar, dıe zumındest se1t dem Hochmuittelalter auch eıne Feinaus-
pragung rilahren hat Der Z/ugang 7Uar 11USS Begınn VOoO Zelebranten In
den Stufengebeten erbetet werden. worauthın dessen Altarbezug annn aber
»stark« ıst. ass N be1l keıner Abwendung VOar unterlässt. diesen
küssen. Der Altarbezug bestimmt auch dıe SCHAUC Haltung der an bZzw Unter-
ALING, dıe gewIlissen Augenblıcken den ar berühren. anderen Momenten
nıcht Der ar ist auch der (Jrt der Konsekratıon: dıe Patene ist demgegenüber
ausschlhefßlıc dem Mahlcharakter der Eucharıstie zugeordnet und wırd (schon CI -
kennbar 1m Trdo Komanus Primus*®) deshalb vorher e1gens Urc eınen Kuss g —
ehrt Der revıidıerte Usus »lockert« SOZUSaSCH den Altarbezug, ındem Begınn
dıe Stufengebete wegfallen und der ar während der Feler ohne Ehrerbietung
verlassen werden kann, solange der Zelebrant sıch nıcht außerhalb des Presbyter1-
U:  S begıbt. SO wırd der ar eher wahrgenommen WIe eın Gegenstand 1turg1-
scher Funktionen. vergleichbar dem mbo DiIie Konsekratıiıon iindet auch nıcht CA1-
rekt auft dem mıt dem Corporale bedeckten ar sondern über der Patene
bZzw der Hostienschale. Uur‘ 1Nan 1es 1U In der »Log1ik« der Orm des überlıe-
terten Usus interpretieren, ame 11a dem Fehlurteıl, 1er würde dem Konse-
krationsakt einse1t12 der mıt der Patene verbundene Mahlcharakter untergeschoben,
ZUUNZUNSteEN des Upfercharakters. |DER ist aber e1in Mıssverständnıis., und 11a sıieht
hierbel. W1e wen1g deckungsgleıich dıe beıden Kıtusausprägungen In ıhrer inneren
021 und Form SINd. Dem revidierten Usus geht N SCAIIIC und ınTach arum.,
den Vollzug der Felier erleichtern. DiIie Konsekratıiıon über der Patene Ooder über

* Vel.z.B. Mt25,33.
A l e Lesung WIT auft der echten 211e gelesen, das vangelıum IU scheinbar 1ın ın Wırklıc  e1t SC
mäls der Apsısordnung antıker Basılıken y ass der verküuündende 1akon den ın der Apsısspitze befind-
lıchen Bıschof rechts VOIN sıch und zugle1ic der Bıschof das verkündıigte Evangel1ıum ebenfalls rechts V OI

sıch hat L dIe ege »rechts VOT ınks« wırd ber uch ın der Feinausprägung der es berücksichtigt, bıs
hın Haltung der gefalteten Äände, der Faltung des orporale und Nlıchen Details
46 Vel Andrıeu, .. U7 OMANUS Primus, Nr. Y4)

3.3.2. Die unterschiedliche Art des Sacrum

Die Unterschiede zwischen beiden Formen betreffen daher auch die grundlegende
Art der Sakralität: 
* Der überlieferte Usus ist geprägt von vielen Aspekten, die symbolischer Natur
sind, z. B. den Unterschied zwischen rechter und linker Seite: Die rechte Seite
wird, getreu dem biblischen Zeugnis,44 als gottgefällige und gottverbundene Seite
verstanden, die linke Seite hingegen als abfällige und sündige Seite. Immer hat da-
her in der Feier »rechts« den Vorrang vor »links«.45 Der revidierte Usus gibt diese
Symbolik auf, um eine dynamischere Anpassungsfähigkeit der Gottesdienstgestal-
tung zu ermöglichen – eine Änderung, hinter welcher auch ein missionarisch-pas -
toraler Elan der unter dem Eindruck konziliarer Erneuerung stehenden Kirche ge-
standen haben mag. 

* Der überlieferte Usus kennt eine konsequente und eigentümliche Ehrerbietung
gegenüber dem Altar, die zumindest seit dem Hochmittelalter auch eine Feinaus-
prägung erfahren hat. Der Zugang zum Altar muss zu Beginn vom Zelebranten in
den Stufengebeten erbetet werden, woraufhin dessen Altarbezug dann aber so
»stark« ist, dass er es bei keiner Abwendung vom Altar unterlässt, diesen zuvor zu
küssen. Der Altarbezug bestimmt auch die genaue Haltung der Hände bzw. Unter-
arme, die zu gewissen Augenblicken den Altar berühren, zu anderen Momenten
nicht. Der Altar ist auch der Ort der Konsekration; die Patene ist demgegenüber
ausschließlich dem Mahlcharakter der Eucharistie zugeordnet und wird (schon er-
kennbar im Ordo Romanus Primus46) deshalb vorher eigens durch einen Kuss ge-
ehrt. Der revidierte Usus »lockert« sozusagen den Altarbezug, indem zu Beginn
die Stufengebete wegfallen und der Altar während der Feier ohne Ehrerbietung
verlassen werden kann, solange der Zelebrant sich nicht außerhalb des Presbyteri-
ums begibt. So wird der Altar eher wahrgenommen wie ein Gegenstand liturgi-
scher Funktionen, vergleichbar dem Ambo. Die Konsekration findet auch nicht di-
rekt auf dem mit dem Corporale bedeckten Altar statt, sondern über der Patene
bzw. der Hostienschale. Würde man dies nun in der »Logik« der Form des überlie-
ferten Usus interpretieren, käme man zu dem Fehlurteil, hier würde dem Konse-
krationsakt einseitig der mit der Patene verbundene Mahlcharakter untergeschoben,
zuungunsten des Opfercharakters. Das ist aber ein Missverständnis, und man sieht
hierbei, wie wenig deckungsgleich die beiden Ritusausprägungen in ihrer inneren
Logik und Form sind. Dem revidierten Usus geht es schlicht und einfach darum,
den Vollzug der Feier zu erleichtern. Die Konsekration über der Patene – oder über
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44 Vgl. z. B. Mt 25, 33.
45 Die Lesung wird auf der rechten Seite gelesen, das Evangelium nur scheinbar links, in Wirklichkeit – ge-
mäß der Apsisordnung antiker Basiliken – so, dass der verkündende Diakon den in der Apsisspitze befind-
lichen Bischof rechts von sich und zugleich der Bischof das verkündigte Evangelium ebenfalls rechts von
sich hat. Die Regel »rechts vor links« wird aber auch in der Feinausprägung der Gestik berücksichtigt, bis
hin zur Haltung der gefalteten Hände, der Faltung des Corporale und ähnlichen Details.
46 Vgl. Andrieu, a. a. O., 97 (Ordo Romanus Primus, Nr. 94).
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der Hostienschale sıchert eiınen reibungsloseren und müheloseren Ablauf., ohne
den grundlegenden INATruC VON derur der eılıgen andlung verletzen .“
IDER Sacrum wırd 1Im revidıierten Usus also wen1ger symbolısch als vielmehr VOI-

wıegend pragmatısc. oder empfindungsmäßig-atmosphärısch aufgefasst, also AUS

dem INAFUC. den dıe SCAII1C und würdı1g vollzogene andlung auftf den mıtfelern-
den Menschen macht In diıesem 1C werden auch zwel vorausgehend behandelte
Gesichtspunkte nochmals vertielt verständlıch: 7U eınen dıe auftf e  € Festle-
SuNs basıerende Urdnung des überlieferten Usus DbZw dıe Eınräumung VOIN TEe1-
heıten und Anpassungsmöglıchkeıiten e1ım revidıierten Usus, 7U anderen aber dıe
Notwendigkeıt e1ım überheferten Usus, ass lıturgısche Dienste e1gens mıt dem Kle-
rıkat qualifizıiert se1ın mussen, W AS e1ım revidierten Usus SallzZ anders gefasst WIrd.

Ist der Rıtus Sstreng testgelegt, ist SCHAUSO unbeliebig W1e das 5Symbol, Ja CT ist
selbst als SaNzZer gew1issermaßben eın »Groß-Symbol«. Und entsprechend ist e1in 11-
turgıscher Dienst, WEn dıe Qualifikation des Klerıikates gebunden ıst. nıcht
11UT eıne Funktion iınnerhalb der Feıer. sondern ıhm kommt eıne In sıch stehende
zweckftreıie ur L,  % deren Sinn olglıc mıt der symbolıschen Dıiımension
sammenhängen 111055 Dies annn dieser Stelle 11UTr bstrakt tormuhiert werden.
we1l N nıcht ınTach ıst. sowohl Tür den Begrıff des »Rıtus« als SaNzZCH als auch Tür
jeden einzelnen lıturg1schen Dienst auch das 5Symbolisierte authentisch

uch 4ass be1 der Konsekration der 1mM überheferten Usus zumındest ın Selner irmndentinıschen ndge-
cstalt vorgeschriebene Altarbezug Urc Berührung (der Unterarme des Priesters be1 der Hostie, der Kan-
(e des elichtußes £21m eın 1mM revidierten Usus weggefallen ist, darf n1ıC als symbolısche und
den Opfercharakter gerichtete Weichenstellung m1issverstanden werden: Be1 der Vorschrift, Patene mit
Hostie bZzw e1C ZULT ONSEKTALION leicht rhoben halten, geht lediglıch darum, 1ne taärkere K OT-
perverne1gung des Zelebranten verme1ıden, e angesichts eıner dem 'olk zugewandten Z elebhbration
VIeITaC als unpassend und ire Kommunı1ıkatıon törend empfunden wıird. Daraus, und ALLS nıchts ande-
LE, erklärt sıch auch, W AL der revicherte Usus ach der Konsekration des BHrotes w1e des Weıines JE-
we1ils 1U 1ne einz1ge Kniebeuge vorsieht, und ZW Jeweils IS{ ach der rhebung der konsektierten (1e-
cstalten Wiıirde 1e8 ın der »Logik« des überlheferten Usus auffassen wollen, musste C sıch 1ne
Verdunkelung der echten Kangordnung en, ın der zunächst immer das Heilıge bZzw das Allerheiligste
gee. wırd, bevor 1111A1 daran 1ne Ww1e uch immer geartele » Veränderung« vornımmt (se1l 1285 e Abh-
wendung des Z elebhranten VO »heil1igen« Altar, das Entfernen der VO e1C ach der Konsekra-
t10n, der hben e rhebung konsektierter (Gaben) Tradıtionalistische charfmacher werfen cheser Ver-
kehrung der Kangordnung, 1mM 1NDI1C auft e Kniebeugen TS_ ach der Elevatıon, SAl 1ne Protestan-
(1s1ıeErung der nachkonzıllaren Liturgie VOT ın dem Sinne, ass angeblıch TSL ach der Urc Flevatıon e1N-
geholten Glaubenszustimmung der ottesdienstversammlung e Konsekration vollendet und e konse-
Jerten es  en der Kniebeugung würdieg ce1len. l heses Fehlurteil wırd üÜbriıgens eindeut1g wıiderlegt
Urc e 1mM Mıssale Aauls VI Arekt ach den Konsekrationsworten lesenden ubrıken, e och VOT

der rhebung der Hostiıe V OI »>hostja CONSECTALA« sprechen. l hese ubrıken sınd »>10CUS theOLOg1CUS«, al-
Quelle theologischer Erkenntnisbildung. och all chese tradıtıonalıstischen ntken, selen S1C gemäßigt

der adıkal, gehen der e1igentlichen »Log1ik« des revidierten Usus vorbe1, elner zelehratı ven Og1K, e
weniger symbolısch als pragmatısch Konzıpiert ist' er Priester <ol11 näamlıch be1 der Konsekration IU

leicht verbeugt stehen: 1285 MNg mit sıch, ass keinen Altarbezug UrCc Berührung herstellen kann,
sondern een leicht rhoben halten 11155 er FEınfac  211 er wırd chese eichte rhebung SOTOrt
fortgesetzt ın der rhebung der konsektnierten es  en, S1C dem 'olk ze1ıgen; 1ne vorausgehende
Kniebeugung musste mit sıch bringen, das Allerheiligste vorher wıieder auf dem Itar abzusetzen,
dann 1r e Flevatıon wıieder rheben er revidierte Usus streht Iso ach eıner sakralen Eınfac.  e1t,
ın welcher sOolche zelebhratıven »UmMWege« vermıieden werden. er FEıiındruck VOIN akraler Un hat
kKlare T1071Cal VOT der Konsequenten symbologischen Durchdringung.

der Hostienschale – sichert einen reibungsloseren und müheloseren Ablauf, ohne
den grundlegenden Eindruck von der Würde der heiligen Handlung zu verletzen.47
Das Sacrum wird im revidierten Usus also weniger symbolisch als vielmehr vor-

wiegend pragmatisch oder empfindungsmäßig-atmosphärisch aufgefasst, also aus
dem Eindruck, den die schlicht und würdig vollzogene Handlung auf den mitfeiern-
den Menschen macht. In diesem Licht werden auch zwei vorausgehend behandelte
Gesichtspunkte nochmals vertieft verständlich: zum einen die auf strenger Festle-
gung basierende Ordnung des überlieferten Usus bzw. die Einräumung von Wahlfrei-
heiten und Anpassungsmöglichkeiten beim revidierten Usus, zum anderen aber die
Notwendigkeit beim überlieferten Usus, dass liturgische Dienste eigens mit dem Kle-
rikat qualifiziert sein müssen, was beim revidierten Usus ganz anders gefasst wird. 
* Ist der Ritus streng festgelegt, so ist er genauso unbeliebig wie das Symbol, ja er ist
selbst als ganzer gewissermaßen ein »Groß-Symbol«. Und entsprechend ist ein li-
turgischer Dienst, wenn er an die Qualifikation des Klerikates gebunden ist, nicht
nur eine Funktion innerhalb der Feier, sondern ihm kommt eine in sich stehende
zweckfreie Würde zu, deren Sinn folglich mit der symbolischen Dimension zu-
sammenhängen muss. Dies kann an dieser Stelle nur so abstrakt formuliert werden,
weil es nicht einfach ist, sowohl für den Begriff des »Ritus« als ganzen als auch für
jeden einzelnen liturgischen Dienst auch das konkret Symbolisierte authentisch
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47 Auch dass bei der Konsekration der im überlieferten Usus – zumindest in seiner tridentinischen Endge-
stalt – vorgeschriebene Altarbezug durch Berührung (der Unterarme des Priesters bei der Hostie, der Kan-
te des Kelchfußes beim Wein) im revidierten Usus weggefallen ist, darf nicht als symbolische und gegen
den Opfercharakter gerichtete Weichenstellung missverstanden werden: Bei der Vorschrift, Patene mit
Hos tie bzw. Kelch zur Konsekration leicht erhoben zu halten, geht es lediglich darum, eine stärkere Kör-
perverneigung des Zelebranten zu vermeiden, die angesichts einer dem Volk zugewandten Zelebration
vielfach als unpassend und für die Kommunikation störend empfunden wird. Daraus, und aus nichts ande-
rem, erklärt sich auch, warum der revidierte Usus nach der Konsekration des Brotes wie des Weines je-
weils nur eine einzige Kniebeuge vorsieht, und zwar jeweils erst nach der Erhebung der konsekrierten Ge-
stalten. Würde man dies in der »Logik« des überlieferten Usus auffassen wollen, müsste es sich um eine
Verdunkelung der rechten Rangordnung halten, in der zunächst immer das Heilige bzw. das Allerheiligste
geehrt wird, bevor man daran eine wie auch immer geartete »Veränderung« vornimmt (sei dies die Ab-
wendung des Zelebranten vom »heiligen« Altar, das Entfernen der Palla vom Kelch nach der Konsekra-
tion, oder eben die Erhebung konsekrierter Gaben). Traditionalistische Scharfmacher werfen dieser Ver-
kehrung der Rangordnung, im Hinblick auf die Kniebeugen erst nach der Elevation, sogar eine Protestan-
tisierung der nachkonziliaren Liturgie vor in dem Sinne, dass angeblich erst nach der durch Elevation ein-
geholten Glaubenszustimmung der Gottesdienstversammlung die Konsekration vollendet und die konse-
krierten Gestalten der Kniebeugung würdig seien. Dieses Fehlurteil wird übrigens eindeutig widerlegt
durch die im Missale Pauls VI. direkt nach den Konsekrationsworten zu lesenden Rubriken, die – noch vor
der Erhebung der Hostie – von »hostia consecrata« sprechen. Diese Rubriken sind »locus theologicus«, al-
so Quelle  theologischer Erkenntnisbildung. Doch all diese traditionalistischen Kritiken, seien sie gemäßigt
oder radikal, gehen an der eigentlichen »Logik« des revidierten Usus vorbei, einer zelebrativen Logik, die
weniger symbolisch als pragmatisch konzipiert ist: Der Priester soll nämlich bei der Konsekration nur
leicht verbeugt stehen; dies bringt es mit sich, dass er keinen Altarbezug durch Berührung herstellen kann,
sondern die Gaben leicht erhoben halten muss. Der Einfachheit halber wird diese leichte Erhebung sofort
fortgesetzt in der Erhebung der konsekrierten Gestalten, um sie dem Volk zu zeigen; eine vorausgehende
Kniebeugung müsste es mit sich bringen, das Allerheiligste vorher wieder auf dem Altar abzusetzen, um es
dann für die Elevation wieder zu erheben. Der revidierte Usus strebt also nach einer sakralen Einfachheit,
in welcher solche zelebrativen »Umwege« vermieden werden. Der bloße Eindruck von sakraler Würde hat
klare Priorität vor der konsequenten symbologischen Durchdringung. 
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also nıcht nachträglıc allegorısch benennen. ber alleın schon dıe Tatsache
der Irüh- und hochmıittelalterlichen Allegorese bewelıst, ass 1Nan den Rıtus Urc
und Urc symbolısch verstanden w1issen wollte
Der revıidıierte Usus ingegen nımmt Varıabilität und npassungsfäh1igkeıt In den
Rıtus hıneıin und andert somıt den zugrunde liegenden Kıtus-Begrıiff: Denn der Rı-
{uSs verlıert se1ıne Eıgenart, eın »Groß-Symbol« se1n: stattdessen ist eher auT-
zuflassen als eiıne kırchenamtlı legıtımıerte Kahmenordnung Tür würdıge sakra-
mentale ollzüge. uch eın lıturgıischer Dienst wırd WIT sahen N vornehmlıc
VON se1ıner Funktion innerhalb des Ablaufs der Felier her betrachtet. NSe1iıne Sakralıtät
äng nıcht mehr VOIN der mutmakßltlıchen symbolıschen »Stellung« des jeweıllıgen
lıturgıschen Dieners ab, sondern VON dessen persönlıchem würdıgem Verhalten
e1ım Vollzug se1ıner Funktionen. Somıt bewegt sıch es grundlegend auft PLFASMaA-
tischer ene
Man könnte diese tundamentale lıturg1sche Neuerung mıt dem FEınwand rechtfer-

tigen, 11a enn eiınem 5Symboldenken testhalten So.  e, WEn N nıcht e1n-
mal möglıch Ooder zumındest höchst schwiıer12 sel, das auch jeweıls 5Symbolısıierte
hınreichend klären Vordergründı1g betrachtet erfolgt cdieser FEınwand nıcht SZahlz

Unrecht s 11USS aber bedacht werden. ass der Begrıiff des Sacrum., beraubt 11a

ıhn se1ıner symbolıschen Verankerung, auch se1ıne essentielle QualiTiıkation verlıert.
|DER Sacrum inhärıert annn nämlıch nıcht mehr se1inshaft dem Vollzug als solchem.
sondern stellt sıch erst gewıssermaßen atmosphärısch In der konkret-menschlichen
Art und WeIlse des Vollzuges ein

Damlut ist der Begrıff des Sacrum nıcht 11UT geringfüg1g verschoben. sondern
grundlegend verändert. uch eın unvoreingenommener und aum instrulerter Mıiıt-
teliernder annn 1es 1m Vergleich beılıder Formen des Rıtus unwıllkürlic Spüren: Im
eınen Fall nämlıch ist der INATruC des Sacrum ınTach gegeben, und IW (weıtest-
gehend) unabhängıg VOIN den Personen Jjener, dıe dıe heilıge andlung vollziehen *®
1m anderen Fall äng das Sacrum ingegen VOIN deren konkreter persönlıcher Art be1l
den lıturgı1schen Vollzügen maßgeblıch ab 49 DIie Konsequenz eıner olchen nde-

AN L dIe einz1ge Bedingung ist e Te1NeEe1N VOIN eklatanten Mıiıssbräuchen, e sıch naturlıc be1 jeder (ege-
benheıit UNSCICT diesseitigen Welt einstellen können. FS ware ber unsachgemäß, sOolche Missbräuche w1e

1ne übertriebene Zelebrationsgeschwindigkeit mit dem irmndentinıschen Usus iıdentifız1eren der
uch 1U als gemäß dA1esem Usus nahelıegend auszugeben.
AU Nun annn 111a TEe111C e Feıier gemäß dem revidierten Usus Urc ateinıschne Zelehbration Och-
altar, alte Paramente und gregorlanıschen ('’horal csehr stark das Erscheinungsbild des überlheferten
Usus angleichen, 4ass das Urteil Kardınal Katzıngers Zzuier; »Eın lateinısches Hochamt ach dem al-
(en und ach dem Mıssale ist 1r den lıturg1sch wen1ger gebildeten C '’hrısten aum unterscheiden«
ZıuET] AL der Ansprache anlässlıch des zehnjährıgen Bestehens der Kommi1ssıon »>Bccles1ia De1i
http://wwwWw.kath-ınfo.de/ra_1998.html). Und doch ist der Jeweils zugrunde liegende Begriff des S aCTUMmM
e1in anderer: Im des revidierten Usus ist das ateinıscne Hochamt 1U 1ne Option un(ter vielfältigen
anderen gleichermaßen legıtimen Alternatıven, e annn hben doch elnen erundlegend anderen FEıiındruck
vermitteln würden. OM1 ble1ibt uch ın der (aus tradıtıoneller Perspektive »höchsten« Form der Feıjer e
mal dem revidierten Usus das S aCcrum e ptionen der jeweıllıgen lıturgischen l )hener gebunden; ist
ıhnen Nn1ıC WITKIIC vorgegeben Wenn 111a gerecht Se1in wıll, ist das SaCTUumM daher 1mM lateinıschen Och-
3  — gemäß revichertem 1{lUSs Nn1ıC »>höher« veranschlagen als ın der (aus trachtioneller Perspektive
»sSschwächsten« ler legıtimen Alternatıven

(also nicht nachträglich allegorisch) zu benennen. Aber allein schon die Tatsache
der früh- und hochmittelalterlichen Allegorese beweist, dass man den Ritus durch
und durch symbolisch verstanden wissen wollte. 

* Der revidierte Usus hingegen nimmt Variabilität und Anpassungsfähigkeit in den
Ritus hinein und ändert somit den zugrunde liegenden Ritus-Begriff: Denn der Ri-
tus verliert seine Eigenart, ein »Groß-Symbol« zu sein; stattdessen ist er eher auf-
zufassen als eine kirchenamtlich legitimierte Rahmenordnung für würdige sakra-
mentale Vollzüge. Auch ein liturgischer Dienst wird – wir sahen es – vornehmlich
von seiner Funktion innerhalb des Ablaufs der Feier her betrachtet. Seine Sakralität
hängt nicht mehr von der mutmaßlichen symbolischen »Stellung« des jeweiligen
liturgischen Dieners ab, sondern von dessen persönlichem würdigem Verhalten
beim Vollzug seiner Funktionen. Somit bewegt sich alles grundlegend auf pragma-
tischer Ebene.
Man könnte diese fundamentale liturgische Neuerung mit dem Einwand rechtfer-

tigen, warum man denn an einem Symboldenken festhalten solle, wenn es nicht ein-
mal möglich oder zumindest höchst schwierig sei, das auch jeweils Symbolisierte
hinreichend zu klären. Vordergründig betrachtet erfolgt dieser Einwand nicht ganz
zu Unrecht. Es muss aber bedacht werden, dass der Begriff des Sacrum, beraubt man
ihn seiner symbolischen Verankerung, auch seine essentielle Qualifikation verliert.
Das Sacrum inhäriert dann nämlich nicht mehr seinshaft dem Vollzug als solchem,
sondern stellt sich erst gewissermaßen atmosphärisch in der konkret-menschlichen
Art und Weise des Vollzuges ein. 
Damit ist der Begriff des Sacrum nicht nur geringfügig verschoben, sondern

grundlegend verändert. Auch ein unvoreingenommener und kaum instruierter Mit-
feiernder kann dies im Vergleich beider Formen des Ritus unwillkürlich spüren: Im
einen Fall nämlich ist der Eindruck des Sacrum einfach gegeben, und zwar (weitest-
gehend) unabhängig von den Personen jener, die die heilige Handlung vollziehen,48
im anderen Fall hängt das Sacrum hingegen von deren konkreter persönlicher Art bei
den liturgischen Vollzügen maßgeblich ab.49 Die Konsequenz einer solchen Ände-
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48 Die einzige Bedingung ist die Freiheit von eklatanten Missbräuchen, die sich natürlich bei jeder Gege-
benheit unserer diesseitigen Welt einstellen können. Es wäre aber unsachgemäß, solche Missbräuche – wie
z. B. eine übertriebene Zelebrationsgeschwindigkeit – mit dem tridentinischen Usus zu identifizieren oder
auch nur als gemäß diesem Usus naheliegend auszugeben. 
49 Nun kann man freilich die Feier gemäß dem revidierten Usus durch lateinische Zelebration am Hoch -
altar, alte Paramente und gregorianischen Choral sehr stark an das Erscheinungsbild des überlieferten 
Usus angleichen, so dass das Urteil Kardinal Ratzingers zutrifft: »Ein lateinisches Hochamt nach dem al-
ten und nach dem neuen Missale ist für den liturgisch weniger gebildeten Christen kaum zu unterscheiden«
(zitiert aus der Ansprache anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Kommission »Ecclesia Dei:
http://www.kath-info.de/ra_1998.html). Und doch ist der jeweils zugrunde liegende Begriff des Sacrum
ein anderer: Im Falle des revidierten Usus ist das lateinische Hochamt nur eine Option unter vielfältigen
anderen gleichermaßen legitimen Alternativen, die dann eben doch einen grundlegend anderen Eindruck
vermitteln würden. Somit bleibt auch in der (aus traditioneller Perspektive) »höchsten« Form der Feier ge-
mäß dem revidierten Usus das Sacrum an die Optionen der jeweiligen liturgischen Diener gebunden; es ist
ihnen nicht wirklich vorgegeben. Wenn man gerecht sein will, ist das Sacrum daher im lateinischen Hoch-
amt gemäß revidiertem Ritus nicht »höher« zu veranschlagen als in der (aus traditioneller Perspektive)
»schwächsten« aller legitimen Alternativen.
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Fung 1m Begrıff des Sacrum und des Rıtus nımmt der revıidierte Usus In auft
beschadet e1ines gewIlissen verbleibenden Ausmaßes symbolıschen Elementen. dıe
In den Rahmen eingeglıedert sind ©0 DIie weıtgehende Loskoppelung VOIN S Y IM-
bolıschen Verankerungen hat Te11C den pastoralen Vorteıl, ass rıtuelle ollzüge
ohne viel Hıntergrundwıissen Tür dıe Ratıo menschlıcher Auffassungsgabe ([ranspa-
rent und einleuchtend werden.

Aspekte der inneren C harakteristik

DiIie Unterschiede zwıschen beıden Formen des Rıtus betrefitfen aber auch deren 1N-
ar  er. Dazu Ssınd olgende Aspekte bemerkenswert:

4 | Inbrunst und Nüchternheit

Iypısch Tür den überlıeferten Usus des Messrıtus ist dıe und Weıse., WIe dıe
TO (jottes 7U USUAruCc ommt, nämlıch olt Urc dıe äufung VOIN Attrıbu-
ten, »heılıger Vater., allmächtiger, ew1ger Gott« >! In ahnlıche ıchtung welst
das Hochgebet, der Römıische Messkanon. der Tür (jott auch viele Attrıbute die-
SCT gebrauct52

Der revıdıierte Usus nımmt VOIN dieser Redewelse Giott pürbar Abstand., WAS

sıch auch In den Hochgebeten ze1gt. DiIie des Gottesbildes wırd darın be1-
spielsweı1se In Lolgender Wendung N dem zweıten Hochgebet eingefangen: »Ja, du
1st heıilıg, großer Gott, du 1st deru er Heiligkeit«.”” uch diese Formulıe-
Fung Sagl Zentrales über (jott AaUS DiIie Art ist aber eıne andere: »Heilıg« wırd nıcht
ınTach als Be1iwort »CGjott« hinzugefügt, sondern gekle1idet In eın WOTF'
(»Quell«) In eıner grammatısch vollständıgen Aussage (»Du 1st <«) Giott ZUCGT-
kannt Dadurch wırd der St1l der Aussage nüchterner. objektivierter ste.  e also das
Ausgesagte dem betenden Subjekt gew1ıssermaßen gegenüber) und hat nıcht mehr

l e Resthbestände rein symbolıscher und n1ıC In erstier 1 ıme pastora|l ausgerichteter ollzüge können
kurz aufgezählt werden: Altarkuss Anfang und nde der Messe; iıch-an-die-Brust-schlagen zuU

Schuldbekenntnis (Was ber relatlıvıer! ist durch Altarnatıvtexte, e 1285 n1ıC mehr vorsehen); L1iefverne1-
SULE ın den Stillgebeten VOT dem Evangelıum (>Munda {80)1 meum«) und Gabenbereitung ( »In ‚pırıtu
numilıtat1s«); Bekreuz1igungenz Begınn der Verkündigung des vangelıums; Beimischung V OI Wasser
In den Weıin ZULT Gabenbereitung; eichte Örperverne1gung den Wandlungsworten und WEe1 Wand-
lungskniebeugen; rhebung der en ZULT Doxologıie (und bereıits ZULT Gabenbereitung); FEıiınsen-
Kung elner Hostienpartikel ın das Blut C’hrıist1 ZU] ENUS Det Hınzu mmı och e vereinfachte (Ird-
LULLE der Verneigungen eılıgen Namen,z Evangelıar SOWI1e be1 den Beweilihräucherungen. Twähn!
werden en terner e lıturg1ischen en und 1ne SeW1SSEC Stufung der Feijerhchkeit (1m 1NDI1C auf
emente w1e (loria IN eXCEeLSLS, FE und Alleluida) uberdem we1ist das erstie Hochgebet och SCWI1S-

Sondergesten auf (Augenerhebung VOT den Wandlungsworten, Tiefverneigung und Bekreuzigung ZU]

»Supplices«, Siıch-an-die-Brust-schlagen ZU] » Nobiıs QqUOqueE«), W A sıch ber wiederum 16 -

latıvıert Urc e Möglıchkeıit legıtımer (und e2ute we1it bevorzugter Alternatıvtexte, e sOlche (1esten
Nn1ıCcC beinhalten

»Sancte ater, Omn1ıpotens 4efierne LDeus«: Stillgebet des Priesters Aufopferung des BHrotes be1 der
Opferung

Um ein1ge Beı1ispiele HCC »Clement1issıme Pater«; »4eIernO e 1VO el VCIO«, »praeclarae MmMal1e-
statı [UAaC« »ante CONSpeCLUmM dA1vıinae maljestatıs I1AaE«
53 » Vere SANCLIUS C Domuine., Tons OMnN1S sanctıtatis «

rung im Begriff des Sacrum und des Ritus nimmt der revidierte Usus in Kauf – un-
beschadet eines gewissen verbleibenden Ausmaßes an symbolischen Elementen, die
in den neuen Rahmen eingegliedert sind.50 Die weitgehende Loskoppelung von sym-
bolischen Verankerungen hat freilich den pastoralen Vorteil, dass rituelle Vollzüge
ohne viel Hintergrundwissen für die Ratio menschlicher Auffassungsgabe transpa-
rent und einleuchtend werden.

3.4. Aspekte der inneren Charakteristik
Die Unterschiede zwischen beiden Formen des Ritus betreffen aber auch deren in-

neren Charakter. Dazu sind folgende Aspekte bemerkenswert:

3.4.1. Inbrunst und Nüchternheit
Typisch für den überlieferten Usus des Messritus ist die Art und Weise, wie die

Größe Gottes zum Ausdruck kommt, nämlich oft durch die Anhäufung von Attribu-
ten, z. B.: »heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott«.51 In ähnliche Richtung weist
das erste Hochgebet, der Römische Messkanon, der für Gott auch viele Attribute die-
ser Art gebraucht.52
Der revidierte Usus nimmt von dieser Redeweise zu Gott spürbar Abstand, was

sich auch in den neuen Hochgebeten zeigt. Die Fülle des Gottesbildes wird darin bei-
spielsweise in folgender Wendung aus dem zweiten Hochgebet eingefangen: »Ja, du
bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit«.53 Auch diese Formulie-
rung sagt Zentrales über Gott aus. Die Art ist aber eine andere: »Heilig« wird nicht
einfach als Beiwort zu »Gott« hinzugefügt, sondern – gekleidet in ein Bildwort
(»Quell«) – in einer grammatisch vollständigen Aussage (»Du bist ...«) Gott zuer-
kannt. Dadurch wird der Stil der Aussage nüchterner, objektivierter (stellte also das
Ausgesagte dem betenden Subjekt gewissermaßen gegenüber) und hat nicht mehr
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50 Die Restbestände rein symbolischer und nicht in erster Linie pastoral ausgerichteter Vollzüge können
kurz aufgezählt werden: Altarkuss am Anfang und am Ende der Messe; Sich-an-die-Brust-schlagen zum
Schuldbekenntnis (was aber relativiert ist durch Altarnativtexte, die dies nicht mehr vorsehen); Tiefvernei-
gung in den Stillgebeten vor dem Evangelium (»Munda cor meum«) und zur Gabenbereitung (»In spiritu
humilitatis«); Bekreuzigungen zum Beginn der Verkündigung des Evangeliums; Beimischung von Wasser
in den Wein zur Gabenbereitung; leichte Körperverneigung zu den Wandlungsworten und zwei Wand-
lungskniebeugen; Erhebung der Gaben zur Doxologie (und zuvor bereits zur Gabenbereitung); Einsen-
kung einer Hostienpartikel in das Blut Christi zum Agnus Dei. Hinzu kommt noch die vereinfachte Ord-
nung der Verneigungen zu heiligen Namen, zum Evangeliar sowie bei den Beweihräucherungen. Erwähnt
werden dürfen ferner die liturgischen Farben und eine gewisse Stufung der Feierlichkeit (im Hinblick auf
Elemente wie Gloria in excelsis, Credo und Alleluia). – Außerdem weist das erste Hochgebet noch gewis-
se Sondergesten auf (Augenerhebung vor den Wandlungsworten, Tiefverneigung und Bekreuzigung zum
Gebet »Supplices«, Sich-an-die-Brust-schlagen zum Gebet »Nobis quoque«), was sich aber wiederum re-
lativiert durch die Möglichkeit legitimer (und heute weit bevorzugter) Alternativtexte, die solche Gesten
nicht beinhalten. 
51 »Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus«: Stillgebet des Priesters zur Aufopferung des Brotes bei der
Opferung.
52 Um einige Beispiele zu nennen: »clementissime Pater«; »aeterno Deo vivo et vero«; »praeclarae maie-
stati tuae«; »ante conspectum divinae maiestatis tuae«.
53 »Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis.«
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diese unmıttelbare Durchschlagkraft und Feierlichkeıit jener Redewelılse. welche dıe
ede (jott Urc äufung VOIN Adjektiven bereıichert. Ahnliches gılt etwa Tür
dıe nre N den Gebeten ZUT rhebung der en »Geprliesen 1st du, Herr.
SCT Gott. chöpfer der Welt« &* DIe TO (jottes bricht somıt wen1ıger subjektiv N

dem Bewusstseıin des inbrünstigen Beters hervor. sondern wırd ıhm gew1issermaßben
objektivierend VOTL ugen gestellt; das UObjektivierende cdaran ist dıe Aussageform
»Cclu bıst«. SO wırd In eiıner einz1gen pragnanten Formulıerung es Wesentlı1-
che zusammengefTasst, etiwa 7U Begınn der Messe., WEn CX el »Fratres, AZNO-
SCAINUS peccalta nOSsTIra, ut aptı SIMUS acl mysterl1a celebranda« wörtlıiıch: » Bruü-
der. lasst unN8s uUuNnsere Süunden erkennen. würdı1g se1ın ZUT Felier der eılıgen (jJe-
heimnısse«. Hıer ist VOIN Sacrum., VO Mysterium und VON Sündıgkeıt des Menschen
eindeut1g dıe Rede., aber dıe teierliıche uc der Polarıtät, W1e S$1e dıe Formulhierun-
ScCH der überheferten Lıiturgıe vielTac kennt. ist Urc dıe Schlichtheit des Aus-
drucks vermleden: ass hınter den SS\aCTa myster1a« SOZUSaSCH dıe unaussprechliche
MayJyestät des dreıiıfaltıgen (jottes steht., trıtt 1m sprachlıchen St1l In den Hıntergrund.
Somıt können WIT testhalten. ass das UObjektivierende, Sachlıche und Nüchterne In
der lat e1in rundzug des revidierten Usus der römıschen MesstTeıler ist

34  NO Einfalt und 1E  a
Dieser objektivierende Zug der Ausdruckswelise ermöglıcht N dem revidierten

Usus, 1m Vergleich 7U überlıeferten Usus eıne große VON spekten einzuTfan-
SCH beispielsweılse 1m Wortgottesdienst den Aspekt des Heılsdialoges zwıschen
Giott und ensch., In der Gabenbereitung neben dem Aspekt der Darbringung den
Gesichtspunkt des Mahlcharakters. In den Hochgebeten dıe Aspekte des Gedächtn1ıs-
SC5S, der Geıist-Epiklese, des Lobpreıises, der Verkündıigung und manches andere. 1 )Ia-
her trıtt ständıg eıne 1elhe1 spekten auft eiınmal auTt Dazu kommt och dıe
Mannıiıgfaltigkeıt der Gestaltungsmögliıchkeıiten. Der somıt In der Lıiturgıie strömende
Reichtum aut das Glaubensleben derer. dıe andächtig mıtfeiern. In grobem Maßße
auft und geht auftf S1e ein

Ktiwas aber trıtt hıerbel pürbar In den Hıntergrund: |DER ist jene Schule der TOM-
mıgkeıt, dıe In der Ta des bloßen Vollzuges des 1m Kern ımmer gleichen Kultak-
tes 1e2 (Jjenau darın 1e2 1U dıe des überlıeferten Usus, der 1m Unterschlie
7U revidierten Usus nıcht maßgeblıch VOIN der Pfarrsıtuation her entworlfen ıst. SOI1-
ern In der pannung zwıschen pontifikalem rsprung und monastıscher Verimnnerl1-
chung se1ıner über Jal  underte gereılten Gestalt hingefunden hat Der überliefer-
te Usus kennt 7Z7War auch eıne JEWISSE Viıelseitigkeıt, aber konzentriert sıch auft den
zentralsten er dieser Aspekte auft den Unterschlie zwıschen ensch und Gott, der
den Menschen hınführt ZUT Anerkennung se1ıner Sündıgkeıt und, vermuttelt Urc dıe
Darbringung des Upfers Chriıst1, hiıneinzıeht In das unergründlıche Geheimnıs (iOt-
tes SO lotet der uberlelierte Usus In dıe 1efe. 1er wırkt ınTach kraft se1ınes 'oll-

In dıe Herzen der Menschen hınelin.

» Benedictus C Domuine, Deus UN1Vers1«.

diese unmittelbare Durchschlagkraft und Feierlichkeit jener Redeweise, welche die
Rede zu Gott durch Anhäufung von Adjektiven bereichert. Ähnliches gilt etwa für
die Anrede aus den Gebeten zur Erhebung der Gaben: »Gepriesen bist du, Herr, un-
ser Gott, Schöpfer der Welt«.54 Die Größe Gottes bricht somit weniger subjektiv aus
dem Bewusstsein des inbrünstigen Beters hervor, sondern wird ihm gewissermaßen
objektivierend vor Augen gestellt; das Objektivierende daran ist die Aussageform
»du bist«. So wird gerne in einer einzigen prägnanten Formulierung alles Wesentli-
che zusammengefasst, etwa zum Beginn der Messe, wenn es heißt: »Frat res, agno-
scamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda« – wörtlich: »Brü-
der, lasst uns unsere Sünden erkennen, um würdig zu sein zur Feier der heiligen Ge-
heimnisse«. Hier ist von Sacrum, vom Mysterium und von Sündigkeit des Menschen
eindeutig die Rede, aber die feierliche Wucht der Polarität, wie sie die Formulierun-
gen der überlieferten Liturgie vielfach kennt, ist durch die Schlichtheit des Aus -
drucks vermieden; dass hinter den »sacra mysteria« sozusagen die unaussprechliche
Majestät des dreifaltigen Gottes steht, tritt im sprachlichen Stil in den Hintergrund.
Somit können wir festhalten, dass das Objektivierende, Sachliche und Nüchterne in
der Tat ein Grundzug des revidierten Usus der römischen Messfeier ist. 

3.4.2. Einfalt und Vielfalt
Dieser objektivierende Zug der Ausdrucksweise ermöglicht es dem revidierten

Usus, im Vergleich zum überlieferten Usus eine große Fülle von Aspekten einzufan-
gen: so beispielsweise im Wortgottesdienst den Aspekt des Heilsdialoges zwischen
Gott und Mensch, in der Gabenbereitung neben dem Aspekt der Darbringung den
Gesichtspunkt des Mahlcharakters, in den Hochgebeten die Aspekte des Gedächtnis-
ses, der Geist-Epiklese, des Lobpreises, der Verkündigung und manches andere. Da-
her tritt ständig eine Vielheit an Aspekten auf einmal auf. Dazu kommt noch die
Mannigfaltigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten. Der somit in der Liturgie strömende
Reichtum baut das Glaubensleben derer, die andächtig mitfeiern, in großem Maße
auf und geht auf sie ein. 
Etwas aber tritt hierbei spürbar in den Hintergrund: Das ist jene Schule der Fröm-

migkeit, die in der Kraft des bloßen Vollzuges des im Kern immer gleichen Kultak-
tes liegt. Genau darin liegt nun die Stärke des überlieferten Usus, der im Unterschied
zum revidierten Usus nicht maßgeblich von der Pfarrsituation her entworfen ist, son-
dern in der Spannung zwischen pontifikalem Ursprung und monastischer Verinnerli-
chung zu seiner über Jahrhunderte gereiften Gestalt hingefunden hat. Der überliefer-
te Usus kennt zwar auch eine gewisse Vielseitigkeit, aber er konzentriert sich auf den
zentralsten aller dieser Aspekte: auf den Unterschied zwischen Mensch und Gott, der
den Menschen hinführt zur Anerkennung seiner Sündigkeit und, vermittelt durch die
Darbringung des Opfers Christi, hineinzieht in das unergründliche Geheimnis Got-
tes. So lotet der überlieferte Usus in die Tiefe, hier wirkt er einfach kraft seines Voll-
zuges in die Herzen der Menschen hinein. 
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54 »Benedictus es, Domine, Deus universi«.
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Im Unterschie 7U revicdıerten Usus mıt der 1e se1lner Möglıchkeiten ist der
überheferte Usus also SOZUSascCh »eınfältiger« In se1lner Art, hletet aber alur eiıne WerTT-
VO Schule der Frömmigkeıt. DIie Strenge und Ur‘ der hıs Ins Detail festgelegten
Form. C1e keıne Abweıchung Ooder Freizüg1igkeıt duldet. rag das Ihrıge dazu be1 Die
Beachtung der vielen kleinen Detauls ın KÖrper-, Kopf- Ja Arm- und Fingerhaltung. che
mannıgfaltigen (jesten und Gebete all chhes sınd ınge, C1e dem Priester ın 1eser Kon-
SCUUCNZ AUS der nachvatıkanıschen Lıturgie nıcht VerTiIrau seın können. Sotern wiß 1 -

eingenommen 1st. wırd wiß e1 aber Spüren, dass S1e alle ıhren Je e1igenen Sinn und
letzt e1IN- und denselben S1inn en das Heılıge auszudrücken und cschützen >

S tille und Kommunikation

FEın Grundprinzip des nachkonzılıaren Usus ist J1ransparenz und Verständlichkeit
er wırd es cdaran geSsetZtL, über den Weg der ommunıkatıon dıe Aufmerksam-
eıt auft das Wesentlıche en. und 1es hat seiınen ule SIinn. Hıer konnte g —
WISS ausgegliıchen werden. WAS e1m überlıeferten Usus In der Vergangenheıt
manchmal Anlass ()berflächlichkeit und Mıssbräuchen hatte werden können.

och auch der überlıeferte Usus 111U85585 In se1ıner Art anerkannt und geschätzt WOTI-
den Statt e{IW. Urc transparente ommunıkatıon betonen. ne1gt dazu., dıe
Bedeutung VOIN e{IW. dem Bewusstsein der Mıtfeiernden mıt dem ıttel der Verber-
ZUNS nahezulegen denken WIT 11UT den stiıllen., auft jede ommunıkatıon mıt der
(Gjeme1nde verzıichtenden Vollzug der Upferungsriten. ährend der Priester ST1 SEe1-

Zeremonıien und Gebete vollzıeht. wırd Te1NNC vielTac ber alleın dıe
Anwesenheıt des Priesters, der ar dıe heilıge andlung vollzıeht. vermuttelt
unwıl!kürlıic den 1INATruC eiıner 1m Vergleich 7U Gemeindegesang »t1efer« loten-
den Dımensı1on, dıe tiefgehend ıst. ass S1e nıcht en herausgesagt wIırd. |DER gılt
erst recht Tür den tıllen Vollzug des Hochgebetes. Umso ergreiıfender ist N dann.
WEn der Priester. etwa 7U Gesang der Präfation Ooder ach dem Hochgebet, N der
Versenkung se1ıner Stille »auftaucht«. In dieser Art wırd N auch Tür dıe Gläubigen
möglıch, ıntuntLv Wesentlıches erfassen ”®

Zeitüberhoebenheit un!' Zeıitbezug
] Dass der revıidıierte Usus durchgängıg darnach strebt. nüchtern., objektiviert und

kommuniıikatıv se1n. ass Freiraum Tür Auswahl und Anpassung gewährt, ist e1-

5 Keın Priester sollte ber meınen, mMUsSSsSe den naturliıchen S{11 Selner KÖOÖrperregungen und se1lner cha-
rakterliıchen aufgeben das ware ın der lat e1in SCHNAadlıcner Supranaturalısmus! 1elimenr sollte e
Art, e ım VOIN Selner indıvıduellen Menschennatur e1gen ist, ingeben, hineingeben ın den K OSMOSs
ymbolen, dem ın der Liturgie egegnet, Iso ın den Ausdruck des J6 größeren (1ehe1imn1sses (1iottes Es
mmı auft e persönliche Einstellung be1 der efolgung der ubrıken Ist S1C reC. annn wırd e Le-
lebratıon gemäß dem überlheferten Usus uch 1r heutige Menschen glaubwürd1ıg und überzeugend.

Fur den Priester hat e St{tille der überlheferten Form übrıgens uch elnen unschätzbaren Wert: en
e (1me1nde singt, 111US5 SAl S11| das Sein1ge vollziehen, hne OommMUnNıkatıve Bestätigung V OI den
Gläubigen, und S1e. SOM der Spitze des (rottesvolkes S dl1Z alleıne »1N PEISONA C'’hrist1« VOT der a]eS-
tat (1ottes l heses Bewusstsein prag unter Voraussetzung e1Nes würdigen und andächtigen Vollzuges
Se1n (1ew1ssen und chenkt ım zudem eınen inneren Freiraum 1r 1ne S dl1Z persönliche Vereinigung mit
dem sıch 1mM pfer hinschenkenden T1SEUS

Im Unterschied zum revidierten Usus mit der Vielfalt seiner Möglichkeiten ist der
überlieferte Usus also sozusagen »einfältiger« in seiner Art, bietet aber dafür eine wert-
volle Schule der Frömmigkeit. Die Strenge und Würde der bis ins Detail festgelegten
Form, die keine Abweichung oder Freizügigkeit duldet, trägt das Ihrige dazu bei. Die
Beachtung der vielen kleinen Details in Körper-, Kopf-, ja Arm- und Fingerhaltung, die
mannigfaltigen Gesten und Gebete – all dies sind Dinge, die dem Pries ter in dieser Kon-
sequenz aus der nachvatikanischen Liturgie nicht vertraut sein können. Sofern er unvor-
eingenommen ist, wird er dabei aber spüren, dass sie alle ihren je eigenen Sinn – und zu-
letzt ein- und denselben Sinn – haben: das Heilige auszudrücken und zu schützen.55

3.4.3. Stille und Kommunikation
Ein Grundprinzip des nachkonziliaren Usus ist Transparenz und Verständlichkeit.

Daher wird alles daran gesetzt, über den Weg der Kommunikation die Aufmerksam-
keit auf das Wesentliche zu lenken, und dies hat seinen guten Sinn. Hier konnte ge-
wiss ausgeglichen werden, was beim überlieferten Usus in der Vergangenheit
manchmal Anlass zu Oberflächlichkeit und Missbräuchen hatte werden können. 
Doch auch der überlieferte Usus muss in seiner Art anerkannt und geschätzt wer-

den: Statt etwas durch transparente Kommunikation zu betonen, neigt er dazu, die
Bedeutung von etwas dem Bewusstsein der Mitfeiernden mit dem Mittel der Verber-
gung nahezulegen – denken wir nur an den stillen, auf jede Kommunikation mit der
Gemeinde verzichtenden Vollzug der Opferungsriten. Während der Priester still sei-
ne Zeremonien und Gebete vollzieht, wird freilich vielfach gesungen. Aber allein die
Anwesenheit des Priesters, der am Altar die heilige Handlung vollzieht, vermittelt
unwillkürlich den Eindruck einer im Vergleich zum Gemeindegesang »tiefer« loten-
den Dimension, die so tiefgehend ist, dass sie nicht offen herausgesagt wird. Das gilt
erst recht für den stillen Vollzug des Hochgebetes. Umso ergreifender ist es dann,
wenn der Priester, etwa zum Gesang der Präfation oder nach dem Hochgebet, aus der
Versenkung seiner Stille »auftaucht«. In dieser Art wird es auch für die Gläubigen
möglich, intuitiv Wesentliches zu erfassen.56

3.5. Zeitüberhobenheit und Zeitbezug
Dass der revidierte Usus durchgängig darnach strebt, nüchtern, objektiviert und

kommunikativ zu sein, dass er Freiraum für Auswahl und Anpassung gewährt, ist ei-
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55 Kein Priester sollte aber meinen, er müsse den natürlichen Stil seiner Körperregungen und seiner cha-
rakterlichen Art aufgeben – das wäre in der Tat ein schädlicher Supranaturalismus! Vielmehr sollte er die
Art, die ihm von seiner individuellen Menschennatur eigen ist, hingeben, hineingeben in den Kosmos an
Symbolen, dem er in der Liturgie begegnet, also in den Ausdruck des je größeren Geheimnisses Gottes. Es
kommt auf die persönliche Einstellung bei der Befolgung der Rubriken an. Ist sie recht, dann wird die Ze-
lebration gemäß dem überlieferten Usus auch für heutige Menschen glaubwürdig und überzeugend.
56 Für den Priester hat die Stille der überlieferten Form übrigens auch einen unschätzbaren Wert: Während
die Gemeinde singt, muss er ganz still das Seinige vollziehen, ohne kommunikative Bestätigung von den
Gläubigen, und steht somit an der Spitze des Gottesvolkes ganz alleine »in persona Christi« vor der Majes -
tät Gottes. Dieses Bewusstsein prägt – unter Voraussetzung eines würdigen und andächtigen Vollzuges –
sein Gewissen und schenkt ihm zudem einen inneren Freiraum für eine ganz persönliche Vereinigung mit
dem sich im Opfer hinschenkenden Christus.
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bemerkenswerte EKıgenart, deren tiefere Giründe 1Ns Auge gefasst werden mussen,
den geistigen Wert dieses Usus einschätzen und anerkennen können. Dieser

Wert ist als uUMmMsSo bedeutsamer erachten. JE mehr 1Nan darın eıne Antwort auft t1ef-
greiıfende eweguUunNgen der abendländıschen Geistesgeschichte erDliıc

5 } Liturgie und bürgertum
In ıhrer Eıgenart geht dıe VOIN aps Paul VI approbierte Orm des Rıtus nämlıch

auft jene Geıisteshaltung des Abendlandes e1n, dıe sıch se1ıt Ausgang des Mıttelalters
VOTL em 1m Bürgertum verwiırklıcht,. eıne Geıisteshaltung, welche eıne relatıve
Autonomıie der Vernunfit VOIN der UOffenbarung, der Welt VOIN Gott, der Natur VON der
na stärker 1nNs 1C rückte. Eın olches enken sucht Redewe1l1sen über (jott und

Gott. dıe dem Menschen gew1issermaßben eınen Freiraum se1ıner Mündıgkeıt und
Entscheidungsmöglıchkeıt belassen. DIie objektivierende Sachlichkeit und üch-
ternheıt des nachvatıkanıschen Usus geht nıcht auft Kosten der der Wahrheıt,
aber S1el den Menschen nıcht Urc den USUAruCc inbrünstiger Frömmuigkeıt mıt-
reißen / Insofern rag der revıidıerte Usus der breıten und hıstorısch bedeutenden
Strömung des (nach-)neuzeıtlıchen Bürgertums der westlıchen Welt echnung.

DiIie Eıgenart der erneuerten Liturgie, den bürgerlıchen Menschen abzuholen.,
steht., und auft ıhn einzugehen, dart aber nıcht vorschnell als Tendenz ZUT Verbür-

gerlıchung der Liturgıie verunglımpft werden. auch WEn diese efahr zweılellos g —
geben ist Denn das Bürgertum wurde 1U eiınmal eiınem sehr einflussreichen g —
sellschaftlıchen Phänomen. das sıch 1m lıberalen Rechtsstaat ti1ef verankert hat DiIie
Kırche würde sıch gegenüber der Zeıtentwıcklung In Unrecht setzen., würde S1e dar-
auft nıcht irgendwıe eingehen.

DiIie große Stärke des revidierten Usus 1e2 also darın, dem hıstorısch gewachse-
NeTI Phänomen der bürgerlıchen Gesellschaft ritus-iıummanent echnung t(ragen.
Wenn 11a In diesem Lichte einmal dıe nachkonzılıare Lıiturgıie betrachtet. N

geradezu, W1e viele Aspekte der Kontinulntät 7U überlıeferten Rıtus ımmer och be-
stehen 58

Die Konfrontation mMmit der abendländischen Moderne

Verteidiger der erneuverten Orm des Rıtus werden 1U geltend machen wollen.,
ass dieses ıngehen auft dıe gesellschaftlıche Entwıicklung unbedingt wıchtig
\ / I )ass der überheferte Usus N1C selten, AaNnsLall »miıtzureiben«, e Gläubigen ın der Kırchenbank regel-
reC »abgehängt« hat, VOM em WE ıhnen rel1g1ös-Liturgische Bıldung (bzw. der Umgang mit eınem
Volksmessbüchlein) fehlte, ol naturlıc Nn1ıCcC verschwiegen werden (sıehe dazu uch unten 35 e1n
angel, der ber andererseı1ts uch Nn1ıC eınem verallgemeıinernden Urteil ber den überlheferten Usus
ren darf, enn ehbenso gab und 1bt C uch VOIN S dl1Z einfachen Menschen, Zeugnisse echter Lıturg1-
scher Eregriffenheit. Hıer ber <ol11 angesprochen werden, W A der überheferte Usus AL Selner E1igenart
e1gentlich 111
55 Um 1e8 eiınmal SAl gerafft synthetisieren: In Kontinuntät Iradıtıon SI der revidierte Usus VOT

lem durch e grundlegende Aufeinanderfolge der emente, durch e Unterscheidung zwıischen dem
Nıveau amtlıcher ıturg1e und persönlıcher Trömmigkeıt und resultierend daraus durch e AL dem
Frühmuittelalter stammende Begle1itung zentraler mtueller ollzüge UrCc wenn uch spürbar verkürzte)
Stillgebete.

ne bemerkenswerte Eigenart, deren tiefere Gründe ins Auge gefasst werden müssen,
um den geistigen Wert dieses Usus einschätzen und anerkennen zu können. Dieser
Wert ist als umso bedeutsamer zu erachten, je mehr man darin eine Antwort auf tief-
greifende Bewegungen der abendländischen Geistesgeschichte erblickt. 

3.5.1. Liturgie und Bürgertum
In ihrer Eigenart geht die von Papst Paul VI. approbierte Form des Ritus nämlich

auf jene Geisteshaltung des Abendlandes ein, die sich seit Ausgang des Mittelalters
vor allem im Bürgertum verwirklicht, eine Geisteshaltung, welche eine relative
Autonomie der Vernunft von der Offenbarung, der Welt von Gott, der Natur von der
Gnade stärker ins Licht rückte. Ein solches Denken sucht Redeweisen über Gott und
zu Gott, die dem Menschen gewissermaßen einen Freiraum seiner Mündigkeit und
Entscheidungsmöglichkeit belassen. Die objektivierende Sachlichkeit und Nüch-
ternheit des nachvatikanischen Usus geht nicht auf Kosten der Fülle der Wahrheit,
aber sie will den Menschen nicht durch den Ausdruck inbrünstiger Frömmigkeit mit-
reißen.57 Insofern trägt der revidierte Usus der breiten und historisch bedeutenden
Strömung des (nach-)neuzeitlichen Bürgertums der westlichen Welt Rechnung. 
Die Eigenart der erneuerten Liturgie, den bürgerlichen Menschen abzuholen, wo

er steht, und auf ihn einzugehen, darf aber nicht vorschnell als Tendenz zur Verbür-
gerlichung der Liturgie verunglimpft werden, auch wenn diese Gefahr zweifellos ge-
geben ist. Denn das Bürgertum wurde nun einmal zu einem sehr einflussreichen ge-
sellschaftlichen Phänomen, das sich im liberalen Rechtsstaat tief verankert hat: Die
Kirche würde sich gegenüber der Zeitentwicklung in Unrecht setzen, würde sie dar-
auf nicht irgendwie eingehen. 
Die große Stärke des revidierten Usus liegt also darin, dem historisch gewachse-

nen Phänomen der bürgerlichen Gesellschaft ritus-immanent Rechnung zu tragen.
Wenn man in diesem Lichte einmal die nachkonziliare Liturgie betrachtet, erstaunt es
geradezu, wie viele Aspekte der Kontinuität zum überlieferten Ritus immer noch be-
stehen.58

3.5.2. Die Konfrontation mit der abendländischen Moderne
Verteidiger der erneuerten Form des Ritus werden nun geltend machen wollen,

dass genau dieses Eingehen auf die gesellschaftliche Entwicklung unbedingt wichtig
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57 Dass der überlieferte Usus nicht selten, anstatt »mitzureißen«, die Gläubigen in der Kirchenbank regel-
recht »abgehängt« hat, vor allem wenn ihnen religiös-liturgische Bildung (bzw. der Umgang mit einem
Volksmessbüchlein) fehlte, soll natürlich nicht verschwiegen werden (siehe dazu auch unten 3.5.3.) – ein
Mangel, der aber andererseits auch nicht zu einem verallgemeinernden Urteil über den überlieferten Usus
führen darf, denn ebenso gab und gibt es, auch von ganz einfachen Menschen, Zeugnisse echter liturgi-
scher Ergriffenheit. Hier aber soll nur angesprochen werden, was der überlieferte Usus aus seiner Eigenart
eigentlich will. 
58 Um dies einmal ganz gerafft zu synthetisieren: In Kontinuität zur Tradition steht der revidierte Usus vor
allem durch die grundlegende Aufeinanderfolge der Elemente, durch die Unterscheidung zwischen dem
Niveau amtlicher Liturgie und persönlicher Frömmigkeit und – resultierend daraus – durch die aus dem
Frühmittelalter stammende Begleitung zentraler ritueller Vollzüge durch (wenn auch spürbar verkürzte)
Stillgebete.
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se1 und den Rıtus auch VOIN ınnen her pragen mMuUsSsSe Hıer lıiegen ZJEWISS Elemente der
Wahrheıt Dieses ıngehen auft dıe Zeıltsıituation erı aber auch das Verhältnıis des
Christentums ZUT abendländıschen oderne eıne große Problematık. dıe In diıesem
ahmen auch nıcht annäherungsweılse erschöpfend behandelt werden annn s g —
nugt unNns hıer, auft eiınen einz1gen Umstand hıinzuwelsen: auftf dıe Tatsache nämlıch.,
ass das Verhältnıis des katholıschen Christentums ZUT eistigkeıt der Moderne
grundlegend komplızierter ist als den vorangehenden Epochen der Antıke und des
Mıttelalters. Diese größere Komplexıtä 1e2 1m Wesen sowohl des Katholıschen
WIe des Modernen begründet; S1e äng N ı1stlıcher Perspektive amıt
SdaIMINECIL, ass dıe Neuzeıt 1m Unterschlie en vorausgehenden groben Epochen
der Geschichte., neben vielem hıstorısch Erklärlıchen und Berechtigten, auch AaUS E1 -
NEeTr bewussten und Irelen Stellungnahme des Menschengeıstes gegenüber dem Bıs-
herigen hervorgegangen ist eiıner Stellungnahme, dıe 7U Z1e]l hatte., dieses 1sShe-
rıge vielTac zugunsten VOIN eIW. Neuem verdrängen. Der nıcht 11UTr hıstorısch
edingte, sondern auch bewusst vollzogene Bruch mıt der vorausgehenden Tradıtion
haftet der ZAahzZCH abendländıschen Moderne Ja ist eiıner ıhrer Wesenszüge Ire1-
ıch auch be1l nıcht wenıgen Elementen der Kontinuität.”” |DER Wesen des Kathol1-
schen ingegen zielt gerade auftf dıe Vermeı1i1dung eines olchen Bruches ab 60

och WAS d1e nachvatıkanısche Lıturgiereform CIM o1bt CS eıne Entsprechung
dem., WAS soeben als Wesense1genart der Oderne herausgestellt wurde. Der irühere
ekretär der Gottesdienstkongregation, ErzbischofAlbert Malcolm Ranyıth, Sagl dazu:

»Be1 ein1gen Neuerungen wurden wichtige Flemente der Liturg1ie Samtl den entsprechenden
theologıschen rwägungen aufgegeben: Jetzt ist notwendıg und wıichtig, diese FElemente
wıeder aufzugreıfen. Ich glaube, dass eliner der Gründe, weshalb einıge wiıichtige FEle-
mentTfe des trndentinischen Rıtus be1 der Durchführung der nachkonzıli1aren Reform durch g —_

SC OMMI e Intuition Komano (muardınıs folgender Einschätzung: >Chrıist Se1n ruht auf e1-
11CT Stellungnahme ffenbarung, e ın jedem Abschnıitt der geschichtlichen Entwicklung vollzogen
werden annn Mıt eZug auf S1C ist e ffenbarung jeder Epoche gleich nah und gleich tern SO hat C

enn uch 1mM Mıttelalter Unglauben ın en (ıraden der Entschiedenheit gegeben ehbenso Ww1e ın der
Neuzeit 1ne vollwertige christliıche Gläubigkeit gegeben hat l hese ber eınen anderen ('harakter als
Jjene des Mıtte  ers LDem C'’hristen der Neuzeıit aufgegeben, Selnen (ı:lauben ALLS den geschichtlichen
Voraussetzungen der indıvyvıiduellen Selbständigkeıt heraus verwirklıchen, und hat das Oft In elner
We1se gelan, welche der ıttelalterliıchen durchaus ebenbürtı: 1begegnete ber Hındernissen,
e ıhm scChwer machten, Se1Nne e1l ınfach hınzunehmen, w1e e voraufgehende Epoche gekonnt

L dIe Erinnerung iıhre Auflehnung :;ott lebendig; e Art, Ww1e S1C alle Bereiche des
kulturellen Schalfens ın Wıderspruch zuU (ı:lauben gebrac und chesen cselhst ın 1ne S1ituation der Mın-
derwertigkeıt gedrängt atte., iragwürd1g. uberdem gab C das, WASN WITr e neuzeıtliıche nred-
ichkeıt genannt en Jenes Doppelspiel, welches auft der eınen 211e e CNrıistliıche ehre und 1 ehbens-
ordnung ablehnte., auf der anderen ber deren menschlich-kulturelle ırkungen 1r sıch ın Anspruch
nahm |DDER machte den Tısten In Se21nem Verhältnıis ZULT Neuzeıit unsiıcher« (Das nde der Neuzeıt, WUrz-
burg 111

Vel hlerzu Scheffczyk, L., Katholische (Glaubensweli Wahrheit und Gestalt, Paderborn
»Gegenüber dem absoluten :;ott kann sıch ber n1ıC ın CNISESCNZESCIZLET und völlıg Askontinnmer-
lıcher We1se entsche1i1den Hıer g1lt vielmehr 1mM Gegenteil: ID :;ott gegenüber gefällte Entscheidung 111US5

durchgehalten werden. TEe111C 111US5 S1C be1 geWwlssen Situationen und Anforderungen wIiederhoalt
werden, ber annn Nn1ıCcC ın völlıg belıebigen und voneınander gänzlıc verschıiedenen Entscheidungen.
|DER ist aufgrund des katholischen Ansatzes VOIN der sentschıiedenen Entscheidung« n1ıC möglıch, SC 1
denn, den Preis der Sinde «

sei und den Ritus auch von innen her prägen müsse. Hier liegen gewiss Elemente der
Wahrheit. Dieses Eingehen auf die Zeitsituation betrifft aber auch das Verhältnis des
Christentums zur abendländischen Moderne – eine große Problematik, die in diesem
Rahmen auch nicht annäherungsweise erschöpfend behandelt werden kann. Es ge-
nügt uns hier, auf einen einzigen Umstand hinzuweisen: auf die Tatsache nämlich,
dass das Verhältnis des katholischen Christentums zur Geistigkeit der Moderne
grundlegend komplizierter ist als zu den vorangehenden Epochen der Antike und des
Mittelalters. Diese größere Komplexität liegt im Wesen sowohl des Katholischen
wie des Modernen begründet; sie hängt – aus christlicher Perspektive – damit zu-
sammen, dass die Neuzeit im Unterschied zu allen vorausgehenden großen Epochen
der Geschichte, neben vielem historisch Erklärlichen und Berechtigten, auch aus ei-
ner bewussten und freien Stellungnahme des Menschengeistes gegenüber dem Bis-
herigen hervorgegangen ist – einer Stellungnahme, die zum Ziel hatte, dieses Bishe-
rige vielfach zugunsten von etwas Neuem zu verdrängen. Der nicht nur historisch
bedingte, sondern auch bewusst vollzogene Bruch mit der vorausgehenden Tradition
haftet der ganzen abendländischen Moderne an, ja ist einer ihrer Wesenszüge – frei-
lich auch bei nicht wenigen Elementen der Kontinuität.59 Das Wesen des Katholi-
schen hingegen zielt gerade auf die Vermeidung eines solchen Bruches ab.60
Doch was die nachvatikanische Liturgiereform betrifft, gibt es eine Entsprechung zu

dem, was soeben als Wesenseigenart der Moderne herausgestellt wurde. Der frühere
Sekretär der Gottesdienstkongregation, Erzbischof Albert Malcolm Ranjith, sagt dazu: 
»Bei einigen Neuerungen wurden wichtige Elemente der Liturgie samt den entsprechenden
theologischen Erwägungen aufgegeben: jetzt ist es notwendig und wichtig, diese Elemente
wieder aufzugreifen. [...] Ich glaube, dass einer der Gründe, weshalb einige wichtige Ele-
mente des tridentinischen Ritus bei der Durchführung der nachkonziliaren Reform durch ge-
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59 So kommt z. B. die Intuition Romano Guardinis zu folgender Einschätzung: »Christ zu sein ruht auf ei-
ner Stellungnahme zur Offenbarung, die in jedem Abschnitt der geschichtlichen Entwicklung vollzogen
werden kann. Mit Bezug auf sie ist die Offenbarung jeder Epoche gleich nah und gleich fern. So hat es
denn auch im Mittelalter Unglauben in allen Graden der Entschiedenheit gegeben – ebenso wie es in der
Neuzeit eine vollwertige christliche Gläubigkeit gegeben hat. Diese hatte aber einen anderen Charakter als
jene des Mittelalters. Dem Christen der Neuzeit war aufgegeben, seinen Glauben aus den geschichtlichen
Voraussetzungen der individuellen Selbständigkeit heraus zu verwirklichen, und er hat das oft in einer
Weise getan, welche der mittelalterlichen durchaus ebenbürtig war. Dabei begegnete er aber Hindernissen,
die es ihm schwer machten, seine Zeit so einfach hinzunehmen, wie die voraufgehende Epoche es gekonnt
hatte. Die Erinnerung an ihre Auflehnung gegen Gott war zu lebendig; die Art, wie sie alle Bereiche des
kulturellen Schaffens in Widerspruch zum Glauben gebracht und diesen selbst in eine Situation der Min-
derwertigkeit gedrängt hatte, war zu fragwürdig. Außerdem gab es das, was wir die neuzeitliche Unred-
lichkeit genannt haben: jenes Doppelspiel, welches auf der einen Seite die christliche Lehre und Lebens-
ordnung ablehnte, auf der anderen aber deren menschlich-kulturelle Wirkungen für sich in Anspruch
nahm. Das machte den Christen in seinem Verhältnis zur Neuzeit unsicher« (Das Ende der Neuzeit, Würz-
burg 91965, 111 f.).
60 Vgl. hierzu z. B. Scheffczyk, L., Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt, Paderborn 32008, 47:
»Gegenüber dem absoluten Gott kann man sich aber nicht in entgegengesetzter und völlig diskontinuier-
licher Weise entscheiden. Hier gilt vielmehr im Gegenteil: Die Gott gegenüber gefällte Entscheidung muss
durchgehalten werden. Freilich muss sie bei gewissen Situationen und neuen Anforderungen wiederholt
werden, aber dann nicht in völlig beliebigen und voneinander gänzlich verschiedenen Entscheidungen.
Das ist aufgrund des katholischen Ansatzes von der ›entschiedenen Entscheidung‹ nicht möglich, es sei
denn, um den Preis der Sünde.«
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W1ISSE lıturg1sche Kreise aufgegeben wurden, ın einem Abgehen Oder elner Unterbewertung
der Entwicklungen 1m zweıten Jahrtausend der Geschichte der Liturgie suchen ist Einiıge
Fachleute der Liturgie betrachteten dıe Entwıiıcklung dleser Pericode her negatıv. Diese Fın-
schätzung ist falsch, we1l 111a iınnerhalb der lebendigen Überlieferung der Kırche nıcht Mes
Oder Jenes aussuchen kann, W aSs mıt UNSCICH vorgefertigten Auffassungen übereinstimmt «  61

Im Lıichte cdieser Aussagen haftet dem revidierten Usus also eiıne ZEeWISSE Unreife
Der überlheferte Usus ıngegen ist VOIN olchen geistigen mbrüchen u  €

Stet NSe1ine Praktizıerung und Wıederbelebung In heutiger Zeıt verkörpert daher
Aspekte der Gerechtigkeit 1m 1NDIIIC auftf dıe gewachsene lıturgısche Tradıtion
Aspekte, dıe VO revidierten Usus nıcht genügen abgedeckt werden.
e1 entspricht N dem Wesen des überheferten Usus nıcht. auft plakatıvem Wege

seınen Geltungsanspruch demonstrieren: MesstTeli1ern des überheferten Usus Sınd
dem heutigen massenmedıalen Bedürfnıs ebenso wen12 gewachsen W1e der Upen-
Aır-Kultur ( Wır sehen 1er VOIN der ec auch krıtiıschen Beurteilung cdieser Phä-
NOmMENE ab.) In ıhrem €  € Verzicht auft Konzelebratıon ist dıe überlıeferte I _ ıtur-
gıe geradezu unpraktısch, WEn 1Nan einmal dıe Abhaltung VOIN Kongressen oder
größeren agungen mıt geme1ınsamer Lıturgıe en Gegenüber den weıtreichenden
Anpassungs- und Entfaltungsmöglichkeıiten des revidierten Usus annn der überlıe-
terte Usus ımmer 11UT eın tılles Gegenstück bılden

Andererseı1ıts aber ebt CT In eıner gewachsenen Gefügtheıt, dıe VON SZahzZ e1gener
Kraft ist und dıe N seınem vormodernen rsprung In uUuNsere postmoderne Zeıt
hineminträgt. Der revıidierte Usus braucht unbedingt dıiese Kraft als Ergänzung: hne
S$1e würde CT efahr laufen, ass In den Herausforderungen der Zeıt SOZUSaSCH se1ın
»Salz chal« wırd (vgl 5, 13) | D braucht unbedingt und beständıg das lebendige
Gegenüber vonseılten se1ıner eigenen Tradıtion., dıe selbst nıcht genügen In sıch
1rg DIies wırd VOIN der ehrzahl heutiger Liturgiewıissenschaftler nıcht erkannt.
DIie gegenwärtige Tendenz ZUT Hınwendung orientalıschen Liturgien VELMAS 1es
nıcht genügen abzudecken: S$1e weıcht auch der eigentliıchen Konfrontation AaUS,
dıe N 1er geht und dıe sehr nötiıg ist

mgeke TrTeE111C ist der uberlheierte Usus ohne den revidierten Usus In der (Je-
Tahr. dıe Bodenhaftung ZUT heutigen Zeıltsıtuation verlıeren DbZw nıcht errel-
chen: Denn dıe rage des Eıngehens auftf das Bürgertum steht mıtten In der rage nach
dem Verhältnıis des Christentums ZUT heutigen modernen Welt Der revıdıerte Usus
der römıschen Liturgie versucht. dem komplexen Verhältnıis des Katholızı1ısmus ZUT

Oderne konstruktiıv echnung t[ragen, iındem das nlıegen inhaltlıcher O-
dox1e mıt verschliedenen Facetten der Elastızıtät In der konkreten Normbindung VOI-

Knüpft und auch rtuelle Identıtät und dynamısche Anpassungsfähigkeıt einem
komplexen Systemganzen vereinigt. Se1in Sacrum ıst. WI1Ie WIT sahen. vorwiegend
pragmatısc. und dynamısch, wen1ıger symbolısch und essentiell. )Das entspricht dem
modernen westlichen Empfinden und hat In diesem Sinne se1ıne Vorzüge Anderer-
seıts ist e1in olches Sacrum anfällıger Tür Miıssbräuche: CX ist weıtaus stärker der Sub-
jektiven Eıinstellung derer ausgesetZzL, dıe dıe Liturgie vollzıehen er ist Jjene Ira-
dıtionsfähigkeıt, welche der revıdıerte Usus In sıch Teıne hat. noch nıcht erwliesen.

Vel Interview gegenüberes http://www.lides.org/aree/news/newsdet.php /1ıdnews=100 /9& lan=deu.

wisse liturgische Kreise aufgegeben wurden, in einem Abgehen oder einer Unterbewertung
der Entwicklungen im zweiten Jahrtausend der Geschichte der Liturgie zu suchen ist. Einige
Fachleute der Liturgie betrachteten die Entwicklung dieser Periode eher negativ. Diese Ein-
schätzung ist falsch, weil man innerhalb der lebendigen Überlieferung der Kirche nicht dies
oder jenes aussuchen kann, was mit unseren vorgefertigten Auffassungen übereinstimmt.«61

Im Lichte dieser Aussagen haftet dem revidierten Usus also eine gewisse Unreife
an. Der überlieferte Usus hingegen ist von solchen geistigen Umbrüchen unangeta-
stet. Seine Praktizierung und Wiederbelebung in heutiger Zeit verkörpert daher
Aspekte der Gerechtigkeit im Hinblick auf die gewachsene liturgische Tradition –
Aspekte, die vom revidierten Usus nicht genügend abgedeckt werden. 
Dabei entspricht es dem Wesen des überlieferten Usus nicht, auf plakativem Wege

seinen Geltungsanspruch zu demonstrieren: Messfeiern des überlieferten Usus sind
dem heutigen massenmedialen Bedürfnis ebenso wenig gewachsen wie der Open-
Air-Kultur. (Wir sehen hier von der zu Recht auch kritischen Beurteilung dieser Phä-
nomene ab.) In ihrem strengen Verzicht auf Konzelebration ist die überlieferte Litur-
gie geradezu unpraktisch, wenn man einmal an die Abhaltung von Kongressen oder
größeren Tagungen mit gemeinsamer Liturgie denkt. Gegenüber den weitreichenden
Anpassungs- und Entfaltungsmöglichkeiten des revidierten Usus kann der überlie-
ferte Usus immer nur ein stilles Gegenstück bilden. 
Andererseits aber lebt er in einer gewachsenen Gefügtheit, die von ganz eigener

Kraft ist und die er aus seinem vormodernen Ursprung in unsere postmoderne Zeit
hineinträgt. Der revidierte Usus braucht unbedingt diese Kraft als Ergänzung: Ohne
sie würde er Gefahr laufen, dass in den Herausforderungen der Zeit sozusagen sein
»Salz schal« wird (vgl. Mt 5, 13): Er braucht unbedingt und beständig das lebendige
Gegenüber vonseiten seiner eigenen Tradition, die er selbst nicht genügend in sich
birgt. Dies wird von der Mehrzahl heutiger Liturgiewissenschaftler nicht erkannt.
Die gegenwärtige Tendenz zur Hinwendung zu orientalischen Liturgien vermag dies
nicht genügend abzudecken; sie weicht auch der eigentlichen Konfrontation aus, um
die es hier geht und die sehr nötig ist.
Umgekehrt freilich ist der überlieferte Usus ohne den revidierten Usus in der Ge-

fahr, die Bodenhaftung zur heutigen Zeitsituation zu verlieren bzw. nicht zu errei-
chen: Denn die Frage des Eingehens auf das Bürgertum steht mitten in der Frage nach
dem Verhältnis des Christentums zur heutigen modernen Welt. Der revidierte Usus
der römischen Liturgie versucht, dem komplexen Verhältnis des Katholizismus zur
Moderne konstruktiv Rechnung zu tragen, indem er das Anliegen inhaltlicher Ortho-
doxie mit verschiedenen Facetten der Elastizität in der konkreten Normbindung ver-
knüpft und auch rituelle Identität und dynamische Anpassungsfähigkeit zu einem
komplexen Systemganzen vereinigt. Sein Sacrum ist, wie wir sahen, vorwiegend
pragmatisch und dynamisch, weniger symbolisch und essentiell. Das entspricht dem
modernen westlichen Empfinden und hat in diesem Sinne seine Vorzüge. Anderer-
seits ist ein solches Sacrum anfälliger für Missbräuche; es ist weitaus stärker der sub-
jektiven Einstellung derer ausgesetzt, die die Liturgie vollziehen. Daher ist jene Tra-
ditionsfähigkeit, welche der revidierte Usus in sich alleine hat, noch nicht erwiesen.
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61 Vgl. Interview gegenüber Fides: http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=10079&lan=deu.
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Eın rein pragmatısches Sacrum annn nıe ohne eın In ymbolen essentiell verankertes
Sacrum auskommen. und Letzteres ist 1UN einmal dıe Stärke des überlıeferten Usus

3  R Die rage nach dem erıiıka. AaLs Unterscheidungshilfe
Wıe WITr jedoch sehen konnten, verdankt der überlieferte Usus dıe Essentlalıtät SEe1-

1E Sacrum In SAaNzZ grundlegender Welse der konstitutiven tellung des Klerikates In-
dem dıe Lıiturg1ie VON ıhren praktıschen aulien her Klerikerliturgie ıst. annn eın rela-
1V gleichbleibendes sakrales Nıveau In sehr unterschiedlichen außeren Bedingungen
und auch., WIEe sıch hıstorisch zeıgte, über große geschichtliche Umwandlungen hın
durchgehalten werden. Insofern e1gnet dem überlieferten Usus eiıne unvergleichliche
Kralit, das Sacrum lıturg1scher TIradıtiıon 1m Zeitenlauf garantıeren und schützen.
och gerade dıe Tatsache dass diese Kraft sıch grundlegend dem klerikalen C’harakter
verdankt, entiernt den überlieferten Usus weıt VOoO heutigen Zeıitbewusstselin.

Weıter oben wurde angesprochen, ass dıe Keservierung lıturg1scher ollzüge Tür
erıker insofern der Eınheıt des Gottesvolkes keınen Abbruch tuLl, als das (jottes-
hıld stark und mächt1g ıst. also das Bewusstse1n., ass das gemeınsame Stehen VOTL
dem heilıg-absoluten Giott als grundliegender erTahren wırd als der Unterschie: ZWI1-
schen Klerikern und übrıgen Gläubigen. Dem entspricht auch, W1e WIT sahen, dıe In
den (jebeten des überlıeferten Usus ausgedrückte Frömmigkeıt Je mehr sıch 11UN

aber 1m Glaubensbewusstsein eiıner Epoche dıe hlıerfür nötige »Ciottescdurchdrin-
ZUNZ« abschwächt bedingt Urc Umwälzungen des wıssenschalftlıchen. wırt-
schaftlıchen und soz1alen Denkens., W1e 1es 1m und Jahrhundert In großem
Mabße erTolgte uUMMSOo wen1ıger hat das 1m Rıtus ausgedrückte Gottesbild dıe Krafit,
eıne ein1gende Klammer erıker und übrıge äubige bılden

Dadurch Hel der Unterschie der lıturgı1schen tellung VOIN Kleriıkern und übrıgen
Gläubigen stärker enn JE INS Gewicht: dıe Sens1ıbıilıtät wuchs Tür den Umstand, AasSSs
cdieser Unterschlie den außerlıturgischen soz1alen Gegebenheıten mıt ıhrer grundle-
genden Kechtsgleichheıt und einhergehend damıt mıt dem Selbstverständnıs des
dernen Menschen., das cdieser der Kırchentür Ja nıcht ınfTach aufgeben kann. nıcht
entspricht. SO rklärt sıch hıstorısch der rang ZUT Taktıschen Abschaffung des ler1-
kates, welches Ja 1m Zuge des Zweıten Vatıkanums In der lat L1UT noch als außere JU-
rdıische Form besteht., nıcht aber mehr als eıne auch schon VOT den sakramentalen
Weıhegraden und damıt VOTL jeder pastoralen Sendung gegebene kırchlich-spirıtuelle
Eınrıchtung. SO ist auch dıe Liıturgiereform In all ıhren spekten auffassbar als eıne
konsequente Loslösung der Liturgie VO alten er1Ka) In der elbstverständlıc be1l-
behaltenen und unaufgebbaren hıerarchıschen Strukturierung der gottesdienstlichen
ollzüge kommt das er1Ka) als eıne gegenüber dem pastoral bevollmächtigten (Je-
meı1ındedıienst des Priesters (bzw 1akons eigengewichtige TO nıcht mehr VOL.

Damlut wurde dıe Liturgıie Te11C VOIN eiıner hıstorıschen Belastung befreıt. dıe
dem Kleriıkerstand nhaften 1e AaUS se1ıner In Irüheren /Zeıten auch weltlich-soz1ial
gegebenen tellung und dem damıt bıswellen einhergehenden Dünkel und Miss-
brauch Darın 1e2 ohl eiıner der G’Gründe. Warum der heutige westliche ensch
vielTac (wenn auch unberechtigterwe1se!) olfener ist Tür eıne orientalısche als Tür
eıne trıdentinısche Liturgie, obwohl 21 Formen gleichermaßen Klerikerlıturgien

Ein rein pragmatisches Sacrum kann nie ohne ein in Symbolen essentiell verankertes
Sacrum auskommen, und Letzteres ist nun einmal die Stärke des überlieferten Usus. 

3.5.3. Die Frage nach dem Klerikat als Unterscheidungshilfe
Wie wir jedoch sehen konnten, verdankt der überlieferte Usus die Essentialität sei-

nes Sacrum in ganz grundlegender Weise der konstitutiven Stellung des Klerikates. In-
dem die Liturgie von ihren praktischen Abläufen her Klerikerliturgie ist, kann ein rela-
tiv gleichbleibendes sakrales Niveau in sehr unterschiedlichen äußeren Bedingungen
und auch, wie sich historisch zeigte, über große geschichtliche Umwandlungen hin
durchgehalten werden. Insofern eignet dem überlieferten Usus eine unvergleichliche
Kraft, das Sacrum liturgischer Tradition im Zeitenlauf zu garantieren und zu schützen.
Doch gerade die Tatsache dass diese Kraft sich grundlegend dem klerikalen Charakter
verdankt, entfernt den überlieferten Usus weit vom heutigen Zeitbewusstsein. 
Weiter oben wurde angesprochen, dass die Reservierung liturgischer Vollzüge für

Kleriker insofern der Einheit des Gottesvolkes keinen Abbruch tut, als das Gottes-
bild stark und mächtig ist, also das Bewusstsein, dass das gemeinsame Stehen vor
dem heilig-absoluten Gott als grundlegender erfahren wird als der Unterschied zwi-
schen Klerikern und übrigen Gläubigen. Dem entspricht auch, wie wir sahen, die in
den Gebeten des überlieferten Usus ausgedrückte Frömmigkeit. Je mehr sich nun
aber im Glaubensbewusstsein einer Epoche die hierfür nötige »Gottesdurchdrin-
gung« abschwächt – bedingt durch Umwälzungen des wissenschaftlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Denkens, wie dies im 19. und 20. Jahrhundert in großem
Maße erfolgte –, umso weniger hat das im Ritus ausgedrückte Gottesbild die Kraft,
eine einigende Klammer um Kleriker und übrige Gläubige zu bilden. 
Dadurch fiel der Unterschied der liturgischen Stellung von Klerikern und übrigen

Gläubigen stärker denn je ins Gewicht; die Sensibilität wuchs für den Umstand, dass
dieser Unterschied den außerliturgischen sozialen Gegebenheiten mit ihrer grundle-
genden Rechtsgleichheit und einhergehend damit mit dem Selbstverständnis des mo-
dernen Menschen, das dieser an der Kirchentür ja nicht einfach aufgeben kann, nicht
entspricht. So erklärt sich historisch der Drang zur faktischen Abschaffung des Kleri-
kates, welches ja im Zuge des Zweiten Vatikanums in der Tat nur noch als äußere ju-
ridische Form besteht, nicht aber mehr als eine auch schon vor den sakramentalen
Weihegraden und damit vor jeder pastoralen Sendung gegebene kirchlich-spirituelle
Einrichtung. So ist auch die Liturgiereform in all ihren Aspekten auffassbar als eine
konsequente Loslösung der Liturgie vom alten Klerikat: In der selbstverständlich bei-
behaltenen und unaufgebbaren hierarchischen Strukturierung der gottesdienstlichen
Vollzüge kommt das Klerikat als eine gegenüber dem pastoral bevollmächtigten Ge-
meindedienst des Priesters (bzw. Diakons) eigengewichtige Größe nicht mehr vor. 
Damit wurde die Liturgie freilich von einer historischen Belastung befreit, die

dem Klerikerstand anhaften blieb aus seiner in früheren Zeiten auch weltlich-sozial
gegebenen Stellung und dem damit bisweilen einhergehenden Dünkel und Miss-
brauch. Darin liegt wohl einer der Gründe, warum der heutige westliche Mensch
vielfach (wenn auch unberechtigterweise!) offener ist für eine orientalische als für
eine tridentinische Liturgie, obwohl beide Formen gleichermaßen Klerikerliturgien
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SINd: Denn In der tridentinıschen Lıiturgıie egegnet dem westlıchen Menschen rein
unterbewusst eın ucC e1gener (nıcht 11UT es1ialer., sondern auC gesellschaft-
lıcher Vergangenheıt, dıe kraft se1ner Eınbindung In dıe postmonarchiısche
und postarıstokratische Gesellschaft mıt ıhren lıberalen Errungenschaften eıne ti1ef
wurzelnde Abne1gung empfindet. |DER orlientalısch€er1Kal ist Tür das EMmMp-
Iiinden westliıcher Menschen weıter »entfTernt« und er wenı1ger belastet.

Was aber ist 1U 1m überlıeferten Usus, VO Glaubensstandpunkt N gesehen,
das »KE1igengewicht« des Klerikates sowohl gegenüber dem Daseın des übrıgen (iOt-
tesvolkes als auch gegenüber dem pastoralen Dienst des Priesters’? Diese E1ıgenbe-
deutung des Kler1ikates als olchen besteht In eiınem amtlıchen Stehen VOT Gott. und
7 W ar In eiıner testgefügten Urdnung ununterbrochenen betens. das N dem Gelst
übernatürlicher Stellvertretung Tür das übrıge auc das anwesende!) Gottesvolk
vollzogen WIrd. Dies wurde Te11C insofern bereıts se1t Jahrhunderten verdunkelt.
als dıe Kleriıkerdienste vielTac VON (meı1st mıinderjJährıgen) Mınıstranten wahrge-
NOmIMMEN wurden. dıe weder über eiıne hınreichende Kenntnis der lateinıschen ebe-
te och über dıe nötige geistlıche e1le verfügen konnten. DIies aber auch das Ar-
gern1s klerikaler elbstgefällıgkeıt ist eiıner der TUN:! alür. ass N dem (Giläub1-
ScCH In der Kırchenbank ımmer schwıler1ger möglıch 1m lıturg1schen er1ı1ker-
dienst eın Getragen-Sein und Ernstgenommen->Senn der e1genen Person erkennen

als vielmehr eıne Degradierung. DiIie Tendenz eiınem olchen Mıssverstehen
musste uUMMSOo mehr verstärkt werden. als N ach dem Zweıten Vatıkanum annn (AL-
SAaCAIC 7U Wegfall des Kler1ikates alten Stiles kam DIies wıiıederum hat ZUT Konse-
»ass eın erstmalıges Erleben eiıner Liturgıie gemäß dem überlıeferten Usus Tür
nıcht wen1ge 1m revidierten Usus behe1matete äubıige geradezu museal wırkt

och 1es cdarf nıcht hındern., das (jJanze der Problematık sehen: Der Wegfall
des alten Klerikates 1m revidierten Usus hat nämlıch dıe Dımension übernatürlıiıcher
Stellvertretung, dıe eın zentrales Wesenselement des Priesteramtes darstellt.°* abge-
schwächt. er ist N auch den amtlıchen lıturgıschen Dıienern, dıe In der Welt des
revidierten Usus mıt se1ıner Domminanz pastoral ausgerıichteter Präsıdialgebete groß
geworden sSınd., gul W1e nıcht mehr zugänglıch, ängere Stillgebete zeıtgleich 7U

Beten und Singen der übrıgen Gläubigen N dem Stellvertretungsgedanken
heraus praktızıeren, W1e 1es über viele Jal  underte elbstverständlıich War  63

Vel hlerzu Scheffczyk, L., »Stellvertretung« und Sendung des Priesters, 1n Ders., (1laube als 1 ebensıin-
spiıration, esammelte CNnrırten ZULT Theologıe, 2, FEinsiedeln 1980, 41 3—47)5
G3 Hıer darf TEe111C Nn1ıC VELSESSCH werden, ass e täglıche »Bewält1gung« er Stillgebete und der da-
zugehör1ıgen (r1esten ın der ergangenheıt ir N1C wen1ige Priester, gerade WE S1C Sd112 VOIN der Pfarr-
seelsorge erfüllt WAalCIl, uch 1ne ast edeuten konnte., und 4ass C uch N1C immer ınfach (und
ble1ibt), VOT lem be1 tejerlhicher Gottesdienstgestaltung der be1 e1nem 1mM priesterlichen Lhenst 11L e1N-
mal N1C immer verme1dbaren C1LAruUC. e gebührende AÄAndacht £21MmM Vollzug cheser (1ebete wahren.
1C wen1ige Seelsorger empfanden daher e Liturgiereform als Befreiung (wobe1l TEe111C e1n (1ebets-
SITOM ınfach wegfiel, der S1C bısher, uch WE S1C wen1ger TnNaben wollten, nat) l e (Al-
SAaCNLIC gelebte Tömmigkeıt 1mM Zusammenhang mit den Stillgebeten des überlheferten Usus Iso ITrU-
her KeEiNeSWEgS Selbstverständlichken| Was ber elhbstverständlich (und IU 1e8 <ol11 cheser Stelle
1mM Haupttext angesprochen werden) e wenn uch Oft unreflektierte) grundlegende Einstellung, e
der Z elebrant dem Vollzug jeglicher priesterlicher (1ebete atte., SC1 C ZULT Verrichtung des Breviergebe-
([es der hen der tıllen (1ebete be1 der Messe 1ne Einstellung, e sıch 1mM Horızoant des Aufstiegs VOIN

den Nıederen den Höheren eiıhen ALLS der ge1istlichen Heranbıildungz Priestertum ınfach ergal

sind: Denn in der tridentinischen Liturgie begegnet dem westlichen Menschen rein
unterbewusst ein Stück eigener (nicht nur ekklesialer, sondern auch) gesellschaft-
licher Vergangenheit, gegen die er – kraft seiner Einbindung in die postmonarchische
und postaristokratische Gesellschaft mit ihren liberalen Errungenschaften – eine tief
wurzelnde Abneigung empfindet. Das orientalisch geprägte Klerikat ist für das Emp-
finden westlicher Menschen weiter »entfernt« und daher weniger belastet. 
Was aber ist nun im überlieferten Usus, vom Glaubensstandpunkt aus gesehen,

das »Eigengewicht« des Klerikates sowohl gegenüber dem Dasein des übrigen Got-
tesvolkes als auch gegenüber dem pastoralen Dienst des Priesters? Diese Eigenbe-
deutung des Klerikates als solchen besteht in einem amtlichen Stehen vor Gott, und
zwar in einer festgefügten Ordnung ununterbrochenen Betens, das aus dem Geist
übernatürlicher Stellvertretung für das übrige (auch das anwesende!) Gottesvolk
vollzogen wird. Dies wurde freilich insofern bereits seit Jahrhunderten verdunkelt,
als die Klerikerdienste vielfach von (meist minderjährigen) Ministranten wahrge-
nommen wurden, die weder über eine hinreichende Kenntnis der lateinischen Gebe-
te noch über die nötige geistliche Reife verfügen konnten. Dies – aber auch das Är-
gernis klerikaler Selbstgefälligkeit – ist einer der Gründe dafür, dass es dem Gläubi-
gen in der Kirchenbank immer schwieriger möglich war, im liturgischen Kleriker-
dienst ein Getragen-Sein und Ernstgenommen-Sein der eigenen Person zu erkennen
– als vielmehr eine Degradierung. Die Tendenz zu einem solchen Missverstehen
musste umso mehr verstärkt werden, als es nach dem Zweiten Vatikanum dann tat-
sächlich zum Wegfall des Klerikates alten Stiles kam. Dies wiederum hat zur Konse-
quenz, dass ein erstmaliges Erleben einer Liturgie gemäß dem überlieferten Usus für
nicht wenige im revidierten Usus beheimatete Gläubige geradezu museal wirkt. 
Doch dies darf nicht hindern, das Ganze der Problematik zu sehen: Der Wegfall

des alten Klerikates im revidierten Usus hat nämlich die Dimension übernatürlicher
Stellvertretung, die ein zentrales Wesenselement des Priesteramtes darstellt,62 abge-
schwächt. Daher ist es auch den amtlichen liturgischen Dienern, die in der Welt des
revidierten Usus mit seiner Dominanz pastoral ausgerichteter Präsidialgebete groß
geworden sind, so gut wie nicht mehr zugänglich, längere Stillgebete zeitgleich zum
Beten und Singen der übrigen Gläubigen aus dem puren Stellvertretungsgedanken
heraus zu praktizieren, wie dies über viele Jahrhunderte selbstverständlich war.63
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62 Vgl. hierzu Scheffczyk, L., »Stellvertretung« und Sendung des Priesters, in: Ders., Glaube als Lebensin-
spiration, Gesammelte Schriften zur Theologie, Bd. 2, Einsiedeln 1980, 413–425.
63 Hier darf freilich nicht vergessen werden, dass die tägliche »Bewältigung« aller Stillgebete und der da-
zugehörigen Gesten in der Vergangenheit für nicht wenige Priester, gerade wenn sie ganz von der Pfarr-
seelsorge erfüllt waren, auch eine Last bedeuten konnte, und dass es auch nicht immer einfach war (und
bleibt), vor allem bei feierlicher Gottesdienstgestaltung oder bei einem im priesterlichen Dienst nun ein-
mal nicht immer vermeidbaren Zeitdruck, die gebührende Andacht beim Vollzug dieser Gebete zu wahren.
Nicht wenige Seelsorger empfanden daher die Liturgiereform als Befreiung (wobei freilich ein Gebets-
strom einfach wegfiel, der sie bisher, auch wenn sie es weniger wahrhaben wollten, getragen hat). Die tat-
sächlich gelebte Frömmigkeit war im Zusammenhang mit den Stillgebeten des überlieferten Usus also frü-
her keineswegs Selbstverständlichkeit. Was aber selbstverständlich war (und nur dies soll an dieser Stelle
im Haupttext angesprochen werden), war die (wenn auch oft unreflektierte) grundlegende Einstellung, die
der Zelebrant zu dem Vollzug jeglicher priesterlicher Gebete hatte, sei es zur Verrichtung des Breviergebe-
tes oder eben der stillen Gebete bei der Messe – eine Einstellung, die sich im Horizont des Aufstiegs von
den Niederen zu den Höheren Weihen aus der geistlichen Heranbildung zum Priestertum einfach ergab.
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DIies gılt dann. WEn manche heutige Priester bewundernd und erstrebend ach
dem überlıeferten Usus ausschauen und dıe Frömmuigkeıt der In ıhm enthaltenen (jJe-
ete und Gjesten schätzen: Denn ass 11a dıiese Frömmuigkeıt Urc e1in Zur-Kkennt-
nıs-Nehmen hochachtet und 18 bedeutet och keineswegs, ass 1Nan S$1e sıch In
der eigenen zelebratıven Praxıs auch konstruktiıv aneıgnen und S$1e exıistentiell
sefizen kann! Von Ersterem Letzterem ist e1in welıter Weg zurückzulegen, und N
bedarf Tür den heutigen 1ester vıiel persönlıche Selbsterkenntnis und Demut,
überhaupt erst eiınmal wahrzunehmen. WIe welıt dieser Weg WITrKI1C ist Der heutige
Priester ist eın erıker alter Urdnung mehr. | D ist 7U Priesteramt gekommen, oh-

dıe nıederen eıhen und dıe S$1e umgebende spırıtuelle Welt durchlaufen ha-
ben | D annn sıch 7Z7War relatıv rasch Außerliıch ane1gnen, W1e 11a dıe Messe gemäl
dem überheferten Usus zelebrıiert. ber Tür dıe Iruchtbare existentielle Integrierung
der aAaußeren Praxıs In das e1igene geistliıch-seelsorgliche eben. dıe Tür dıe aub-
würdıgkeıt eiıner olchen Zelebration gerade angesıchts der angesprochenen hısto-
rischen Belastungen ausschlaggebend ıst. ist viel Geduld, übernatürliıcher Tau-
benssınn und geistlıches Wachstum nötig.

Abschluss

Was also den überlıeferten Usus »stark« macht. ist N zugle1ic auch., WAS ıhn
dem heutigen Menschen »Tern« erscheiınen lässt DIies deutet 11UTr och mehr dar-
auft hın, W1e sehr e1 Formen, der überlheferte und der revıidıierte USsus, aufeınander
angewlesen Sınd und sıch gegense1lt12 erganzen mussen Folgen S1e 7 W ar Außerlich
gesehen grundlegend dem gleichen Bauplan und gehören S1e In diıesem Sinne dem
»e1inenN« römıschen Rıtus setizen S$1e aber doch tieIgreifen andere Akzente
el Formen en ıhr Gewicht der überlıieferte Usus AaUS der Eınheıt der TAadı-
tıon. dıe CT repräsentiert, der revıidıierte Usus N se1ıner (von aps ened1i AVI
Urc dıe Bezeiıchnung »ordentlıche FOorm« hingenommenen) tellung, dıe derzeıt
allgemeın praktızıerte Felier der katholischen Lıturgıe se1n. N ıhm Aa  S se1ıner
größeren Fähigkeıt dynamıscher Anpassung verschiedene pastorale S1ıtuat10-
NeTI 1m Gegenwartskontext auch zukommt.
er annn keıne der beıden Formen Tür sıch Teıne beanspruchen, dıe Eıgenart

des römıschen Rıtus voll repräsentieren. Nur In gegenseılt1ger Ergänzung ZWI1-
schen beıden Formen annn dıe bewahrt werden nıcht 11UT dıe der Felier-
gestalt, sondern dıe dessen., WAS dıe Feıiergestalt des eucharıstischen Gehe1m-
NıISsSes ausdrücken 11l
er 1e2 dıe geistesgeschichtliche ITragweıte des Motu Propri10 »Summorum

Pontiticum« aps Benedikts AVI darın, unbeschadet der Tatsache., ass der FrevV1-
cdierte Usus dıe »ordentlıche Form« der römıschen Liturgiefeier bleıbt., doch deren
bısher Aaklısc bestehende »Monopolstellung« In der Weıtertradierung des FröÖöMmM1-
schen Rıtus gebrochen en |DER bedeutet Te1NNC Tür manche Anhänger der I 1-
turgıereform eıne empfindlıche Demütigung, N 11a einzelnen Reaktionen auft das
Motu Propri10 auch anmerken konnte. Man dart aber nıcht VELSCSSCH, welche Demu-

Dies gilt sogar dann, wenn manche heutige Priester bewundernd und erstrebend nach
dem überlieferten Usus ausschauen und die Frömmigkeit der in ihm enthaltenen Ge-
bete und Gesten schätzen: Denn dass man diese Frömmigkeit durch ein Zur-Kennt-
nis-Nehmen hochachtet und liebt, bedeutet noch keineswegs, dass man sie sich in
der eigenen zelebrativen Praxis auch konstruktiv aneignen und sie existentiell um-
setzen kann! Von Ersterem zu Letzterem ist ein weiter Weg zurückzulegen, und es
bedarf für den heutigen Priester viel persönliche Selbsterkenntnis und Demut, um
überhaupt erst einmal wahrzunehmen, wie weit dieser Weg wirklich ist. Der heutige
Priester ist kein Kleriker alter Ordnung mehr. Er ist zum Priesteramt gekommen, oh-
ne die niederen Weihen und die sie umgebende spirituelle Welt durchlaufen zu ha-
ben. Er kann sich zwar relativ rasch äußerlich aneignen, wie man die Messe gemäß
dem überlieferten Usus zelebriert. Aber für die fruchtbare existentielle Integrierung
der äußeren Praxis in das eigene geistlich-seelsorgliche Leben, die für die Glaub-
würdigkeit einer solchen Zelebration – gerade angesichts der angesprochenen histo-
rischen Belastungen – ausschlaggebend ist, ist viel Geduld, übernatürlicher Glau-
benssinn und geistliches Wachstum nötig. 

4. Abschluss

Was also den überlieferten Usus so »stark« macht, ist es zugleich auch, was ihn
dem heutigen Menschen so »fern« erscheinen lässt. Dies deutet nur noch mehr dar-
auf hin, wie sehr beide Formen, der überlieferte und der revidierte Usus, aufeinander
angewiesen sind und sich gegenseitig ergänzen müssen. Folgen sie zwar äußerlich
gesehen grundlegend dem gleichen Bauplan und gehören sie in diesem Sinne dem
»einen« römischen Ritus an, so setzen sie aber doch tiefgreifend andere Akzente.
Beide Formen haben ihr Gewicht: der überlieferte Usus aus der Einheit der Tradi-
tion, die er repräsentiert, der revidierte Usus aus seiner (von Papst Benedikt XVI.
durch die Bezeichnung »ordentliche Form« hingenommenen) Stellung, die derzeit
allgemein praktizierte Feier der katholischen Liturgie zu sein, was ihm dank seiner
größeren Fähigkeit zu dynamischer Anpassung an verschiedene pastorale Situatio-
nen im Gegenwartskontext auch zukommt. 
Daher kann keine der beiden Formen für sich alleine beanspruchen, die Eigenart

des römischen Ritus voll zu repräsentieren. Nur in gegenseitiger Ergänzung zwi-
schen beiden Formen kann die Fülle bewahrt werden – nicht nur die Fülle der Feier-
gestalt, sondern die Fülle dessen, was die Feiergestalt des eucharistischen Geheim-
nisses ausdrücken will.
Daher liegt die geistesgeschichtliche Tragweite des Motu proprio »Summorum

Pontificum« Papst Benedikts XVI. darin, unbeschadet der Tatsache, dass der revi-
dierte Usus die »ordentliche Form« der römischen Liturgiefeier bleibt, doch deren
bisher faktisch bestehende »Monopolstellung« in der Weitertradierung des römi-
schen Ritus gebrochen zu haben. Das bedeutet freilich für manche Anhänger der Li-
turgiereform eine empfindliche Demütigung, was man einzelnen Reaktionen auf das
Motu proprio auch anmerken konnte. Man darf aber nicht vergessen, welche Demü-
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tigung dıe konkrete Durchführung der Liturgiereform Tür nıcht wen1ıge Anhänger der
Tradıtion bedeutet hat

Im derzeıtigen hıstorıschen Kontext annn der römısche Rıtus HUr In omplemen-
arıtdt zwıschen dem überlıieferten und dem revidierten Usus glaubwürdıg beste-
hen  64 Der t1efste TUN! hierfür., der In den vorausgehenden rwägungen verschle-
entlic beleuchtet wurde., 162 In einem Ause1inanderdriften VON 5Symbolısmus und
Pragmatısmus, VOIN Essenz und Dynamık, VOIN Identıtät und Anpassung, letztlich be-
gründet In dem ochkomplexen Verhältnıis zwıschen Tradıtiıon und Moderne In die-

Polarıtäten ist der römısche Rıtus hineingeraten 1m Unterschie den orlıenta-
ıschen Rıten IDER macht se1ın hıstorısches Schicksal aus.  65 aber dem 11185585 1Nan sıch
Jetzt tellen In der Anerkennung dessen 162 das lor Tür eiıne glaubwürdıge /Zukunft

Von der Bereitschaft heider Seiten gegenseltiger Ergänzung äng er UNSC-
meın viel ab, und keıne Seıte sollte W,  e Hıs »dıe andere« Seıte den Anfang macht
s genügt nıcht, diese Komplementarıtät auft eiıner rein theoretischen ene hal-
ten s bedarf vielmehr der beständig praktizierten Komplementarıtät zwıschen den
beıden Ausprägungen des römıschen Rıtus, also eıner Komplementarıtät, welche dıe
Frömmuigkeıt und das Glaubensleben WITKI1C mıtprägt. Unter der Voraussetzung e1-
16585 Mıteinanders, das VOIN Versöhnung und gegenseılt1ger Wertschätzung gepragt ist
und der Eınheıt dıent. 11USS deshalb dıe MesstTe1ler gemäl dem überlıeferten Usus
In Ireue den 1C  inıen aps Benedikts AVI zugelassen und gefördert werden.
damıt N cdieser Komplementarıtät auch WITKI1C kommt

Erzbischof Kan]ıth, der ere NSekretär der Kongregation 1r den ottesdienst, gegenüber
es nde November 007 » [ die Achtung der Überlieferung ist alsSO be1 der uCcC ach der ahrheıt
N1C UNSCICITIN Ireien Frmessen überlassen: S1C ist inr undament, das ALSCHLOIILEI werden 11155 In der
Kırche ist e Ireue ZULT Überlieferung deshalb 1ne wesentlıchne Haltung der 1IrC selhst |DER Motu Pro-
pPr10 111555 me1lner Änsıcht ach uch ın cAhesem ınn verstanden werden. Es ist e1n möglıcher Anstolß C1-
11CT notwendigen Kurskorrektur. In ein1gen Entscheidungen der ach dem Konzıl durchgeführten ıturg1e-
reform wurden nämlıch Rıc  ınıen erlassen, welche ein1ge Aspekte der Liturgie verdunkelt aben, e In
der rüheren Praxıs besser ZU] Ausdruck gekommen sınd, we1l e lıturg1sche Erneuerung VOIN einiıgen als
e([WAS verstanden wurde, das (JVU geschehen MUsSsSe. och WIT W1ISSenNnass 1e8 Nn1ıCcC eAbsıcht
der Konzilskonstitution Sacrosanctum C’oncılıum W. e arauı hınweilst, ass >che Formen AL

den schon bestehenden gew1issermaßen Oorganısch herauswachsen« mMussen (SC 23) er aps S1C 1mM
VOIN aps Johannes reviclerten 1{118 des eılıgen Pıus eınen Weg, e emente wıiederaufzu-
greifen,eUrc eReform verdunkelt worden Sind. l heser Schritt ist NC w1e manche meınen, e1n
UTruC ın e Vergangenheiıit. ID ist vielmehr notwendig, das Gleichgewicht zwıischen den ew1gen,
iranszendenten und hıiımmlıschen SOWI1Ee den iırdıschen und gemeinschaftliıchen spekten der ıturg1ie W1e-
der Sd112 herzustellen ID wırd azZu beitragen, vielleicht uch e1n Gleichgewicht zwıischen dem 1Inn
1r das Heıilıge und das Mysteriıum SOWI1Ee den außerlichen (1esten und SO710-kulturellen Haltungen und
Verpflichtungen, e AL der ıturg1e ervorgehen, herzustellen« (http://www.1I1ides.org/aree/neWS/NeWS-
det.php”? iıdnews=10079&lan=deu
G5 Wıe beides Künftig wıieder ZULT FEıinheiit e1Nes Usus zusammenkommen könnte, ass sıch derzeıt Nn1ıC mıiıt
eınem uch 1U ein1germaßen hınreichenden Tad Urteilsreite ausmachen.

tigung die konkrete Durchführung der Liturgiereform für nicht wenige Anhänger der
Tradition bedeutet hat. 
Im derzeitigen historischen Kontext kann der römische Ritus nur in Komplemen-

tarität zwischen dem überlieferten und dem revidierten Usus glaubwürdig beste-
hen.64 Der tiefste Grund hierfür, der in den vorausgehenden Erwägungen verschie-
dentlich beleuchtet wurde, liegt in einem Auseinanderdriften von Symbolismus und
Pragmatismus, von Essenz und Dynamik, von Identität und Anpassung, letztlich be-
gründet in dem hochkomplexen Verhältnis zwischen Tradition und Moderne. In die-
se Polaritäten ist der römische Ritus hineingeraten – im Unterschied zu den orienta-
lischen Riten. Das macht sein historisches Schicksal aus,65 aber dem muss man sich
jetzt stellen: In der Anerkennung dessen liegt das Tor für eine glaubwürdige Zukunft. 
Von der Bereitschaft beider Seiten zu gegenseitiger Ergänzung hängt daher unge-

mein viel ab, und keine Seite sollte warten, bis »die andere« Seite den Anfang macht.
Es genügt nicht, diese Komplementarität auf einer rein theoretischen Ebene zu hal-
ten: Es bedarf vielmehr der beständig praktizierten Komplementarität zwischen den
beiden Ausprägungen des römischen Ritus, also einer Komplementarität, welche die
Frömmigkeit und das Glaubensleben wirklich mitprägt. Unter der Voraussetzung ei-
nes Miteinanders, das von Versöhnung und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist
und so der Einheit dient, muss deshalb die Messfeier gemäß dem überlieferten Usus
in Treue zu den Richtlinien Papst Benedikts XVI. zugelassen und gefördert werden,
damit es zu dieser Komplementarität auch wirklich kommt. 
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64 Erzbischof Albert Ranjith, der frühere Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst, sagte gegenüber
Fides Ende November 2007: »Die Achtung der Überlieferung ist also bei der Suche nach der Wahrheit
nicht unserem freien Ermessen überlassen; sie ist ihr Fundament, das angenommen werden muss. In der
Kirche ist die Treue zur Überlieferung deshalb eine wesentliche Haltung der Kirche selbst. Das Motu Pro-
prio muss meiner Ansicht nach auch in diesem Sinn verstanden werden. Es ist ein möglicher Anstoß zu ei-
ner notwendigen Kurskorrektur. In einigen Entscheidungen der nach dem Konzil durchgeführten Liturgie-
reform wurden nämlich Richtlinien erlassen, welche einige Aspekte der Liturgie verdunkelt haben, die in
der früheren Praxis besser zum Ausdruck gekommen sind, weil die liturgische Erneuerung von einigen als
etwas verstanden wurde, das ex novo geschehen müsse. Doch wir wissen genau, dass dies nicht die Absicht
der Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium war, die darauf hinweist, dass ›die neuen Formen aus
den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen‹ müssen (SC 23). [...] Der Papst sieht im
von Papst Johannes XXIII. revidierten Ritus des heiligen Pius V. einen Weg, die Elemente wiederaufzu-
greifen, die durch die Reform verdunkelt worden sind. [...] Dieser Schritt ist nicht, wie manche meinen, ein
Zurück in die Vergangenheit. Er ist vielmehr notwendig, um das Gleichgewicht zwischen den ewigen,
transzendenten und himmlischen sowie den irdischen und gemeinschaftlichen Aspekten der Liturgie wie-
der ganz herzustellen. Er wird dazu beitragen, um vielleicht auch ein Gleichgewicht zwischen dem Sinn
für das Heilige und das Mysterium sowie den äußerlichen Gesten und sozio-kulturellen Haltungen und
Verpflichtungen, die aus der Liturgie hervorgehen, herzustellen« (http://www.fides.org/aree/news/news-
det.php? idnews=10079&lan=deu).
65 Wie beides künftig wieder zur Einheit eines Usus zusammenkommen könnte, lässt sich derzeit nicht mit
einem auch nur einigermaßen hinreichenden Grad an Urteilsreife ausmachen.


